
Bebauungsplanverfahren und Verfahren zu den Örtlichen Bauvorschriften „Seite“ 
- Beschluss zur frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Gemeinderat beschließt die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB auf Grundlage des Vorentwurfs des Bebauungsplanes und der Örtlichen 
Bauvorschriften „Seite“ vom 19.12.2018 durchzuführen. 

 
Sachverhalt / Begründung 

 
Anlass der Planung 

 

Die Gemeinde Wiernsheim plant zur langfristigen Sicherung der Grundversorgung die 
Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters, eines Lebensmitteldiscounters sowie eines 
Drogeriemarkts. 
Die Aufstellung des Bebauungsplans soll somit der langfristigen Sicherung der 
Grundversorgung der Gemeinde Wiernsheim sowie als Kleinzentrumstandort für die 
umliegenden Gemeinden Nussdorf und Großglattbach dienen. 
Aktuell wird die Nahversorgung in Wiernsheim lediglich durch einen Markt mit < 800 m² 
Verkaufsfläche gesichert. Bereits heute besteht in der Gemeinde Wiernsheim im Hinblick auf 
das Einwohnerpotenzial ein Defizit im Bereich der Versorgung mit Lebensmitteln. Daher 
verzeichnet die Gemeinde derzeit bereits Kaufkraftabflüsse in die Umgebung, die 
gutachterlich belegt sind. Innerhalb der Ortslage stehen jedoch keine Flächen in der 
benötigten Flächengröße zur Verfügung, so dass zur Sicherung der zukünftigen Versorgung 
ein neuer Standort entwickelt werden soll. 

 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung zu schaffen, ist die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Seite“ mit Satzung über örtlichen Bauvorschriften 
vorgesehen. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Seite“ mit örtlichen 
Bauvorschriften wurde in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 18.07.2018 gefasst und 
am 27.07.2018 im Amtsblatt Wiernsheim öffentlich bekannt gemacht. 

 
Ziele und Zwecke der Planung: 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Seite“ sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters, -discounters und 
eines Drogeriemarktes geschaffen werden. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel die 
Grundversorgung der Gemeinde langfristig zu sichern. Der Vorentwurf des  
Bebauungsplanes wird auf Grundlage des städtebaulichen Konzeptes vom 10.12.2018 
erarbeitet. 

 
Planungsrechtliche Festsetzungen – Art der baulichen Nutzung 

 

Die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsnutzung ist gemäß § 11 BauNVO in einem 
festgesetzten Kerngebiet und einem Sondergebiet zulässig. Die Lage des Plangebiets am 
nordöstlichen Ortsrand sowie die Ansiedlungsbeschränkung auf einen 
Lebensmittelvollsortimenter, -discounter und Drogeriemarkt entsprechen nicht dem 
Charakter eines Kerngebiets. Daher erfolgt die Darstellung eines Sondergebiets 
„Einzelhandel“. 



Größe des Plangebiets 
 

Das Bebauungsplangebiet hat eine Größe von ca. 2,71 ha. Maßgeblich ist der 
Abgrenzungsplan vom 11.10.2018. (Anlage 1). 

 
Flächennutzungsplan 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 2025 des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Heckengäu, ist das Plangebiet im nördlichen Bereich als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. Im südlichen Bereich ist eine Teilfläche als Ausgleichsfläche festgelegt. 
Der Bebauungsplan ist somit nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Der 
Flächennutzungsplan ist daher im Parallelverfahren (gemäß § 8 Abs. 3 BauGB) zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes zu ändern. Der Aufstellungsbeschluss für die 4. Änderung 
des Flächennutzungsplans 2025 des GVV Heckengäu wurde am 26.11.2018 in der 
Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes gefasst. 

 
Weitere Vorgehensweise 

 

Nach Beschluss durch den Gemeinderat leitet die Stadtverwaltung das 
Bebauungsplanverfahren ein. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
die Öffentlichkeit werden auf der Grundlage des Bebauungsplanvorentwurfs vom 19.12.2018 
frühzeitig unterrichtet. 

 
 

Anlage 1 Abgrenzungsplan vom 11.10.2018 
Anlage 2 Vorentwurf Planteil des Bebauungsplanes und der Örtlichen 

Bauvorschriften vom 19.12.2018 
Anlage 3 Vorentwurf Textteil des Bebauungsplanes und der Örtlichen 

Bauvorschriften vom 19.12.2018 
Anlage 4 Vorentwurf Begründung des Bebauungsplanes und der Örtlichen 

Bauvorschriften vom 19.12.2018 
Anlage 5 Interkommunales Nahversorgungskonzept für den 

Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu, GMA, Gesellschaft 
für Markt- und Absatzforschung mbH, Ludwigsburg, am 
03.05.2018  

 
(Anlage 5 ist nicht Teil der gedruckten Sitzungsunterlage. Sie liegt im Sitzungssaal zur 

Einsicht aus und ist online unter www.wiernsheim.de abrufbar). 
 
Anlage 6 Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Bebauungsplan 

„Sondergebiet Seite – Einzelhandel“ in Wiernsheim, Büro Volker 
Boden, Niefern-Öschelbronn, den 04.09.2018 
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St

0.4

SO

a

GH max.8,00m

FD 0°-5°

Baugebiet

Grund-
flächenzahl

Bauweise

maximale
Gebäudehöhe

Dachform /
Dachneigung

Gesetzliche Grundlagen:

BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom (BGBl. I S. 3634).

BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom (BGBl. I S. 3786).

PlanzV vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch des Gesetzes
vom (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.

LBO in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), die zuletzt durch
des Gesetzes vom (GBI. S. 612, 613) geändert worden ist.

Höhe baulicher Anlagen: maximale Gebäudehöhe
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet: Einzelhandel
(§ 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Grundflächenzahl
(§ 19 BauNVO)

Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche, Stellung der
baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Äußere Gestaltung
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Sonstige Planzeichen Beispiel
Nutzungsschablone

Füllschema der
Nutzungsschablone

öffentliche Verkehrsfläche

Fuß-, Rad- und Wirtschaftsweg

Verkehrsgrünflächen
(§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

FNL 1 : Öffenliche Grünfläche Ausgleichsfläche
(siehe Textteil)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Planungsrechtliche Festsetzungen

Zeichenerklärung

Örtliche Bauvorschriften

Flachdach

Dachneigung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

der Örtlichen Bauvorschriften

GH max.

0.4

a

FD

0°-5°

abweichende Bauweise (siehe Textteil)

überbaubare Grundstücksflächen
nicht überbaubare Grundstücksflächen
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

SO

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Fläche: ca. 2,7 ha

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit
§ 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange:
§ 4 Abs. 1 BauGB

Bürgerinformationsveranstaltung:
Planeinsichtnahme:

Auslegungsbeschluss durch den Gemeinderat:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen von Behörden
und sonstiger Träger öffentlicher Belange
§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans:
§ 10 Abs.1 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW

Satzungsbeschluss der örtlichen Bauvorschriften:
§ 74 Abs.1 u. 7 LBO mit § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW

Inkrafttreten des Bebauungsplans
durch ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

Inkrafttreten der örtlichen Bauvorschriften durch
ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

...............

...............

18.06.2018

27.06.2018

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

Hiermit wird bestätigt, dass dieser zeichnerische Teil dem
Satzungsbeschluss des Gemeinderats entspricht (Ausfertigung).

...............

Karlheinz Öhler, Bürgermeister

Wiernsheim, den

Bezugshöhe in Metern ü. NN
(§ 18 Abs. 1 BauNVO)

BZH = 368

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung:
Ausgleichsfläche

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Besondere Baugrenze für eine Überdachung in einer Höhe
von 5m (siehe Textteil)

pz 1: Pflanzzwang Einzelbäume (siehe Textteil)

pz 2: Eingrünung
Fläche mit Pflanzzwang (siehe Textteil)

pz 2

FNL 2 : Überdeckung - Einbindung in das Gelände
(siehe Textteil)

Nachrichtliche Übernahme

Erdgashochdruckleitung "Nordschwarzwaldleitung NOS"
DN 600 MOP 80 bar
mit 10 m Schutzstreifen

Hinweise

Bestandshöhenlinien

Vorschlag Straßenaufteilung (unverbindlich)

Bemaßung in ca.-Werten, unverbindlich

Anbaubeschränkung gem. § 22 StrG

Zu- und Abfahrtsverbot (siehe Textteil)

03.11.2017

21.11.2017

Art. 3
04.05.2017

Art. 3 21.11.2017

12.9 m
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1 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634). 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786). 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 
des Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 
1991 I S. 58), die zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 
1057) geändert worden ist. 

2 Rechtsgrundlage der Örtlichen Bauvorschriften 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 
05.03.2010 (GBl. S. 357), die zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 
21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) geändert worden ist. 

3. Anhang zum Bebauungsplan 

 Pflanzliste 

4 Anlagen des Bebauungsplans und der Örtlichen 
Bauvorschriften 

 Begründung mit  
o Umweltbericht einschließlich integriertem Grünordnungsplan, folgt zum 

Entwurf. 

 Artenschutz folgt zum Entwurf 

 Interkommunales Nahversorgungskonzept für den Gemeindeverwaltungs-
verband Heckengäu, GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH, 
Ludwigsburg, am 03.05.2018 

 Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Bebauungsplan „Sondergebiet Seite 
– Einzelhandel“ in Wiernsheim, Büro Volker Boden, Niefern-Öschelbronn, den 
04.09.2018 

 Verträglichkeitsuntersuchung für die Märkte, folgt zum Entwurf 
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5  Geltungsbereich 

Der genaue räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil 
zum Bebauungsplan.  

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
bisher bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie 
frühere baupolizeiliche Vorschriften treten außer Kraft. 
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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

A1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb – Nutzungsschablone sind festgesetzt: 

A1.1 SO – Sonstiges Sondergebiet – Einzelhandel „Lebensmittelvoll-
sortimenter, Discounter und Drogeriemarkt“ 
(§ 11 Abs. 3 BauNVO) 

A1.1.1 Im SO - Sonstiges Sondergebiet – Einzelhandel sind zulässig:  

- Ein (1) Lebensmittelvollsortimenter mit einer maximalen Verkaufsfläche (VK) 
von 1.500 m²,  

- ein (1) Lebensmitteldiscounter mit einer maximalen Verkaufsfläche (VK) von 
1.200 m² sowie 

- ein (1) Drogeriemarkt mit einer maximalen Verkaufsfläche (VK) von 800 m².  

A1.1.2 Ebenso sind ergänzende untergeordnete Nutzungen (Café, Bäckerei/Back  
Shop, Imbissstand), ohne Anrechnung auf die Gesamtverkaufsfläche zulässig, 
wenn deren Verkaufsfläche (Verkaufstheke samt Vorzone) insgesamt 40 m² nicht 
überschreiten.  

A1.1.1 Definition Verkaufsfläche: 

Verkaufsfläche im Sinne dieser Festsetzung ist die gesamte den Kunden zugäng-
liche Fläche einschließlich des Kassenvorraums, des Windfangs, der Warenausla-
ge und der Freiverkaufsfläche, sowie diejenigen Bereiche, die von den Kunden 
aus betrieblichen und hygienischen Gründen nicht betreten werden dürfen, in de-
nen aber die Ware für sie sichtbar ausliegt (Käse-, Fleisch- und Wursttheke usw.) 
und in denen das Verkaufspersonal die Ware zerkleinert, abwiegt und abpackt, 
mit Ausnahme der Kundensozialräume (vgl. BVerwG Urteil vom 24.11.2005, - 4 C 
10.04 -).“ 

A2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb-Nutzungsschablone sind festgesetzt: 

– Grundflächenzahl, 

– Höhe der baulichen Anlagen: maximal zulässige Gebäudehöhe (GH max.). 

A2.1 Grundflächenzahl 

Gemäß Planeinschrieb-Nutzungsschablone ist die Grundflächenzahl festgesetzt.  

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzte Grundflächenzahl 
darf gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO mit Garagen und Stellplätzen mit ihren Zu-

Kommentar [CK1]: Frage an Ge-
meinde: Sind diese Nutzungen ge-
wünscht, oder sollen die Nutzungen 
der Ortsmitte vorbehalten werden 
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fahrten und mit Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer Grundflä-
chenzahl von 0,8 überschritten werden. 

A2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlage bemisst sich nach der festgesetzten maximalen 
Gebäudehöhe (GH max.) in Verbindung mit der Bezugshöhe (BZH) entspre-
chend den Planeinschrieben.  

Die maximale Gebäudehöhe (GH max.) wird zwischen der Bezugshöhe (BZH) 
und der Oberkante Attika gemessen. 
 
Die Bezugshöhe (BZH) ist gemäß Planeinschrieb in Meter ü. NN festgesetzt (folgt 

zum Entwurf).  

Haustechnische Anlagen (wie z.B. Zu- und Ablufteinrichtungen, Außeneinheiten 
von Luft-Wasser-Wärmepumpen) sind zulässig, wenn sie 20 % der Dachfläche 
nicht überschreiten und wenn der horizontale Abstand der haustechnischen Anla-
gen zu den Außenwänden des Gebäudes mindestens so groß ist, wie die tatsäch-
liche Höhe der haustechnischen Aufbauten. 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig, sofern diese nicht 
höher sind, als die Oberkante der Attika des Gebäudeteils auf dem diese ange-
bracht werden 

A3 Bauweise 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb - Nutzungsschablone wird festgesetzt: 

a: abweichende Bauweise: im Sinne der offenen Bauweise, jedoch ohne 
Längenbeschränkung. 

A4 Überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplans durch Baugrenzen festgesetzt. 

In Ergänzung hierzu wird Folgendes festgesetzt: 

In dem mit einer besonderen Baugrenze gekennzeichneten Bereich ist nur eine 
Überbauung in Form einer Überdachung, in einer Höhe ab 5 m (Konkretisierung 

folgt zum Entwurf) zulässig. 

A4.1 Offene Stellplätze und Garagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

Offene Stellplätze und Garagen sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
che zulässig. Offene Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche, in der hierfür im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festge-
setzten Fläche, zulässig.  

Kommentar [CK2]: Frage an Ge-
meinde: Auf die Festsetzung verzich-
ten, da zum einen Begrünung Dach / 
Einbindung Gebäude in das Gelände 
städtebaulich sinnvoller: 
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A4.2 Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 19 BauGB i.V.m. § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

Soweit es sich um Gebäude handelt, sind untergeordnete Nebenanlagen und Ein-
richtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO im Sonstigen Sondergebiet (SO-
Gebiet) außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig. 

Ausgenommen hiervon sind eingehauste Abstellplätze für Einkaufswagen (Bo-
xen), überdachte Fahrradabstellplätze und Mülleinhausungen sowie die der Ver-
sorgung des Gebiets dienende Einrichtungen wie z.B. Trafostationen etc. Diese 
sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

A5 Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB) 

A5.1 Öffentliche Verkehrsfläche 

Öffentliche Verkehrsflächen sind im zeichnerischen Teil festgesetzt. 

A5.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Fuß-, Rad- und 
Wirtschaftsweg 

Die im zeichnerischen Teil dargestellten Flächen erhalten die Zweckbestimmung: 
Fuß-, Rad- und Wirtschaftsweg. 

A5.3 Zu- und Abfahrtsverbote 

Bereiche, in denen von der öffentlichen Verkehrsfläche nicht auf die angrenzen-
den privaten Grundstücksflächen zu-, bzw. abgefahren werden darf, sind im 
zeichnerischen Teil festgesetzt. 

A6 Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

A6.1 Öffentliche Grünfläche 

Die öffentliche Grünfläche erhält die Zweckbestimmung „Ausgleichsfläche“ (vgl. 
Ziffer A7.1). 

A7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A7.1 FNL 1 Öffentliche Grünfläche „Ausgleichsfläche Obstbaumwie-
se“ 
Anlage einer Fettwiese mit gebietsheimischen und standortgerechten Hoch-
stamm-Obstbäumen. Als Pflanzqualität sind Hochstämme, Mindeststammumfang 
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16 bis 18 cm zu verwenden. Je … lfm ist ein Baum gemäß Pflanzliste  im Anhang 
zu pflanzen.  

Als Unterpflanzung ist eine standorttypische Wiesenfläche anzulegen und extensiv 
zu pflegen. Hierzu ist Saatgut aus gebietsheimischer Erzeugung zu verwenden. 
Wiesentyp (extensive Nutzung Mahd der Wiesenfläche 2 bis 3 mal pro Jahr).  

A7.2 FNL 2 Überdeckung – Einbindung in das Gelände 

In der mit FNL 2 gekennzeichneten Fläche sind Gebäude / bauliche Anlagen in 
das Gelände zu integrieren und mit einer mindestens 60 cm dicken Substart-
schicht zu überdecken und dauerhaft zu begrünen. Die Übergänge zum natürli-
chen Gelände sind gleichmäßig auszubilden, um ein Einfügen in das natürliche 
Gelände sicherzustellen.  

Geländeveränderungen zur Modellierung und topografischen Anpassung des Ge-
ländes an die baulichen Anlagen sind zulässig. 

A7.3 Oberflächenbelag Stellplätze 

Der Oberflächenbelag offener Stellplätze ist mit wasserdurchlässigen Belägen wie 
Pflaster, Rasenpflaster, Rasengittersteinen oder Schotterrasen o.ä. herzustellen. 

A7.4 Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebietes sind nur insektenfreundli-
che und energiesparende Lampen, wie z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen o-
der LED-Lampen zulässig. 

A7.5 Beseitigung von Niederschlagswasser / Modifiziertes Mischsys-
tem 

Im Plangebiet ist eine nach Schmutzwasser sowie eine nach verschmutztem und 
unverschmutztem Regenwasser getrennte Abwasserbeseitigung einzurichten. 

Bei der Entsorgung von unverschmutztem Niederschlagswasser darf von den be-
bauten Flächen nicht mehr Niederschlagswasser abgeleitet werden als dies bei 
unbebautem Zustand der Fall ist. Der den natürlichen Abfluss übersteigende Ab-
fluss muss in einer Regenrückhaltung zurückgehalten werden (Dachbegrünung, 
Zisternen, Mulden-Rigolensystem, Regenrückhaltebecken) und darf nur gedros-
selt in den öffentlichen Regenwasserkanal eingeleitet werden. Die Drosselung 
wird dabei auf … l/s und Hektar Bruttobauland, das im natürlichen Gelände Rich-
tung Westen und Süden entwässert, festgesetzt. Es darf nur unverschmutztes 
Oberflächenwasser (z.B. Dachflächenwasser, Oberflächenwasser Pkw-
Stellplatzflächen) eingeleitet werden.  

Häusliche und gewerbliche Abwässer sowie ggf. verschmutztes Oberflächenwas-
ser aus Straßenflächen mit Warenumschlag (Ladezonen) sind an den Mischwas-
serkanal anzuschließen.  

A8 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Kommentar [SN3]: Wert muss bis 
zum Verfahrensstand Entwurf ermittelt 
werden. 

Kommentar [SN4]: Gibt es einen 
Regenwasserkanal? 

Kommentar [SN5]: Oder Schutzwas-
serkanal? 
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und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor sol-
chen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Min-
derung solcher Einwirkungen zu treffenden bauli-
chen und sonstigen technischen Vorkehrungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

Schallschutz  

Folgt ggfs. zum Entwurf 

A9 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 
und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen sowie von Gewässern 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

A9.1 Pflanzzwang 

Die als Pflanzzwänge festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen 
und dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall zu ersetzen. Zur Verwen-
dung kommende Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Quali-
tätsnormen entsprechen und fachgerecht eingebaut werden. 

An den dargestellten Standorten sind entsprechend den nachfolgend aufgeführ-
ten Festsetzungen Pflanzungen vorzunehmen. 

Pflanzzwang 1 (pz 1) – Einzelbäume  

Auf den festgesetzten Standorten sind Bäume gemäß Pflanzliste anzupflanzen, 
dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Der Gesamt-
stammumfang zum Zeitpunkt der Pflanzung hat mindestens 18 cm zu betragen. 
Die eingetragenen Pflanzstandorte können um bis zu 6,00 m parallel verschoben 
werden.  

Pflanzzwang 2 (pz 2) - Eingrünung 

Die festgesetzten pz 1-Flächzen sind zu 80 % als Rasen- oder Staudenflächen 
und zu 20 % als Gehölzflächen anzulegen. 

Die pz 2-Flächen (Eingrünung) dürfen an drei Stellen jeweils bis zu einer Breite 
von 3,0 m für eine fußläufige Anbindung des Sondergebietes an die umgebenden 
Wege unterbrochen werden. 

Pflanzzwang 3 (pz 3) – Dachbegrünung (nicht im zeichnerischen Teil festge-
setzt) 

Die nichtinnerhalb der in der FNL 2- Fläche (Überdeckung – Einbindung in das 
Gelände) errichteten flachgeneigte Dächer (0° - 5°) von Gebäuden sind mit Aus-

Kommentar [CK6]: Eventuell für die 
LKW-Anlieferung notwendig 
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nahme von Oberlichtern und technische Aufbauten, dauerhaft und flächende-
ckend mit einer mindestens 10 cm dicken Substratschicht zu begrünen. 

 

Pflanzzwang 4 (pz 4) – Begrünung von Stellplatzflächen (nicht im zeichneri-
schen Teil festgesetzt) 

Oderirdische Stellplatzanlagen sind so zu begrünen, dass für jeweils 8 PKW-
Stellplätze ein mittel- bis großkroniger Laubbaum mit einem Stammumfang von 
mindestens 16 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen ist (Pflanzenarten ent-
sprechend Pflanzliste). 

A10 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und 
Stützmauern zur Herstellung des Straßenkörpers 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Angrenzend an die öffentliche Verkehrsfläche sind auf den privaten Grundstücken 
die zur Herstellung des Straßenkörpers und zur Herstellung der Versorgungsein-
richtungen erforderlichen Böschungen, Abgrabungen, Stützmauern und Straßen-
unterbauten bis maximal ….. m Tiefe (folgt zum Entwurf) festgesetzt. 
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B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
(§ 74 Abs. 7 LBO) 

B1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

B1.1 Dachgestaltung 

Dachform/-neigung  

Zulässig sind Dachformen und Dachneigungen entsprechend Planeinschrieb. 
Ausnahmen bezüglich der Dachneigung und –form sind für untergeordnete Dä-
cher und Bauteile zulässig. 

Dachdeckung 

Zulässig sind begrünte Dächer gemäß Ziffer A 7.2.  

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig (vgl. Ziffer A2.2) 

B1.2 Fassadengestaltung / Materialien 

Die Gebäudeaußenflächen sind in Holz, Putz, Ziegel, Naturstein, Sichtbeton und 
Glas auszuführen. Nicht reflektierende Metallverkleidungen und Fassadenplatten 
sind ebenfalls zulässig. 

Metallverkleidungen sind nur für untergeordnete Bauteile zulässig. 

B2 Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und für das Produktangebot 
der jeweiligen Betriebe zulässig. Fremdwerbung ist unzulässig. 

Die Ansichtsfläche von Werbeflächen darf 2,00 m in der Höhe, 5,50 m in der Breite 
und eine Gesamtfläche von 11,00 m² nicht überschreiten. Pro Gebäudefassade 
sind maximal zwei Werbeflächen zulässig. Werbeanlagen dürfen nicht auf dem 
Dach angebracht werden. 

Innerhalb des Plangebietes sind maximal zwei selbstständige Werbeanlagen in 
Form eines Werbepylons mit einer Grundfläche von maximal 4,50 m x 2,50 m und 
einer maximalen Höhe von 10,00 m zulässig. Der Werbepylon darf keine Auswir-
kungen (Sichtbehinderungen) auf den Verkehrsfluss haben. 

Werbeanlagen sind nur in Form von Schriftzügen aus Einzelbuchstaben und fir-
meneigenen Logos zulässig. 

Im Plangebiet sind unzulässig: 
− Werbeanlagen auf dem Dach, 
− Werbeanlagen mit wechselndem, bewegten oder laufendem Licht 
− Booster (Lichtwerbung am Himmel) sowie, 
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− bewegte Werbung. 

B3 Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der 
unbebauten Flächen und Gestaltung und Höhe von 
Einfriedungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

B3.1 Einfriedungen 

Einfriedungen zur freien Landschaft sind unzulässig. 

B4 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern 
von Niederschlagswasser  
(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

(wird zum Verfahrensstand Entwurf konkretisiert) 

Auf den privaten Baugrundstücken sind zur Sammlung von Regenwasser von 
Dachflächen kombinierte Zisternen mit zusätzlicher Retentionsfunktion (Zwangs-
entleerung für Teilvolumen) herzustellen (siehe auch Ziff. 7.5): 

spezifisches Rückhaltevolumen:  

….. l/m² entspricht …… m³/100 m² Grundstücksfläche 

spezifischer Drosselabfluss:  

…… l/s*m² entspricht ….. l/s*100 m² Grundstücksfläche 
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C NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

C1 Erdgashochdruckleitung 
Durch den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Seite“ verläuft die Erd-
gashochdruckleitung „Nordschwarzwaldleitung NOS“ DN 600 MOP 80 bar der ter-
ranets bw GmbH.  

Der Schutzstreifen der „Nordschwarzwaldleitung NOS“ hat eine Breite von 10,0 m 
und ist durch die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit dinglich 
gesichert.  

 

D HINWEISE 

D1 Bodendenkmale 
Während der Baumaßnahmen können bisher unbekannte archäologische Funde 
entdeckt werden. Diese sind unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der 
Gemeinde anzuzeigen. Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische Fundstel-
len angeschnitten werden oder Einzelfunde auftreten, ist das Landesdenkmalamt, 
Abt. Archäologische Denkmalpflege unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund 
und die Fundstelle sind bis zum Ablauf der vierten Werktages nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder 
das Referat für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart mit einer Ver-
kürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). Sollten Funde oder Befunde 
auftreten, wird die Möglichkeit der Bergung und Dokumentation eingeräumt. Auf 
die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wird hingewiesen (§ 33 DSchG). 

D2 Bodenschutz 
(§ 1a Abs. 1 BauGB und § 10 Nr. 3 LBO) 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetz-
tes (BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV, DIN 
19731, DIN 18915) wird hingewiesen. 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Veränderun-
gen der Erdoberfläche ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit 
dem Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Maß 
zu beschränken.  

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Der Bodenaushub ist, soweit möglich, im Plangebiet zur Geländegestaltung auf 
den Baugrundstücken selbst wieder einzubauen. Überschüssiger Bodenaushub 
ist zu vermeiden.  

D3 Geologie / Baugrund 
Nach Geologischer Karte bilden Gesteine des Oberen und Mittleren Muschelkalks 
den Untergrund. Die Schichtungen des Mittleren Muschelkalks sind Grundwas-
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serwasserleiter bzw. Grundwassergeringleiter. Die Wasserdurchlässigkeit ist stark 
schwankend, die Grundwasserergiebigkeit stark wechselnd. Zum Grundwasser-
flurabstand liegen dem LGRB keine konkreten Daten vor. Sollte eine Versickerung 
der anfallenden Oberflächenwasser geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig 
sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die 
Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens emp-
fohlen. Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des 
Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zu-
sätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand 
kann bauwerksrelevant sein. Für die geplanten Baumaßnahmen werden objekt-
bezogene Baugrunderkundungen gemäß den entsprechenden DIN-Vorschriften 
und Gründungsberatungen durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.  

D4 Grundwasserschutz 
(§ 43 Abs. 6 WG) 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit 
Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind der unteren Wasserbe-
hörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind 
die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und 
das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu benachrichtigen. (§ 43 (6) WG).  

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächen-
gewässer ist unzulässig. 

D5 Versorgungsleitungen, Verteileranlagen 
(§ 126 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO) 

Die Gemeinde Wiernsheim ist gem. § 126 Abs. 1 BauGB berechtigt, auf Anlieger-
grundstücken Straßenbeleuchtungsmasten und gem. § 14 BauNVO ausnahms-
weise Verteilerkästen und Fernmeldeanlagen zu erstellen bzw. erstellen zu lassen. 

D6 Anbauverbotszone  
(§ 22 StrG)  

Gemäß § 22 Straßengesetz Baden-Württemberg sind im Abstand von 20 m von 
der Landesstraße keinerlei bauliche Anlagen zulässig. Dies gilt auch für Garagen, 
Carports, Stellplätze, Werbeanlagen, Nebenanlagen nach § 14 BauNVO. 

D7 Gutachten / Untersuchungen 
Auf die zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften erstellten und 
dem Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften als Anlage (vgl. S. 2, Zif-
fer 4) beigefügten Gutachten / Untersuchungen wird verwiesen. 
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E VERFAHRENSVERMERKE 
 
Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat   18.06.2018 
§ 2 Abs. 1 BauGB 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  27.06.2018 
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D ANHANG 
 
Pflanzliste  

Zur Anwendung sollen überwiegend die nachfolgend aufgeführten heimischen 
oder standortgerechten Gehölzarten kommen. Auf die Anpflanzung von Koniferen 
sollte verzichtet werden. 
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Bäume Acer campestre Feld-Ahorn 10-15 x x x 
 Acer campestre ‘Elsreijk’ Feld-Ahorn 6-12   x 
 Acer platanoides Spitz-Ahorn 20-30 x  x 
 Acer platanoides ‘Columnare’ Spitz-Ahorn -10   x 
 Acer platanoides ‘Cleveland’ Spitz-Ahorn 10-15   x 
 Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 20-30 x x  
 Betula pendula Birke 20-30 x   
 Carpinus betulus Hainbuche 15-20 x x  
 Carpinus betulus ‘Fastigiata’ Säulen-Hainbuche 15-20   x 
 Corylus colurna Baum-Hasel 10-20   x 
 Fagus sylvatica Rot-Buche 20-30 x x  
 Prunus avium Vogel-Kirsche 10-20 x   
 Prunus padus 'Schloss Tiefurt' Traubenkirsche 9-12   x 
 Pyrus calleriana ‚Chanticleer’ Chin. Wildbirne 8-12   x 
 Quercus petraea Trauben-Eiche 20-30 x x x 
 Quercus robur * Stiel-Eiche 20-30 x x x 
 Sorbus aria Echte Mehlbeere 8-10 x x  
 Sorbus aucuparia Ebersche 10-15 x x  
 Sorbus domestica Speierling 10-15 x   
 Sorbus torminalis Elsbeere 10-15 x x  
 Tilia cordata Winter-Linde 20-25 x   
 Tilia cordata ‘Greenspire’ Stadt-Linde 15-20   x 
 Tilia cordata ‘Rancho’ Kleinbl. Winter-Linde 8-12   x 
 Tilia platyphyllos Sommer-Linde 20-30 x   
 Tilia tomentosa ‚Brabant’ Silber-Linde 20-25   x 
 Ulmus glabra Berg-Ulme 20-30 x   
       
 Obstbaumhochstämme in Arten und Sorten sowie Wild-

obstsorten 
   

 

       
Sträucher Cornus sanguinea Roter Hartriegel 2-5 x x  
 Corylus avellana Haselnuß 2-8 x x  
 Crataegus laevigata Zweigriffl. Weißdorn 2-5 x x  
 Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 2-5 x x  
 Ligustrum vulgare Liguster 1-5 x x  
 Lonicera xylosteum* Rote Heckenkirsche 2-4 x x  
 Prunus spinosa Schlehe 2-3 x x  
 Rhamnus catharticus Kreuzdorn 2-4 x x  
 Rosa canina Hunds-Rose 1-3 x x  
 Rosa rubiginosa Wein-Rose 2-3 x x  
 Sambucus racemosa Trauben-Holunder 2-5 x x  
 Viburnum lantana Wolliger Schneeball 3-5 x x  
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Quellen:  
Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg, LfU, Karlsruhe 2002 
Straßenbaumliste der Gartenamtsleiter Stand 2001 
 
Mit * markierte Gehölze werden von der 'Informationszentrale gegen Vergiftungen' als 'giftig' 
beschrieben. 
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1 Erfordernis der Planaufstellung 

Die Gemeinde Wiernsheim plant zur langfristigen Sicherung der Grundversorgung 
die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters, eines Lebensmitteldiscounters 
sowie eines Drogeriemarkts.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans soll somit der langfristigen Sicherung der 
Grundversorgung der Gemeinde Wiernsheim dienen. 

Aktuell wird die Nahversorgung in Wiernsheim lediglich durch einen Markt mit < 
800 m² Verkaufsfläche gesichert. Bereits heute besteht in der Gemeinde Wierns-
heim im Hinblick auf das Einwohnerpotenzial ein Defizit im Bereich der Versor-
gung mit Lebensmitteln. Daher verzeichnet die Gemeinde derzeit bereits Kauf-
kraftabflüsse in die Umgebung, die gutachterlich belegt sind. Innerhalb der Orts-
lage stehen jedoch keine Flächen in der benötigten Flächengröße zur Verfügung, 
so dass zur Sicherung der zukünftigen Versorgung ein neuer Standort entwickelt 
werden soll. 

Um langfristig die Grundversorgung zu sichern, plant die Gemeinde am nordöstli-
chen Ortsrand einen neuen Einzelhandelsstandort für die Ansiedlung eines Le-
bensmittelvollsortimenters, eines Lebensmitteldiscounters und eines Drogerie-
marktes zu etablieren. Das Gebiet „Nördlich der L 1135 / Iptinger Straße“ wurde 
im Zuge einer im Vorfeld durchgeführten Standortuntersuchung als vorrangig zu 
empfehlender Einzelhandelsstandort bewertet. Der Standort ist trotz der Lage am 
Ortsrand nicht weit vom Ortskern Wiernsheim und vom Ortsteil Serres entfernt 
und kann über den bestehenden Kreisverkehr sehr gut erschlossen werden. 

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Sonstiges Sondergebiet „Einzelhandel“ 
gemäß § 11 BauNVO vorgesehen, da sich die Verkaufsflächen im Bereich der 
Großflächigkeit > 800 m² bewegen. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat daher am 18.06.2018 in öffentli-
cher Sitzung gem. § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 74 LBO beschlossen, einen Bebau-
ungsplan mit örtlichen Bauvorschriften für die Ansiedlung von zwei Lebensmittel-
märkten und eines Drogeriemarktes aufzustellen. Der Geltungsbereich umfasst 
eine Fläche von ca. 2,7 ha. 

2 Einfügung in bestehende Rechtsverhältnisse 

2.1 Raumordnung / Regionalplan Nordschwarzwald 2015 

Im Regionalplan Nordschwarzwald, genehmigt am 03.03.2005, ist die Gemeinde 
Wiernsheim als Kleinzentrum festgelegt und befindet sich in der Randzone des 
Verdichtungsraumes Pforzheim.  

Kleinzentren sollen als Standorte für zentralörtliche Einrichtungen der Grundver-
sorgung entwickelt werden, die den überörtlichen Bedarf ihres Verflechtungsbe-
reichs decken. 

Zudem ist der Hauptort Wiernsheim als Siedlungsbereich festgelegt (Z (3)). Der 
Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung ist in diesen Fällen auf den Versorgungs-
kern auszurichten. 
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In der Raumnutzungskarte ist für den Planbereich keine unmittelbare Raumnut-
zung festgelegt. Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Radius eines regional-
bedeutsamen landwirtschaftlichen Betriebs (V). Die Bodenschutzsignatur ist in 
diesem Bereich unterbrochen. Nördlich folgt ein Vorranggebiet für die Landwirt-
schaft (Z) Pl.S. 3.3.3. 

 
Abbildung 1: Auszug aus dem Teilregionalplan Landwirtschaft, Ergänzung des Plansatzes 3.3.3 

des Regionalplans 2015, Nordschwarzwald / Raumnutzungskarte (genehmigt 
23.02.2017) Standort des Plangebietes in blau 

Die 1. Änderung des Regionalplans 2015, Kapitel 2.9, - Einzelhandelsgroßprojekte 
-, öffentlich bekannt gemacht am 03.09.2010, legt im Kapitel 2.9.2 „Standorte für 
Einzelhandelsgroßprojekte“ fest, dass  

Z (1) „Die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojek-

ten ist grundsätzlich nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren zulässig. Im Einzelfall 

sind Einzelhandelsgroßprojekte auch in Kleinzentren oder Gemeinden ohne zent-

ralörtliche Funktion zulässig, wenn 

1.  sie zur Deckung des Bedarfs der wohnortnahen Grundversorgung der Ge-

meinde erforderlich sind oder 

2.  diese Gemeinden in Verdichtungsräumen liegen und mit Siedlungsbereichen 

benachbarter Ober-, Mittel- oder Unterzentren zusammengewachsen sind. 

N (2) Die Verkaufsfläche der Einzelhandelsgroßprojekte ist so zu bemessen, dass 

der angestrebte Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Verflech-

tungsbereich der Standortgemeinde nicht wesentlich überschreitet. 

Z (3) Die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungskerns der Standort-

gemeinde oder die Funktionsfähigkeit anderer Zentraler Orte sowie die verbrau-

chernahe Versorgung dürfen nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

[.. ] 

V (9) Einzelhandelsgroßprojekte, die der Nahversorgung (wohnortnahen Grundver-

sorgung) dienen (vgl. Sortimentsliste in der Begründung), sind den Versorgungs-

kernen oder Ortskernen zuzuweisen. Sie können im Einzelfall auch an Standorten 

außerhalb des Versorgungskerns innerhalb oder in räumlicher Zuordnung zu 

Wohngebiete in städtebaulich integrierten Lagen ausgewiesen, errichtet und erwei-

tert werden. Kongruenzgebot und Beeinträchtigungsverbot sind einzuhalten.“  
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Die geplanten Märkte sollen einer Deckung des Bedarfs der wohnortnahen 
Grundversorgung, dienen. Der Grundsatz einer Verbrauchernahen Versorgung 
wird, da das Plangebiet gut an das Fuß- und Radwegenetz angebunden ist und 
somit fußläufig gut von dem Ortskern Wiernsheim und dem Ortsteil Serres er-
reichbar ist. 

2.2 Interkommunales Nahversorgungskonzept 

Der Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu hat im November 2017 die Erar-
beitung eines Nahversorgungskonzepts beauftragt. Diese Untersuchung dient der 
Entscheidungsfindung in Bezug auf die Entwicklung der Nahversorgung im GVV 
Heckengäu. 

Bereits im Zuge des vom Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu beauftragten 
und von der GMA erarbeiteten „Interkommunales Nahversorgungskonzept für 
den Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu, GMA, Gesellschaft für Markt- und 
Absatzforschung mbH, Ludwigsburg, am 03.05.2018“ wurde für die Gemeinde 
Wiernsheim das größte Entwicklungspotenzial in Bezug auf die Erweiterung des 
bestehenden Angebotes ermittelt. Es wird ein Verkaufsflächenzusatzpotenzial im 
Lebensmittelbereich von ca. 2.400 m² angenommen (auf die Untersuchung, die 
dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt ist, wird verwiesen). 

Im Rahmen der Auswirkungsanalyse zum Bebauungsplan werden die möglichen 
raumordnerischen Auswirkungen konkret für die geplanten Märkte untersucht. Die 
Einhaltung der raumordnerischen Gebote und Verbote wird in diesem Rahmen 
ebenfalls geprüft. Auf Kapitel 6 „Gutachten und Untersuchungen“ und die Auswir-
kungsanalyse, Anlage zur Begründung (folgt zum Verfahrensstand Entwurf), wird 
verwiesen. 

Aufgrund der Größenordnung der geplanten Verkaufsflächen an dem Einzelhan-
delsstandort Seite muss in einer Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls geprüft 
werden, ob von dem Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aus-
gehen. Auf Kapitel 6 „Gutachten und Untersuchungen“ und die Allgemeine Vor-
prüfung des Einzelfalls nach § 3 c UVPG „Gemeine Wiernsheim Bebauungsplan „ 
Sondergebiet Seite – Einzelhandel“ in Wiernsheim, Anlage zur Begründung, wird 
verwiesen.  

2.3 Flächennutzungsplan 

In der rechtswirksamen Fortschreibung des Flächennutzungsplan 2025 des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Heckengäu, vom 24.07.2012 (genehmigt 
31.10.2012), ist der überwiegende Bereich des durch den Bebauungsplan über-
planten Bereichs als Fläche für Landwirtschaft dargestellt. Südlich grenzt eine 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Ausgleichsfläche sowie eine Gemischte 
Baufläche an. Die Iptinger Straße L 1135 ist an das Plangebiet angrenzend als 
überörtliche Verkehrsfläche dargestellt. 

Durch das Bebauungsplanverfahren „Seite“ (Einzelhandel) sollen, wie bereits ein-
gangs dargelegt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung 
von Märkten geschaffen werden. Als Art der baulichen Nutzung wird ein Sonstiges 
Sondergebiet „Einzelhandel“ gemäß § 11 BauNVO vorgesehen, da sich die Ver-
kaufsflächen im Bereich der Großflächigkeit > 800 m² bewegen 

Die Entwicklung des Plangebietes aus dem Flächennutzungsplan gemäß § 8 
Abs. 2 BauGB ist damit nicht gegeben. Daher ist eine Änderung des Flächennut-
zungsplanes notwendig. Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Pa-
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rallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB. Der Aufstellungsbeschluss zur 4. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes 2025 für den Bereich „Seite“, Gemarkung 
Wiernsheim wurde am 26.11.2018 gefasst.  

Das Flächennutzungsplanänderungsverfahren umfasst, die Neudarstellung von 
ca. 2,5 ha Fläche für Landwirtschaft als Sonderbaufläche „Einzelhandel“.  

 
Abbildung 2: Links: Auszug aus der Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2025 des Ge-

meindeverwaltungsverbandes Heckengäu (genehmigt 31.10.2012)  I  Rechts: Aus-
zug aus der 4. Änderung des Flächennutzungsplan 2025 des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Heckengäu, Standort des Plangebietes in schwarz 

2.4 Bebauungspläne 

Für das Plangebiet besteht derzeit lediglich für das Flurstück 2812 ein rechtsver-
bindlicher Bebauungsplan. Das Flurstück ist Teil des Bebauungsplans „Loch-
mannskreuz / Schelmenäcker“ (i.K.g. 24.04.2009) und ist als Ausgleichsfläche 
festgesetzt. Dieser wird durch den vorliegenden Bereich „geändert und erweitert. 

Im Westen grenzt der rechtsverbindliche Bebauungsplan „Silberpfad“ (genehmigt 
am 10.09.1967) an.  
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Abbildung 3: Angrenzende Bebauungspläne, Abgrenzung des Plangebietes in pink 

3 Bestand innerhalb und außerhalb des räumli-
chen Geltungsbereiches 

3.1 Lage im Siedlungsraum 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand der Gemeinde Wiernsheim. Die 
verkehrliche Anbindung erfolgt über die angrenzende Landesstraße 1135. Im Zu-
ge der Erschließung des südlich angrenzenden Baugebiets Lochmannskreuz 
/Schelmenäcker wurde dort ein Kreisverkehr realisiert, der das Verkehrsaufkom-
men regelt sowie einen Anschluss an das nördliche angrenzende Plangebiet er-
möglicht.  
Des Weiteren ist das Plangebiet sehr gut durch einen querenden Fuß- und Rad-
weg und Wirtschaftwege an die übrige Ortslage sowie die Nachbarorte Iptingen 
und Serres angebunden.  
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Abbildung 4: Angrenzende Bebauungspläne, Abgrenzung des Plangebietes in pink 

3.2 Naturräumliche Lagebedingungen 

Die Gemeinde Wiernsheim liegt in der Region Nordschwarzwald am östlichen 
Rand des Enzkreises. Der Vorhabenraum zählt zur natürlichen Hauptlandschaft 
„Südliches Neckarbecken“ und wird der Untereinheit „Wiernsheimer Mulde“ zu-
geordnet. Das Heckengäu ist eine ländlich geprägte Region, die sich durch eine 
hügelige, stark landwirtschaftlich genutzt Landschaft auszeichnet. Aufgrund sei-
nes verkarsteten Muschelkalkuntergrunds ist das Heckengäu eine trockene Regi-
on.  

3.3 Topographie 

Das Gemeindegebiet Wiernsheim liegt auf ca. 366 m ü. NN. Die topografische Si-
tuation innerhalb des Plangebiets weist ein Gefälle von ca. 16 m auf. Das Plange-
biet fällt von Osten von 377,5 m ü. NN auf 361,5 m ü. NN im Westen ab.  

Die topographische Situation wird bei der städtebaulichen Konzeption / der An-
ordnung der Märkte aufgegriffen. 
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Abbildung 5: Topografische Situation, Abgrenzung des Plangebietes in pink 

3.4 Bestehende Nutzung 

Innerhalb des Plangebiets 

Das Gebiet wird aktuell überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Am südwestlichen 
Rand befindet sich eine Grünfläche, die für Ausgleichsmaßnahmen genutzt wird. 
Zudem verläuft auf dem Flurstück 289 ein überörtlicher Fuß- und Radweg, der die 
Gemeinde mit den Ortsteilen Iptingen und Serres verbindet. Außerdem verläuft 
durch das Plangebiet eine planfestgestellte unterirdische Erdgashochdruckleitung 
„Nordschwarzwaldleitung NOS“ sowie parallel dazu Telekommunikationskabel 
der terranets bw GmbH. Im Bereich der Leitungen ist ein Schutzstreifen von 10 m 
einzuhalten (je 5,0m beidseitig der Rohrachse). Die Trasse teilt das Plangebiet 
mittig von Nordosten nach Südosten. 

Außerhalb des Plangebiets 

Im Süden wird das Gebiet durch die Landesstraße 1135 begrenzt. Im Anschluss 
daran folgt Wohnbebauung. Im Westen grenzen historisch gewachsene und 
mischgenutzte Baustrukturen an. Weiter nördlich bestehen weitere Landwirt-
schaftsflächen sowie ein regionalbedeutsamer landwirtschaftlicher Betrieb. 

3.5 Geltungsbereich 

Im Einzelnen umfasst das Plangebiet mit 2,7 ha folgende Flurstücke, die sich voll-
ständig innerhalb der Abgrenzung befinden: 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 
2806, 2807, 2808, 2809. 

Nur teilweise innerhalb der Abgrenzung liegen die Flurstücke mit den folgenden 
Nummern: 2819, 2812. 
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Maßgeblich für die Abgrenzung ist der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes. 

 
Abbildung 6: Abgrenzung des Geltungsbereichs in schwarz 

4 Städtebauliches Konzept 

Der derzeit bestehende Versorgungsstandort mit einem Markt an der Weiherstra-
ße, im Ortskern von Wiernsheim bietet keine zukunftsfähige Entwicklungsmög-
lichkeit. Weitere Flächen im Innenbereich stehen für eine Entwicklung als Einzel-
handelsstandort nicht zur Verfügung. 
Die Gemeinde Wiernsheim hat daher im Jahr 2017 eine Standorteinschätzung für 
Einzelhandel > 800 m² beauftragt. I 

Im Rahmen der Standorteinschätzung wurden die Gebiete „Nördlich der L1135 / 
Iptinger Straße“, „Am Wurmberger Pfad“ und „Ob der Wiernsheimer Steige“ be-
trachtet.  

Die Bewertung der Standorte erfolgte unter städtebaulichen Gesichtspunkten so-
wie unter Beachtung möglicher Restriktionen. Für den Standort an der „Iptinger 
Straße“ ist als Ergebnis festzuhalten: 
- Diese Fläche eignet sich für einen Einzelhandelsstandort sehr gut, da der Be-

reich über den Kreisverkehr bestens erschlossen werden kann.  
- Die Fläche liegt zwar am Ortsrand ist aber über die L 1135 sehr gut erreichbar 

und befindet sich nicht allzu weit vom Ortskern Wiernsheim entfernt. Zudem 
besteht eine Nähe zum Ortsteil Serres, womit die Versorgung des Ortsteils 
dann gegeben wäre.  
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- Schalleinwirkungen des Einzelhandelsbetriebs auf die benachbarte Bebauung 
(Mischgebiet) sind zu untersuchen. 

- Eine Untersuchung zur regionalplanerisch verträglichen Ansiedlung eines 
(großflächigen) Einzelhandelbetriebs (Einzelhandelsgutachten) ist erforderlich. 

- Für die Ansiedlung von Einzelhandel ist die regionalplanerische Einstufung: 
„Kleinzentrum“ für den Hauptort „Wiernsheim“ positiv zu bewerten. 

- Die Untersuchungsfläche „Iptinger Straße“ ist als Einzelhandelsstandort vor-
rangig zu empfehlen. 

Die übrigen Standorte sind u.a. aus ökologischen Gründen (Obstbaumwiesen, 
Kaltluftentstehungsfläche, Offenlandbiotop) nur eingeschränkt zu empfehlen.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Seite“ soll die Entwicklung dieses Ein-
zelhandelsstandortes nun ermöglicht werden 

Vorgesehen ist eine Nutzung durch Lebensmitteleinzelhändler sowie eines Droge-
riemarktes. 

 
Abbildung 7: Städtebauliches Konzept Entwurfsskizze Markt – Variante Markt Ost vom 10.12.2018 

Wegen der Größe der geplanten Verkaufsfläche sowie der Restriktionen durch 
den unterirdischen Verlauf und der Schutzwürdigkeit der Gasleitung sowie der 
Beachtung des Anbauabstandes von der Landesstraße L 1135) ergeben sich ge-
wisse Zwänge hinsichtlich der erforderlichen Dimensionen und Gliederungen der 
Baukörper.  

Das städtebauliche Konzept stimmt die städtebaulichen sowie die funktionalen 
Aspekte aufeinander ab und reagiert auf die topografischen Verhältnisse im Ge-
biet. Das Gelände steigt von Westen 361,5 m ü. NN nach Osten auf 377,5 m ü. NN 
an. Daher werden die Gebäude im östlichen Bereich des Plangebiets angeordnet 
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und sollen teilweise in das Gelände geschoben werden. Die Baukörper werden 
somit in das Gelände integriert und eingegrünt, sodass sie an dieser ortsein-
gangsprägenden Stelle  weniger stark in Erscheinung treten.  

 
Abbildung 8: Schnitt BB‘ vom 10.12.2018 

Das geplante Bauvolumen soll in zwei Baukörper aufgeteilt werden, sodass die 
Proportionen der Gebäude nicht zu groß und zu dominant erscheinen. Außerdem 
wird durch die Gliederung der Baukörper, der Unzulässigkeit einer Überbauung 
der Gasleitung Rechnung getragen. Der Bereich zwischen den beiden Baukör-
pern kann durch eine Überdachung zu einer Passage ausgebildet werden. Die 
Überdachung definiert eine bauliche Zusammengehörigkeit der Gebäude und 
ermöglicht einen Witterungsschutz.  

Aufgrund der topografischen Situation im Plangebiet, wird das Gelände model-
liert, sodass eine ebene Stellplatzfläche entsteht. Nach Westen wird der Gelände-
versatz über Böschungen an das natürliche Gelände angepasst.  

Die bestehenden Fuß- und Radwegeverbindungen werden in der Konzeption be-
rücksichtigt. Bei der Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen gilt es, in Ab-
hängigkeit der Stellplatzanordnung, die Ausbildung von Anknüpfungspunkte an 
das bestehende Wegenetz zu berücksichtigen.  

Aufgrund der Lage am Ortsrand ist ein bedeutendes Ziel der Planung eine quali-
tätsvolle Eingrünung des Plangebietes, um einen fließenden Übergang zur umlie-
genden Landschaft herzustellen. Zudem dient die Eingrünung dem Schutz der 
umliegenden bestehenden Wohnnutzung.  

5 Erschließung / Technische Infrastruktur 

5.1 Verkehr 

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die L 1135 (Pforzheim-Wurmberg-
Wiernsheim-Aurich). Im Zuge der Erschließung des Gebietes „Lochmannskreuz / 
Schelmenäcker“ wurde an der L 1135 ein Kreisverkehr gebaut. Dieser ist für die 
äußere Erschließung des Einzelhandelsstandortes nutzbar. Es ist lediglich der 
Ausbau des Kreisverkehrs von einem dreiarmigen Kreisverkehr auf einen vierar-
migen Kreisverkehr notwendig. Über diesen kann dann die gesamte Andienung 
des Gebietes erfolgen. Neigungs- Böschungsverhältnisse werden im weiteren 
Verfahren geklärt und konkretisiert. Die Anbindung an den ÖPNV ist über zwei 
Bushaltestellen in der Nähe gegeben. Die Haltestelle „Wiernsheim Mühlstraße“ ist 
ca. 500 – 550 m Luftlinie entfernt und die Haltestelle „Wiernsheim Friedhof“ befin-
det sich in ca. 550 – 600 m Entfernung. Des Weiteren ist der Standort fußläufig 
über einen bestehenden Fuß- und Radweg gut an den Ortskern Wiernsheim so-
wie an die Ortsteile Serres und Iptingen angebunden.  
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5.2 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet soll gemäß Wasserhaushaltsgesetz in eine nach Schmutzwasser 
sowie eine nach verschmutztem und unverschmutztem Regenwasser getrennte 
Abwasserbeseitigung erfolgen. Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt daher 
im modifizierten Mischsystem. D. h. alle nicht abwasserrelevanten Flächen, wie 
Dachflächen sowie Stellplätze und Zufahrten werden an den Regenwasserkanal, 
alle Schmutzwässer, wie Oberflächenwässer aus Straßen, LKW-Umschlagplätzen, 
Sanitärabwässer und Produktionsabwässer an den Mischwasserkanal ange-
schlossen. Die Entwässerung des Plangebietes in Richtung Regenwasser- als 
auch Mischwasserkanal ist gesichert.  

6 Gutachten / Untersuchungen 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist für das Plangebiet zu prüfen, ob die 
geplante Nutzung innerhalb des Plangebiets mit den vorhandenen umgebenden 
schutzbedürftigen Nutzungen verträglich ist.  

Zur grundsätzlichen Beurteilung sind im Zuge des Bebauungsplanverfahrens da-
her Fachgutachter zu beauftragen, um die fachlichen Aspekte wie die Auswir-
kungsanalyse zur geplanten Neuansiedlung von Lebensmittelmärkten und Arten-
schutz zu untersuchen. 

Die erarbeiteten Gutachten / Untersuchungen werden dem Bebauungsplan als 
Anlage beigefügt. 

6.1 Auswirkungsanalyse 

Die geplanten Märkte sollen einer Deckung des Bedarfs der wohnortnahen 
Grundversorgung, dienen. Bereits im Zuge des vom Gemeindeverwaltungsver-
band Heckengäu beauftragten und von der GMA erarbeiteten „Interkommunales 
Nahversorgungskonzept für den Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu, 
GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH, Ludwigsburg, am 
03.05.2018“ wurde für die Gemeinde Wiernsheim das größte Entwicklungspoten-
zial in Bezug auf die Erweiterung des bestehenden Angebotes ermittelt. Es wird 
ein Verkaufsflächenzusatzpotenzial im Lebensmittelbereich von ca. 2.400 m² an-
genommen (auf die dem Bebauungsplan beigefügte Anlage wird verwiesen.)  

Im Rahmen der Auswirkungsanalyse zum Bebauungsplan werden die möglichen 
raumordnerischen Auswirkungen konkret für die geplanten Märkte untersucht. Die 
Einhaltung der raumordnerischen Gebote und Verbote wird in diesem Rahmen 
ebenfalls geprüft. Die Auswirkungsanalyse wird zum Verfahrensstand Entwurf bei-

gefügt. 

6.2 Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3c UVPG i.V.m. § 50 
UVPG 

Gemäß § 50 UVPG ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplans zu prüfen, ob ei-
ne Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der Vorprüfung des Einzelfalls 
durchgeführt werden muss. Dabei sind die Kriterien nach Anlage 2 zum UVPG zu 
berücksichtigen. 

Kommentar [SN1]: Besteht dort ein 
Mischwasserkanal? 
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In vorliegendem Fall ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls notwendig, da 
durch den Bebauungsplan Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 1 UVPG, 
Nummer 18.8 i.V.m. 18.6.2 unterliegen und die jeweiligen Prüfwerte erreicht bzw. 
überschritten werden. Die geplante Verkaufsfläche liegt bei ca. 3.500 m², damit er-
reicht die geplante Geschoßfläche, die Prüfwerte für die eine Vorprüfung nach An-
lage 1 des UVPG Nr. 18.8 i.V.m. 18.6.2 UVPG notwendig ist. Auf die „Allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG, Gemeinde Wiernsheim, Bebauungs-
plan „Sondergebiet Seite – Einzelhandel“ in Wiernsheim, Büro Volker Boden, Nie-
fern-Öschelbronn, den 04.09.2018“ wird verwiesen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: 

„4 Gesamteinschätzung 

Die durch das Vorhaben bedingten umweltrelevanten Auswirkungen beschränken 

sich auf den „Normalfall“. Weder sind die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen 

von besonderer Dauer, Häufigkeit oder Schwere, noch die betroffenen Schutzgüter 

von besonderer Bedeutung oder Komplexität. Die durch das Vorhaben bedingten 

nachteiligen Umweltauswirkungen wären durch einen kompletten Rückbau, mit 

Ausnahme der natürlichen Bodenfunktionen, reversibel.  

Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Arten- und Lebensgemeinschaften, 

Landschaft und Erholung  

Hinsichtlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege ergeben sich die Maß-
stäbe aus dem Naturschutzrecht. Dabei sind die Beeinträchtigungen umso eher als 

erheblich nachteilig zu bewerten, je wertvoller oder je empfindlicher die betroffe-

nen Ausschnitte oder Ausprägungen von Natur und Landschaft sind.  

Die Auswertung der vorhandenen Daten und Unterlagen und die Bewertung der 

Umweltauswirkungen haben ergeben, dass nur Schutzgüter von allgemeiner Be-

deutung für Natur und Landschaft betroffenen sind und dass die umweltrelevanten 

negativen Auswirkungen im Sinne der überschlägigen Vorprüfung nicht von be-

sonderer Schwere sind.  

Das Vorhaben führt sehr wahrscheinlich zu erheblichen Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, die 

jedoch durch entsprechenden Maßnahmen vermieden, vermindert und kompen-

siert werden können. Es handelt sich um einen Eingriff, dessen erhebliche aber 

unvermeidbare Beeinträchtigung hauptsächlich in der Beanspruchung und Versie-

gelung von Grund und Boden liegt. Darüber hinaus erfolgt eine nachhaltige Verän-

derung des Landschaftsbildes auf der Fläche. Mögliche Auswirkungen auf beson-

ders geschützte Arten und auf das geschützte Feldhecken-biotop im Norden des 

Vorhabenraums sind im Bebauungsplanverfahren zu ermitteln und zu bewerten.  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Es liegen keine Hinweise auf geschützte oder schützenswerte Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmale, historische Kulturlandschaften und Landschaftsteile von beson-

ders charakteristischer Eigenart vor.  

Schutzgut Mensch  

Bezüglich des Schutzgutes ergeben sich die Maßstäbe hinsichtlich des Schall-

schutzes aus der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ und der Technischen An-

leitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm (6. BImSchV).  

Kumulierende Vorhaben  
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Weitere Vorhaben derselben Art, die im engen räumlichen Zusammenhang zum 

Vorhaben stehen, sind nicht bekannt.“ 

[siehe Anlage zur Begründung „Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
UVPG, Gemeinde Wiernsheim, Bebauungsplan „Sondergebiet Seite – Einzelhan-
del“ in Wiernsheim, Büro Volker Boden, Niefern-Öschelbronn, den 04.09.2018“] 

6.3 Artenschutz 

Folgt zum Entwurf 

 

6.4 Schalltechnische Untersuchung 

Folgt zum Entwurf 

 

7 Umweltbericht 

Im Rahmen der Aufstellung und Änderung der Bauleitpläne sieht das Baugesetz-
buch (BauGB) vor, dass nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung 
durchzuführen ist. Hierbei sollen die voraussichtlich erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt  werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 
werden. Dieser Umweltbericht soll Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob und in 
welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen der Festsetzungen für das 
Vorhaben betroffen werden können. 

Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung und den Anlagen des Bebau-
ungsplans beigefügt. (folgt zum Entwurf) 
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8 Begründung zu den planungsrechtlichen Fest-
setzungen 

A1.1 SO – Sonstiges Sondergebiet – Einzelhandel „Lebensmittelvoll-
sortimenter, -discounter und Drogeriemarkt“ 

Im Plangebiet bedarf es der Ausweisung eines „Sonstigen Sondergebietes – Ein-
zelhandel“, da das Vorhaben mit einem Lebensmittelvollsortimenter, einem Le-
bensmitteldiscounter und einem Drogeriemarkt die Grenze zum großflächigen 
Einzelhandel überschreitet. Gemäß der Baunutzungsverordnung ist großflächiger 
Einzelhandel nur in dafür ausgewiesenen Sondergebiete oder Kerngebiete zuläs-
sig. Da der bestehende und geplante Gebietscharakter im Planbereich und seiner 
Umgebung dem eines Kerngebietes jedoch nicht entspricht, wird die Ausweisung 
als Sondergebiet vorgenommen.  

Das Interkommunale Nahversorgungskonzept des Gemeindeverwaltungsverband 
Heckengäu sieht im Bereich Lebensmitteleinzelhandel für die Gemeinde Wierns-
heim das größte Ausbaupotential und bestätigt einen bisherigen Kaufkraftabfluss 
in die umliegenden Städte und Gemeinden. Daher reagiert die Gemeinde mit der 
Entwicklung eines Nahversorgungszentrums an dem Standort „Seite“ und sichert 
damit langfristig die Grundversorgung der Gemeinde. Die konkrete Nachfrage 
sowie die Auswirkungen des Vorhabens werden in einer Auswirkungsanalyse für 
das Nahversorgungszentrum ermittelt und bewertet. Dieses Gutachten folgt zum 
Verfahrensstand Entwurf.  

Mit der Festsetzung wird das Versorgungsangebot der Gemeinde ausgebaut und 
langfristig gesichert. Zudem sind ergänzende Nutzungen wie beispielsweise ein 
Bäcker gewünscht. Diese sind als ergänzende Nutzung zulässig und somit der 
Hauptnutzung unterzuordnen. 

A2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird abgeleitet aus der gewünschten baulichen 
Struktur sowie den Vorgaben die für einen reibungslosen Betriebsablauf notwen-
dig sind.  

A2.1 Obergrenze der Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl wird deutlich unter dem Wert festgesetzt, den die Baunut-
zungsverordnung als Obergrenze nennt. Der festgesetzte Wert ermöglicht das 
Einfügen in die Umgebung. Die festgesetzte GRZ berücksichtigt zudem die der 
Nutzung entsprechenden Dichtefaktoren, bei denen der Hauptnutzung ein großer 
Kundenparkplatz gegenübersteht, dessen Größe die der Hauptnutzung über-
schreiten kann.  

Mit Garagen und Stellplätze sowie Nebenanlage darf die festgesetzte GRZ über-
schritten werden. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus dem Erfordernis, im 
Geltungsbereich die erforderliche Anzahl an Stellplätze zu realisieren, die für die 
entsprechende Nutzung nachgewiesen werden müssen.  
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A2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Kubatur der Gebäude wird durch die Festsetzung einer maximalen Gebäude-
höhe definiert. Die festgesetzte Höhe ergibt sich aus den Bedarfen für einen rei-
bungslosen Betriebsablauf der festgesetzten Nutzungsarten.  

Die Überschreitungsmöglichkeit für haustechnische Anlagen berücksichtigt den 
üblichen Bedarf bei der vorgesehenen Nutzungen. Anlagen für die Nutzung sola-
rer Strahlungsenergie dürfen dabei einen größeren Teil der Dachfläche beanspru-
chen, um das Potential der verfügbaren Dachfläche für möglichst effiziente Anla-
gen sinnvoll nutzen zu können. 

A3 Bauweise 
Die Bauweise wurde so gewählt, dass das Bauvorhaben innerhalb der festgesetz-
ten Baugrenzen verwirklicht werden kann. Daher ist die Längenbeschränkung 
aufgehoben, um funktionierende Lebensmittelmärkte mit einem baulich angeglie-
dertem Drogeriemarkt mitsamt den beabsichtigten Verkaufsflächengrößen reali-
sieren zu können. Die offene Bauweise mit Grenzabständen wurde zur Sicherung 
einer räumlichen Durchlässigkeit gewählt. 

A4 Überbaubare Grundstücksflächen 
Durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche als relativ enge „Ein-
zelbaufenster“ wird gewährleistet, dass die städtebaulich gewünschte Ordnung im 
Gebiet eingehalten wird. Dabei wurden die Anforderungen an einen reibungslosen 
Betriebsablauf sowie das Einfügen der Baukörper in das Gelände berücksichtigt. 
Die Kontur der Baufenster ergibt sich aus der aktuellen städtebaulichen Konzepti-
on sowie der Restriktion durch die unterirdisch verlaufende Gasleitung. Ein gewis-
ser Spielraum für Erweiterungen und Verschiebungen wird gewährleistet.  

A4.1 Offene Stellplätze und Garagen 

Die notwendigen Kunden- und Mitarbeiterparkplätze werden auf der westlichen 
Fläche des Plangebiets vorgesehen. Zur Wahrung der städtebaulichen Konzepti-
on und aufgrund der hohen Anzahl an nachzuweisenden Stellplätzen sind für die 
Flächen außerhalb der Baugrenze zusätzliche Bereiche für Stellplätze festgesetzt.  

A4.2 Nebenanlagen 

Für Nebenanlagen sind Einschränkungen vorgesehen, um den Bereich des Park-
platzes sowie die Freiflächen nicht mit einer Vielzahl an Nebennutzungen zu be-
lasten, die sowohl funktional als auch gestalterisch störend in Erscheinung treten 
können. Ausnahmen bestehen für Anlagen, die für betriebliche Zwecke außerhalb 
der Baugrenze als unabdingbar angesehen werden (Werbeanlagen, Boxen für 
Einkaufswagen, Fahrradüberdachungen). 
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A5 Verkehrsflächen 

A5.1 Öffentliche Verkehrsfläche 

Mit der Festsetzung wird die Hauptzufahrt zum Plangebiet über einen Anschluss 
an den bestehenden Knotenpunkt der L 1135 gesichert. 

A5.2 Verkehrsfläche besondere Zweckbestimmung 

Das Plangebiet ist in ein Netz aus Fuß-, Rad- und Wirtschaftswegen eingebunden, 
das durch die Planung nicht beeinträchtigt werden soll. Der bestehende Fuß-, 
Rad- und Wirtschaftsweg südlich des Plangebiets wird gesichert und dient der 
fußläufigen Erschließung des neuen Einzelhandelsstandortes sowohl vom Orts-
kern aus, als auch vom Ortsteil Ipptingen. 

A5.3 Zu- und Abfahrtsverbot 

Mit der Festsetzung eines Zu- und Abfahrtsverbotes am südlichen Rand des Plan-
bereichs sollen weitere Zufahrten zum Beispiel für die Anlieferung vermieden wer-
den. Dies dient der Erhöhung des Verkehrsfluss sowie der Verkehrssicherheit auf 
der Landesstraße L1135. 

A6 Grünflächen 

A6.1 Öffentliche Grünfläche 

Die Fläche am südlichen Rand des Plangebiets besteht bereits als Grünfläche und 
wird zukünftig auch entsprechend der vorgesehenen Zweckbestimmung als Aus-
gleichsfläche erhalten. Die Anforderungen an die Ausgleichsfläche werden unter 
Ziffer A7.1 erläutert. 

A7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

A7.1 FNL 1 Öffentliche Grünfläche „Ausgleichsfläche“ 

Die Konkretisierung erfolgt zum Entwurf. 

A7.2 FNL 2 Überdeckung – Einbindung in das Gelände 

Die Festsetzung dient der Realisierung des städtebaulichen Konzeptes mit der 
Idee die Gebäude in das, nach Osten ansteigende, Gelände einzupassen. Die 
baulichen Anlagen sind mit einer Substartschicht zu überdecken und zu begrü-
nen. Diese gilt es entsprechend zu modellieren und somit den Übergang zum na-
türlichen Gelände herzustellen. Dadurch treten die baulichen Anlagen weniger 
stark in Erscheinung und das Landschaftsbild wird geschützt. Das Vorhaben fügt 
sich dadurch besser in die Umgebung ein und bildet einen attraktiven Ortsein-
gang. 
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A7.3 Oberflächenbelag Stellplätze 

Der Einsatz von wasserdurchlässigen Belägen für offene Stellplätze hat ebenfalls 
ökologische Gründe. So kann das Regenwasser hier direkt versickern und zur 
Grundwasserneubildung beitragen.  

A7.4 Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Durch die nächtliche Straßenbeleuchtung angezogen, verlassen nachtaktive 
Fluginsekten ihre in der Umgebung gelegenen Lebensräume. Sie werden durch 
das dauernde Umfliegen der Lichtquelle geschwächt und sterben bzw. werden 
zur leichten Beute für größere Tiere. Entscheidend für die Lockwirkung einer 
Lampe ist der Spektralbereich des Lichts. Die meisten Insekten nehmen überwie-
gend Licht im Wellenlängenspektrum zwischen 380nm und 400nm wahr. Liegt die 
abgestrahlte Wellenlänge einer Lampe über diesem Spektralbereich verliert sie ih-
re Lockwirkung und wird von Insekten kaum oder gar nicht wahrgenommen. Als 
besonders geeignet haben sich Natriumdampf-Hochdrucklampen und LEDs er-
wiesen. Insbesondere der Einsatz von gelben oder warm-weißen LED-Lampen 
zeigte im Versuchen deutlich geringere Lockwirkungen auf nachtaktive Insekten. 

A7.5 Dezentrale Rückhaltung von Niederschlagswasser 

Das Wassergesetz Baden-Württemberg beinhaltet die Forderung, dass in geeig-
neten Fällen das Niederschlagswasser am Ort des Entstehens zu versickern oder 
in ein ortsnahes Gewässer einzuleiten ist. Um dieser gesetzlichen Bestimmung 
gerecht zu werden, wurde die Festsetzung getroffen. 
Die Maßnahme minimiert des Weiteren die Eingriffe in das Schutzgut Wasser. 
Durch die gedrosselte Ableitung werden Hochwasserspitzen entschärft und er-
hebliche Auswirkungen auf die hydrologischen Verhältnisse vermieden. Die Vor-
gaben der Drosselung und Einleitung beruhen auf der für das Plangebiet erstell-
ten Entwässerungskonzeption (konkrete Vorgaben folgen). Im angrenzenden be-
stehendem Wohngebiet „Lochmannskreuz“ ist ein ……system vorhanden, so 
dass ein Anschluss gegeben ist.  
Die Differenzierung in unverschmutztes Regenwasser und in verschmutztes Re-
genwasser dient ebenfalls dem Schutzgut Wasser. 
Die genannten Dachdeckungen werden zudem ausgeschlossen um eine Verun-
reinigung des Regenwassers auszuschließen. 

A8 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor sol-
chen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Min-
derung solcher Einwirkungen zu treffenden bauli-
chen und sonstigen technischen Vorkehrungen 

Kommentar [SN2]: Welches Entwäs-
seerungssystem besteht dort? 
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Schallschutz  

Folgt eventuell 

 

A9 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 
und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

A9.1 Pflanzzwang 

Die Pflanzfestsetzungen dienen der Umsetzung grünordnerischer Maßnahmen, 
die dazu dienen das Einfügen in das Landschaftsbild zu fördern und einen har-
monischen Übergang zur Landschaft schaffen. Zudem dienen diese dem Natur-, 
Arten- und Klimaschutz. 

Pflanzzwang 1 (pz 1) – Einzelbäume 

Die Pflanzung der Einzelbäume dient der Eingrünung des Plangebietes und 
schafft einen Übergang in die umliegende Landschaft. Zudem dient die Maßnah-
men dem Arten- und Naturschutz.  

Pflanzzwang 2 (pz 2) – Eingrünung 

Aufgrund der Lage am Ortsrand ist die Schaffung eines fließenden Übergangs zur 
freien Landschaft ein bedeutendes Ziel. Mit dieser Festsetzung soll ein dichter 
Grünstreifen zur optischen Einbindung der Bebauung geschaffen werden und den 
Ortsrand harmonisch abrunden. Gleichzeitig bietet die Bepflanzung Schutz-, Nah-
rungs- und Nistmöglichkeiten für Vögel, Kleinsäuger und Insekten. Zudem dient 
diese Maßnahme der Aufwertung der Fläche im Bereich der Schutzgüter Arten 
und Biotope, Landschaftsbild und Klima und wird für den naturschutzrechtlichen 
Ausgleich der Eingriffe im Planungsgebiet hinzugezogen. 

Pflanzzwang 3 (pz 3) - Dachbegrünung 

Die Wärmespeicherung des Substrates verzögert Temperaturschwankungen. Es 
verhindert somit ein schnelles Aufheizen der Dachflächen am Tag und verringert 
die nächtliche Wärmeabstrahlung. Begrünte Dächer speichern Niederschlags-
wasser, bringen einen Teil davon durch Verdunstung vorzeitig in den atmosphäri-
schen Wasserkreislauf zurück und lassen das Überschusswasser erst zeitverzö-
gert in die Kanalisation abfließen. Ferner trägt die Dachbegrünung dazu bei, das 
Bauvolumen des Nahversorgungszentrums gut in das Ortsbild zu integrieren. 

Pflanzzwang 4 (pz 4) – Begrünung von Stellplatzflächen (nicht im 
zeichnerischen Teil festgesetzt) 

Die Festsetzung dient neben ihren ökologischen Effekten der Gestaltung des 
Kundenparkplatzes und dem Ortsbild. Der hohe Anteil an versiegelter Fläche so-
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wie die monotone Gestaltung soll dadurch gestalterisch aufgewertet und geglie-
dert werden.  

Die Bäume dienen als Gestaltungselement zur Durchgrünung des Plangebiets. 
Zudem wird durch den Schattenwurf des Blattwerkes ein starkes Aufheizen der 
versiegelten Fläche vermindert und die Verdunstungskälte der Transpiration trägt 
zu einer Reduktion der Temperatur in der unmittelbaren Umgebung bei. 

Die Schutzmaßnahmen für den Wurzelbereich sollen eine gute Entwicklung der 
Bäume gewährleisten und dienen dem Schutz vor Schäden durch betriebliche Ab-
läufe. 

A10 Flächen zur Aufschüttungen, Abgrabungen und 
Stützmauern zur Herstellung des Straßenkörpers 
Diese Festsetzung dient der Erschließungssicherung des Plangebietes und der 
Rechtssicherheit im Übergangsbereich zwischen privater Grundstücksfläche und 
öffentlicher Verkehrsfläche. Die durch diese Festsetzung entstehenden Beein-
trächtigungen der privaten Grundstücke sind geringfügig und daher zumutbar. 
Folgt zum Entwurf. 
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9 Begründung zu den Örtlichen Bauvorschriften 

B1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 

B1.1 Dachgestaltung 

Dachform / -neigung 

Die festgesetzte Dachform ergibt sich aus den Anforderungen der geplanten Nut-
zung. Ein stark geneigtes Dach würde in diesem Fall ggf dazu führen, dass Bau-
volumen entstehen würde, dass nicht sinnvoll genutzt werden kann, aber stark 
gegenüber der Umgebung in Erscheinung treten würde. Die Festsetzung der 
flachgeneigten Dächer dient somit auch der maßstäblichen Einbindung des Neu-
baus in das räumliche Umfeld. Die flach geneigten Dächer eignen sich zudem für 
die Ausbildung einer Dachbegrünung, die sich positiv auf das Kleinklima auswirkt.  

Dachdeckung 

Flachgeneigte Dächer sind aus ökologischen sowie aus gestalterischen Gründen 
in Bezug auf das Orts- und Landschaftsbild zu begrünen. 

B1.2 Fassadengestaltung / Materialien 

Die zulässigen Farben und Materialen entsprechen dem ortsbildtypischen Er-
scheinungsbild der bestehenden Gebäude im räumlichen Umfeld des Plange-
biets. Die Festsetzung soll gewährleisten, dass sich neue bauliche Anlagen in das 
Ortsbild einfügen. Zudem soll erreicht werden, dass von den baulichen Anlagen 
keine störenden Blendwirkungen ausgehen, welche z.B. die Wohnqualität in der 
näheren Umgebung, aber auch die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten. 

B2 Werbeanlagen 
Die Regelungen dienen der verträglichen Einbindung von Werbeanlagen in die 
Ortsrandlage und zur bestehenden Bebauung. Grundsätzlich sollen verunstalten-
de Überformungen des, von allen Seiten gut einsehbaren Standortes durch eine 
Vielfalt verschiedenster Werbeanlagen vermieden werden. Störende Einflüsse von 
aufdringlicher Werbung sind unerwünscht, da sie die Wohnqualität in der Umge-
bung beeinträchtigen würden. 
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B3 Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der 
unbebauten Flächen und Gestaltung und Höhe von 
Einfriedungen 

B3.1 Einfriedungen  

Aufgrund der gewünschten Offenheit im städtebaulichen Erscheinungsbild ist die 
Regelung zu den Einfriedigungen getroffen. Die Festsetzung dient daher der Ge-
staltung des Gebietes. Des Weiteren wird die Verkehrssicherheit durch die Offen-
haltung des Straßenraums berücksichtigt. 

B4 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern 
von Niederschlagswasser 
 

Als Teil des Entwässerungskonzepts ist der Rückhalt von Regenwasser auf den 
Privatgrundstücken erforderlich. Dabei wird durch Zwischenspeicherung eine Ver-
zögerung und durch Regenwassernutzung eine Verringerung des Regenwasser-
abflusses erreicht. 
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10 Flächenbilanz 

Die geplanten Flächen innerhalb des ca. 2,7 ha großen Plangebietes verteilen sich 
folgendermaßen: 
 
Sonstiges Sondergebiet:   ca. 25.368 qm 
Verkehrsfläche:   ca. 200 qm 
Fuß-, Rad- und Wirtschaftsweg:  ca. 68 qm 
Verkehrsgrünfläche:  ca. 84 qm 
Öffentliche Grünfläche:  ca. 1.347 qm 

11 Bodenordnung / Folgeverfahren 

Die zu überplanenden Flurstücke befinden sich größtenteils in Privatbesitz. Es be-
steht der Bedarf einer Baulandumlegung, um die Grundstücke einer zweckmäßi-
gen Größe und Grundstücksaufteilung neu zu ordnen. Zudem ist eine Hauptzu-
fahrt von der L 1135 erforderlich, um die Erschließung des Plangebiets zu sichern.  

Die Baulandumlegung erfolgt parallel zum Bauleitplanverfahren. 

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren entsprechend, den Festset-
zungen des vorliegenden Bebauungsplans, geändert. 

12 Auswirkungen des Bebauungsplans 

Durch den Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
den Bau zweier Lebensmittelmärkte sowie eines Drogeriemarktes geschaffen. 
Insgesamt wird durch das Vorhaben die Grundversorgung der Gemeinde Wierns-
heim mit Lebensmitteln und Drogeriewaren langfristig gesichert und die Kaufkraft 
der Gemeinde Wiernsheim innerhalb ihres eigenen Einzugsbereiches gebunden.  

Wiernsheim, den  
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I.  Grundlagen  

1.  Aufgabenstellung 

Im November 2017 erteilte der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Heckengäu, bestehend aus 

der Stadt Heimsheim sowie den Gemeinden Friolzheim, Mönsheim, Wiernsheim, Wimsheim und 

Wurmberg, der GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH, Ludwigsburg, den Auf-

trag zur Erarbeitung eines Nahversorgungskonzeptes. Im Rahmen des zu erarbeitenden Nahver-

sorgungskonzeptes sollen die Möglichkeiten der zukünftigen Ausgestaltung der Nahversorgung 

im Gebiet des GVV Heckengäu mit seinen knapp 24.650 Einwohnern erörtert werden.  

Aktuell liegen eine Reihe von Anfragen zur Neuansiedlung und Erweiterung von Einzelhandelsbe-

trieben im Verbandsgebiet vor, im Zuge dessen haben das Regierungspräsidium Karlsruhe sowie 

der Regionalverband Nordschwarzwald die Erstellung eines interkommunalen Konzeptes ange-

regt.  

Jede der fünf Gemeinden sowie die Stadt Heimsheim verfügt derzeit über eigene Nahversor-

gungsmöglichkeiten, allerdings sind die bestehenden Nahversorgungsangebote unterschiedlich 

stark ausgeprägt.  

Die Ausgangslage lässt sich dabei wie folgt zusammenfassen:  

 In Friolzheim ist der Netto-Lebensmitteldiscounter im Gewerbegebiet noch zeitgemäß 

aufgestellt, könnte jedoch ggf. wie andere Netto-Märkte erweitern. Der Anbieter Treff 

3000 ist als nicht mehr zeitgemäß einzustufen, eine Erweiterung am Standort ist aller-

dings mangels Flächenverfügbarkeit nicht möglich. 

 In Heimsheim präsentiert sich der Fachmarktstandort an der Mönsheimer Straße mit 

Edeka, Lidl und dm als moderne und leistungsfähige Nahversorgungslage. Hier ist kein 

akuter Handlungsbedarf erkennbar. 

 In Mönsheim zeichnet sich für den Lidl-Markt am Rande des Neubaugebietes Gödel-

mann eine Erweiterung zur langfristigen Standortsicherung ab.  

 Der Edeka-Markt in Wimsheim ist deutlich in die Jahre gekommen und sollte moder-

nisiert werden.  

 In Wiernsheim sichert derzeit ein Netto-Markt die Nahversorgung. Der zentral gele-

gene Markt genießt eine hohe Akzeptanz, ist jedoch im Sinne einer langfristigen Siche-

rung ebenfalls erweiterungsbedürftig.  

 In Wurmberg sind mit Rewe und Aldi zwei großflächige Märkte vorhanden. Während 

in den übrigen Gemeinden die Lebensmittelmärkte überwiegend Nahversorger für die 

örtliche Wohnbevölkerung darstellen, übernimmt die Standortlage in Wurmberg tra-

ditionell auch eine überörtliche Versorgungsfunktion. Auch hier sind Defizite erkenn-

bar (z. B. getrennte Betriebseinheiten Rewe Supermarkt / Getränkemarkt).  
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In allen fünf Gemeinden sind offensichtlich Modernisierungserfordernisse der bestehenden 

Nahversorgungsstrukturen gegeben. Lediglich die Stadt Heimsheim zeigt sich sehr stabil und 

modern hinsichtlich ihrer Nahversorgungsangebote.  

Auch im Bereich Drogeriewaren sind Defizite erkennbar, hier ist lediglich in Heimsheim mit 

dm ein Drogeriefachmarkt vertreten. Vor diesem Hintergrund lassen sich Handlungsspiel-

räume für den Ausbau der Nahversorgungsstrukturen im GVV Heckengäu identifizieren. Im 

Vordergrund steht dabei die Modernisierung der bestehenden Standortstrukturen, ggf. je-

doch auch ein Ausbau im Sinne von Neuansiedlungen. Die Modernisierung bzw. der Ausbau 

der Nahversorgungsstrukturen soll in Abstimmung mit allen fünf Gemeinden und der Stadt 

Heimsheim erfolgen. Hierfür ist ein gemeinsames Konzept zu erstellen, das einen Interessen-

sausgleich ermöglicht.  

Im Rahmen der Analyse sollen folgende Fragestellungen geklärt werden:  

 Wie sind die Versorgungsstrukturen im GVV Heckengäu heute aufgestellt? 

 Welche Entwicklungsperspektiven ergeben sich für die Nahversorgung im GVV? 

 Wie und an welchen Standorten soll die Nahversorgung zukünftig organisiert werden? 

 Welche Empfehlungen lassen sich ableiten? 

Die vorliegende Untersuchung stützt sich auf eine umfassende Datenbasis. Dabei handelt es sich 

vorwiegend um primärstatistische Daten, die von der GMA erfasst und ausgewertet wurden. Zur 

Erarbeitung des Nahversorgungskonzeptes wurde im Dezember 2017 eine flächendeckende Vor-

Ort-Aufnahme der Einzelhandelsbetriebe im Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu durch-

geführt. Im Rahmen der Vor-Ort-Arbeiten wurden auch die städtebaulichen Rahmenbedingun-

gen der verschiedenen Nahversorgungslagen im GVV-Gebiet geprüft und bewertet. Darüber hin-

aus wurde auf Informationen von MB Research sowie auf aktuelle Bevölkerungsdaten der Ge-

meinden, der amtlichen Statistik und EHI Handelsdaten zurückgegriffen.  

Die vorliegende Untersuchung soll der Entscheidungsvorbereitung und -findung des Gemeinde-

verwaltungsverbandes Heckengäu in Bezug auf stadtplanerische und bauplanungsrechtliche so-

wie kommunalpolitische Entscheidungen dienen. Alle Informationen im vorliegenden Dokument 

sind sorgfältig recherchiert; der Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für 

die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität aller Inhalte kann die GMA keine Gewähr überneh-

men.  
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2.  Nahversorgung – Definitionen und Entwicklungstrends  

Der Begriff „Nahversorgu g“ ist nicht feststehend definiert. Zumeist wird darunter eine Mi-

schung aus Einzelhandelsbetrieben des täglichen Bedarfs, personennahen Dienstleistern, Gast-

ronomiebetrieben sowie Einrichtungen zur sozialen und gesundheitlichen Grundversorgung ver-

standen, die in fußläufiger Nähe zum Wohnstandort existieren.  

Abbildung 1: Facetten der Nahversorgung 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 1 x 1 der Nahversorgung; GMA Ludwigsburg 2012, GMA-Bearbeitung 2017 

Zu den nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsgütern gehören üblicherweise  

 Nahrungs- und Genussmittel (Lebensmittel, Reformwaren, Getränke, Tabak, Backwa-

ren, Fleisch- und Wurstwaren) 

 Drogeriewaren, Kosmetik, Wasch- und Putzmittel 

 Apothekenwaren 

 Schnittblumen 

 Zeitungen und Zeitschriften, Toto-Lotto 

 Papier- und Schreibwaren (inkl. Bastelbedarf). 
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Ergänzt werden die o. g. Einzelhandelsangebote durch Dienstleistungen und andere Komplemen-

täreinrichtungen (z. B. Bankfiliale, Postagentur, Ärzte, Reinigungsannahme, Bücherei, Geldauto-

mat, Briefkasten, Bistro, Kindergarten, Grundschule). Wesentlich für eine funktionierende Nah-

versorgung ist aber die Existenz eines hinreichend leistungsfähigen (d. h. heutzutage großflächi-

gen) Lebensmittelmarktes. Dieser bietet zusätzlich zu einem breiten und tiefen Lebensmittelan-

gebot auch weitere nahversorgungsrelevante Warengruppen.  

 

2.1 Angebotsstrukturen und Entwicklungen 

Was früher der Tante-Emma-Laden war, wird heute von unterschiedlichen Anbietern und Be-

triebsformen des Lebensmitteleinzelhandels abgedeckt.  

Wesentliche Unterschiede zwischen den Betriebstypen zeigen sich in Sortiment, Betriebsgröße, 

Bedienprinzip, Preisgestaltung, Kundenkreis und Standortverhalten. Nicht alle Angebotsformen 

kommen für jeden Standort gleichermaßen in Frage.   

Anbieter wie Kommunen müssen sich mit den Rahmenbedingungen und Zielvorstellungen für 

den jeweiligen Standort auseinander setzen; während der Supermarkt mit seinem Vollsortiment 

und einer Vielzahl an Produkten eine zentrale Rolle in der kurz- und mittelfristigen Versorgung 

der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Drogerie- / Haushaltswaren einnimmt, verfügt z. B. der 

Lebensmitteldiscounter, mit einer im Vergleich zu Supermärkten geringeren Artikelanzahl, über 

eine andere Rolle in der Nahversorgung. Das Lebensmittelhandwerk (Bäckerei, Metzgerei) wie-

derum stellt vielerorts eine Ergänzung zu Voll- und Teilsortimentern dar und kann v. a. in einwoh-

nerschwachen Räumen mit ergänzenden Warenangeboten (Kaffee, Frühstücksortiment etc.) zu-

mindest die rudimentäre Grundversorgung sicherstellen. Kleinflächenkonzepte und Dorfläden 

wiederum konzentrieren sich mit ausgewählten Lebensmittelsortimenten auf einer kleinen Ver-

kaufsfläche. Sie haben sich in den vergangenen Jahren v. a. in ländlichen Räumen entwickelt, um 

das Defizit an Nahversorgung auszugleichen.1 Im Einzelfall existieren auch „ o ile Läde “, die 

eine Grundversorgung mit Lebensmitteln auch in abgelegenen Siedlungsgebieten bewerkstelli-

gen. 

Auch die Verschiebung der Marktanteile und unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Be-

triebstypen ist ein prägendes Element im Lebensmittelhandel. Nach einer längeren Konsolidie-

rungsphase der Supermärkte zugunsten der Lebensmitteldiscounter scheint sich der Supermarkt 

als Vollsortimenter aktuell wieder stärker zu etablieren. Dennoch hat sich auch der Discounter 

mit einem Marktanteil von 45 – 46 % neben dem Supermarkt als wesentlicher Träger der Nah-

versorgung etabliert.  

  

                                                           
1  In der Praxis haben sich unterschiedliche Betreibermodelle (v. a. Genossenschaft, Verein etc.) und Ange-

botsschwerpunkte (Frischeprodukte wie Obst, Gemüse, Wurst / Fleisch, Käse, Backwaren; regionale Pro-
dukte etc.) bewährt. 
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Abbildung 2: Marktanteile im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: GMA-Darstellung 2017 nach EHI 2016 und Vorjahre; inkl. neue Länder. 

Wesentliches Unterscheidungskriterium der einzelnen Betriebstypen ist die Sortimentsstruktur. 

Während ein Supermarkt im Schnitt ca. 11.830 Artikel offeriert, bieten Große Supermärkte im 

Durchschnitt mehr als das Doppelte an Produkten an. Lebensmitteldiscountmärkte halten dage-

gen im Schnitt lediglich rd. 2.300 Artikel vor. Mit Ausnahme des SB Warenhauses liegt der Schwer-

punkt bei allen drei Betriebstypen auf Waren des kurzfristigen Bedarfs.  

Tabelle 1: Sortimentsangebot von Lebensmitteldiscountern und Supermärkten 

Hauptwarengruppen Lebensmitteldiscounter  

( 779 m² VK) 

Supermarkt 

( 982 m² VK) 

Großer Supermarkt 

( 3.461 m² VK) 

Durchschnittliche Artikelzahl 

absolut in % absolut in % absolut in % 

Food 1.755 76 8.995 76 15.730 63 

Nonfood I 265 12 2.030 17 4.825 19 

Nonfood II 275 12 805 7 4.450 18 

Nonfood insgesamt 540 24 2.835 24 9.275 37 

Insgesamt 2.295 100 11.830 100 25.005 100 

Quelle: EHI Köln, Sortimentsbreitenerhebung. In: handelsdaten aktuell 2017. 
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Die Verkaufsflächengröße ist zweites wichtiges Abgrenzungsmerkmal der Betriebstypen und va-

riiert zwischen den Discountern mit durchschnittlich ca. 779 m² VK pro Betrieb und den flächen-

extensiven SB-Warenhäusern, die über eine durchschnittliche Verkaufsfläche von knapp 7.100 

m² VK pro Betrieb verfügen2.  

Die Drogeriebranche erlebt in Deutschland nach der Insolvenz der Schlecker-Gruppe (Schlecker, 

Ihr Platz) einen fundamentalen Umbruch, als der Branche durch die Schließung der über 8.000 

Schlecker- und Ihr Platz-Filialen und zwei Drittel der Drogeriemärkte verloren gingen. Insgesamt 

wird der Drogeriehandel in Deutschland immer stärker von filialisierten Fachmarktbetrieben, 

d. h. einem Oligopol der dominierenden Anbieter dm, Rossmann und Müller geprägt.3 Dennoch 

unterliegt der Drogeriewarenmarkt in Deutschland einem intensiven Wettbewerb, und zwar 

nicht nur durch konkurrierende Drogeriefachanbieter, sondern auch durch Lebensmittelmärkte, 

auf die aktuell mehr als die Hälfte der Umsätze mit Drogeriewaren i. e. S. entfällt.  

Abbildung 3: Marktanteile für Drogeriewaren in Deutschland 

Quelle: GMA-Darstellung 2017 nach Statista 2016. 

Drogeriefachmärkte ihrerseits bieten längst nicht mehr nur Drogerie- und Parfümeriewaren, Hy-

giene- und Kosmetikartikel, Putz- und Reinigungsmittel an, sondern auch Fotoentwicklung, Le-

bensmittel, Getränke, Tiernahrung, Geschenk- und Haushaltswaren, Schreib- und Spielwaren, 

Kleintextilien und Babybedarf. Alles in allem umfassen die Sortimente moderner Drogeriefach-

ärkte ehr als .  u ters hiedli he Artikel, ei Müller it sei e  „Fa hkaufhaus“-Konzept 

sogar bis zu 50.000 Artikeln. Dementsprechend werden die meisten Drogeriemarkt-Filialen mit 

Verkaufsflächen zwischen 600 und 1.200 m² realisiert. Hierfür werden v. a. stark frequentierte 

Standorte in Innenstädten (1a- bis 1b-Lagen) oder in Einkaufs- und Fachmarktzentren gewählt.  

                                                           
2  Vgl. EHI Retail Institute, handelsdaten aktuell, 2017. 
3  In Norddeutschland agieren außerdem Budnikowsky und Cloppenburg.  
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2.2 Sicherung der Nahversorgung als kommunale Aufgabe 

Die primäre Aufgabe der Nahversorgung ist es, die kurzfristigen, täglichen Bedarfe (i. d. R. Nah-

rungs- und Genussmittel, Drogeriewaren, Apothekerwaren sowie Ergänzungssortimente) der Be-

völkerung abzudecken. Dazu gehören all jene Güter, die vom Verbraucher nahezu unmittelbar 

nach dem Kauf verwendet oder verbraucht werden. Neben der Versorgung der Bevölkerung mit 

Waren des täglichen Bedarfs spielen solche Versorgungseinrichtungen auch eine besondere Rolle 

im kommunalen und damit auch sozialen Alltag der Bewohner. 

Nahversorgung schafft Kundenfrequenz, die u. a. für Kopplungseffekte nutzbar gemacht werden 

kann. Diese Frequenz trägt maßgeblich zur Belebung einer Kommune bei. Angebote an Dienst-

leistungen und Gastronomie, öffentlichen und kulturellen Einrichtungen sowie Angebote der me-

dizinischen und gesundheitlichen Versorgung können von der zusätzlichen Frequenz profitieren 

und so auch die sonstige Infrastruktur innerhalb einer Kommune stabil halten. 

Neben der besonderen Rolle des Einzelhandels als Arbeitgeber ist zudem zu berücksichtigen, dass 

ein Teil der Ausgaben für die Grundversorgung in die lokale Wirtschaft zurückfließt. V. a. Lebens-

mittelvollsortimenter beziehen regelmäßig Waren auch aus der Region und unterstützen damit 

regionale kleinräumige Wirtschaftskreisläufe.  

Darüber hinaus ist eine attraktive Ausgestaltung der Nahversorgung ebenfalls eine Messgröße 

für die Bewertung der Standort- und Lebensqualität. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass 

dort, wo die Lebensmittelversorgung fehlt oder nicht zeitgemäß aufgestellt ist, die örtliche Kauf-

kraftbindung (in allen Bereichen der Daseinsvorsorge) äußerst gering ist. Ein gutes Angebot im 

Lebensmitteleinzelhandel ist eine wichtige Voraussetzung für die Zufriedenheit der Bürger und 

ein wichtiges Auswahlkriterium bei der Wohnortsuche. Dies gilt sowohl für die jüngere Bevölke-

rung als auch v. a. für Familien und ältere Bevölkerungsgruppen. Letztlich sind selbst die Immobi-

lienwerte in einer Gemeinde eng mit der Sicherung der Grundversorgung verknüpft. 

Neben Baulandverfügbarkeit und -preisen sind v. a. das Angebot an Versorgungsinfrastruktur, 

öffentlichen und kulturellen Einrichtungen sowie auch die medizinische Versorgung wichtige Fak-

toren in der Entscheidung für einen Wohnstandort. 

Nur durch passende Angebote im Bereich Versorgung, Medizin, Kultur, Datennetze, Bildung, Kin-

derbetreuung etc. können mobile (v. a. jüngere) Bevölkerungsschichten in der Kommune gehal-

ten werden. Andernfalls drohen die Abwanderung und damit der Beginn der Abwärtsspirale. 
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Abbildung 4: Abwärtsspirale der Standortattraktivität 

 
GMA-Grafik 2018 

Auch für Unternehmen spielt bei ihrer Ansiedlungsentscheidung der Wohnstandort eine wichtige 

Rolle. Nur bei einer ausreichend hohen Qualität kann es gelingen, auch qualifizierte Mitarbeiter 

für den Standort zu gewinnen. 

Ein Mangel oder Fehlen von Angeboten in einer Kommune hat direkte Auswirkungen auf die 

Standortqualität und damit auch auf die Stabilität der Kommune insgesamt. Fehlende oder wenig 

attraktive Angebote führen dazu, dass die Standortattraktivität für Unternehmen und Privatper-

sonen sinkt und Zuzug ausbleibt. Ergänzend kann ein fehlendes Angebot – insbesondere der Le-

bensmittelversorgung – dazu führen, dass Haushalte und ausgewählte Bevölkerungsgruppen ih-

ren gegenwärtigen Wohnstandort überdenken und einen Fortzug erwägen.  

Die Sicherstellung der Nahversorgung ist damit neben der Arbeitsplatzausstattung, sozialer und 

öffentlicher Infrastruktur sowie Kultur- und Bildungsangeboten letztlich eine wichtige Stell-

schraube für die Wohn- und Standortqualität. 

2.3 Zukünftige Entwicklungen 

Auch in der Nahversorgung wird der demografische und technologische Wandel bestimmender 

Faktor bleiben. Wenngleich dem technologischen Wandel (Stichpunkt: Onlinehandel) für den 

restlichen Handel den zentralen Veränderungsfaktor zugesprochen wird, ist davon auszugehen, 

dass für die Sortimente der Nahversorgung (Lebensmittel / Drogeriewaren) der demografische 
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Wandel mit all seinen Konsequenzen4 der wichtigste Veränderungsfaktor bleiben wird. In der 

Konsequenz ist mittelfristig mit folgenden Veränderungen auf der Anbieterseite zu rechnen: 

 Alle relevanten Betreiber im Lebensmittelhandel, aber auch im Drogeriehandel, wer-

den weiterhin ihre Standortnetze konsequent optimieren und modernisieren, bei 

fortsetzenden Konzentrations- und Übernahmetendenzen. Das beinhaltet die Er-

schließung neuer Standorte und die Optimierung des Bestandes durch Modernisierung 

und Standortoptimierung. Priorität haben überwiegend integrierte Standorte in den 

Ballungsräumen, wenngleich der ländliche Raum ebenfalls im Fokus steht, dies aller-

dings nur bei herausragenden Standortrahmenbedingungen und passenden Standort-

anforderungen. 

Tabelle 2:  Standortanforderungen im nahversorgungsrelevanten Einzelhandel 

mögliche / typische  
Angebotselemente 

benötigte Mindest-
einwohnerzahl im 
Einzugsgebiet 

angestrebte  
Verkaufsfläche 

sonstige Standortbedin-
gungen 

Supermarkt ca. 5.000 – 10.000 

(je nach Betreiber) 

ca. 1.200 – 1.800 m² gute Sichtbarkeit 

mind. 80 Stellplätze 

Lebensmitteldiscounter ca. 4.000 – 10.000 

(je nach Betreiber) 

ca. 800 – 1.200 m² gute Sichtbarkeit 

mind. 80 Stellplätze 

Getränkefachmarkt ca. 10.000 ca. 300 – 500 m² gute Sichtbarkeit 

mind. 10 Stellplätze 

Drogeriefachmarkt ca. 8.000 – 10.000 

(je nach Betreiber) 

ca. 600 – 800 m² gute Sichtbarkeit 

mind. 40 Stellplätze 

Bäckereifiliale ca. 2.000 – 3.000 ca. 50 – 80 m²  

(inkl. Verzehrbereich) 

gute Sichtbarkeit oder 

Vorkassenzone des Lebens-

mittelmarktes 

Metzgereifiliale ca. 10.000 – 15.000 ca. 20 – 50 m²  

(ggf. inkl. Stehtische) 

gute Sichtbarkeit oder 

Vorkassenzone des Lebens-

mittelmarktes 

Apotheke ca. 5.000 – 10.000 ca. 80 – 120 m² Arztpraxen im Umfeld 

mind. 6 Stellplätze 

sonst. Fachgeschäfte (z.B. 

Schreibwaren, Blumen, 

Feinkost) 

ca. 5.000 – 10.000 ca. 50 – 120 m² Nähe zum Magnetbetrieb 

Quelle: GMA-Standortforschung 2018 

  

                                                           
4  Stichworte v. a. bunter und ältere Gesellschaft, heterogene Lebens- und Familienbilder, Zunahme der re-

gionalen Disparitäten zwischen sich entleerenden ländlichen Regionen und überlasteten, erfolgreichen 
städtischen Regionen. 
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 Regionale Disparitäten werden noch an Schärfe zunehmen. Die bestehenden Rege-

lungsmechanismen bei der Ansiedlung von Handel und Grundversorgern haben die-

sem Umstand zunehmend Rechnung zu tragen. Die in allen Räumen gleichermaßen 

geltenden Regelungen werden der Lösung der Herausforderungen vor Ort zunehmend 

nicht mehr gerecht. Hier ist Fingerspitzengefühl und Kreativität im Rahmen der Abwä-

gung nötig, um auch im ländlichen Raum moderne und leistungsfähige Nahversor-

gungskonzepte vorhalten zu können.  

 Grundsätzlich ziehen sich die Themen Bio, regionale Produkte, internationale Pro-

dukte, zunehmend auch fair gehandelte Produkte, durch die gesamte Branche. War es 

la ge ei e Nis he für die „Klei e “, iete  zu eh e d alle Betrei er e tspre he de 
Sortimente an. Gleichzeitig hat sich bereits der Betrie styp des „Biosuper arktes“ 
herausgebildet, der zumindest mittelfristig zur Reduzierung klei flä higer „Bioläde “ 
führen wird. Darüber hinaus werden kleinere Verpackungsgrößen und die Weiterent-

wicklung von Convenience ihren Beitrag zur Flächenentwicklung haben, ergänzt um 

breiter Gänge und niedrigere Regalhöhen (Stichwort: Barrierefreiheit, demografi-

scher Wandel). 

 Die Ausdehnung sog. Eigenmarken, insbesondere im Supermarktbereich, bzw. von 

Markenartikeln im Discountsegment, nimmt weiteren Platz in Anspruch. Dabei ist be-

reits heute eine zunehmende Auflösung der bisher harten Grenzen zwischen Discoun-

ter und Supermarkt festzustellen (Stichworte: Preiseinstieg, Upgrading). 

 In der Konsequenz wird es um Verkaufsflächenentwicklungen und Verschiebungen 

zwischen den Betriebstypen geben, wobei die beiden Betriebstypen Discounter und 

Supermarkt im Fokus der Entwicklung stehen: Wesentliche Veränderungen bei den 

Discountern sind aktuell die Ausweitung des Sortiments im Food-Segment bei gleich-

zeitiger Reduzierung des Nonfood-Segmentes (hier: Aktionswaren), die flächende-

ckende Einführung von Backstationen, die Auslagerung der Pfandrückgaben, die Erhö-

hung der Artikelanzahl v. a. im Bereich Bio, Frischfleisch, Markenartikel. In diesem Zuge 

werden kleinflächige und schwächere Standorte modernisiert, angepasst und entspre-

chend erweitert.  

 Strukturveränderungen werden sich letztlich auch aus dem Thema Onlinehandel er-

geben. Allerdings war der Erfolg im Lebensmittelhandel bislang auf Spezialanbieter für 

logistikaffine und wenig preissensible Produkte (z. B. Wein, Spirituosen) konzentriert. 

Über den gesamten Lebensmittelhandel machte dies noch nicht einmal einen Umsatz-

anteil von 2 % aus. Aktuell haben sich jedoch alle Händler dem Thema angenommen, 

wobei neben dem klassischen Onlinehandel mit Bring- bzw. Lieferservice (z. B. 
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edeka24, rewe.de) dem Konzept des Drive-In-Modells tendenziell größere Erfolgschan-

cen in Deutschland eingeräumt werden (z. B. Edeka, Rewe, Real). Es bleibt jedoch ab-

zuwarten, in welchem Umfang und Dauer sich die Marktanteile verschieben werden, 

v. a. vor dem Hintergrund des vergleichsweise sehr engen und leistungsfähigen statio-

nären Grundversorgungsnetzes in Deutschland. 
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II.  Standortrahmenbedingungen im GVV Heckengäu 

1.  Lage im Raum / regionale Strukturen 

Der Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu bestehend aus den Mitgliedsgemeinden Friolz-

heim, Mönsheim, Wiernsheim, Wimsheim und Wurmberg sowie der Stadt Heimsheim, liegt im 

Osten des Enzkreises und ist in großräumiger Hinsicht durch seine Lage zwischen den Ballungs-

räumen Pforzheim / Karlsruhe bzw. Stuttgart gekennzeichnet.  

In regionalplanerischer Hinsicht ist die Stadt Heimsheim sowie die Gemeinde Wiernsheim inner-

halb des GVV als Kleinzentren einstuft. Alle weiteren Gemeinden erfüllen keine zentralörtliche 

Funktion. Der Verflechtungsbereich des Kleinzentrums Wiernsheim erstreckt sich auf das Ge-

meindegebiet Wiernsheim sowie die südwestlich angrenzende Gemeinde Wurmberg. Die Ge-

meinden Friolzheim, Mönsheim und Wimsheim sind wiederum dem Kleinzentrum Heimsheim 

zugeordnet. Alle fünf Gemeinden bzw. die Stadt Heimsheim gehören dem Mittelbereich des nahe 

gelegenen Oberzentrums Pforzheim an. Das Oberzentrum Stuttgart (Region Stuttgart) ist rd. 30 

– 40 km in südöstlicher Richtung entfernt.   

Im GVV Heckengäu leben aktuell rd. 24.640 Einwohner.5 Einwohnerschwerpunkt innerhalb des 

GVV ist Wiernsheim (ca. 6.716 EW), auf das rd. 27 % der Bevölkerung entfällt. Hiernach folgen die 

Stadt Heimsheim (ca. 5.175 EW), Friolzheim (ca. 3.995 EW), Wurmberg (ca. 3.153 EW), Mönsheim 

(ca. 2.815 EW) und Wimsheim (ca. 2.790 EW). 

Die Siedlungsstruktur des Gemeindeverwaltungsverbandes besteht aus fünf Gemeinden sowie 

der Stadt Heimsheim, die durch eine hügelige, stark landwirtschaftlich genutzte Landschaft von-

einander abgesetzt liegen. Die Gemeinde Friolzheim und Heimsheim werden zudem durch den 

Verlauf der A 8 (Stuttgart – Karlsruhe) vom restlichen GVV-Gebiet getrennt. Die einzelnen Ge-

meinden weisen überwiegend eine sehr kompakte Struktur auf. Eine Ausnahme bildet das Sied-

lungsgebiet Wiernsheim, welches sich in den Kernort Wiernsheim sowie die ehemals selbständi-

gen Teilorte Iptingen, Pinache und Serres gliedert. Zur Gemeinde Wurmberg gehört die Siedlung 

Neubärental. Die Ortsgemeinden sind hauptsächlich durch Wohn- und Mischnutzungen geprägt. 

Größere Gewerbegebiete finden sich u. a. in Heimsheim („Egelsee“ , Friolzheim / Mönsheim (Ge-

werbepark Heckengäu) u d Wi shei  „Breitloh“ . 

Die überregionale verkehrliche Erreichbarkeit des GVV Heckengäu erfolgt im Wesentlichen über 

die Autobahn A 8 (Stuttgart – Karlsruhe). Die Anschlussstellen Pforzheim-Süd / Wurmberg und 

Heimsheim sind aus den Mitgliedsgemeinden in wenigen Minuten erreichbar, sodass insgesamt 

eine gute Verkehrsanbindung an die nahe gelegenen Oberzentren Pforzheim bzw. Stuttgart be-

steht. Darüber hinaus verbinden diverse Landes- und Kreisstraßen die einzelnen Mitgliedsge-

meinden mit dem Umland. Mit dem ÖPNV ist das Gebiet über mehrere Buslinien an das Nahver-

kehrs-Busnetz des Verkehrsverbundes Pforzheim-Enzkreis (VPE) angebunden. Ein direkter An-

schluss an den Schienenverkehr besteht nicht.   

                                                           
5  Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand: 31.12.2016. 
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Karte 1: Lage des GVV Heckengäu und zentralörtliche Struktur im Untersuchungsraum

Legende

Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;

GMA-Bearbeitung 2018

Oberzentrum

Mittelzentrum

Unterzentrum

Kleinzentrum



Karte 2: Siedlungsstrukturen im GVV Heckengäu
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2.  Einwohnerstruktur und -entwicklung 

Im GVV Heckengäu leben nach Daten des Statistischen Landesamtes derzeit ca. 24.644 Einwoh-

ner.6 Zwischen 2006 und 2016 war eine positive Einwohnerentwicklung zu verzeichnen. Die Ein-

wohnerzahl ist hierbei um rd. 924 Personen bzw. + 3,9 % angestiegen. Insgesamt ist die Entwick-

lung des GVV Heckengäu im Vergleich mit dem Landkreis Enzkreis als überdurchschnittlich zu be-

werten. Mit Blick auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden lassen sich deutliche Unterschiede in der 

Bevölkerungsentwicklung festhalten. Während Friolzheim (+ 9,0 %) und Wurmberg (+ 7,6 %) 

deutliche Einwohnerzuwächse verbuchen konnten, ist für die Stadt Heimsheim ein leichter Rück-

gang der Einwohnerzahlen festzuhalten (vgl. Tabelle 3).  

Tabelle 3: Einwohnerstruktur und -entwicklung  

 2006 2016 2030 

Veränderung 
absolut 

Veränderung 
in % 

2006-
2016 

2016-
2030 

2006-
2016 

2016-
2030 

Friolzheim 3.664 3.995 4.522 331 527 9,0 13,2 

Heimsheim 5.211 5.175 5.244 -36 69 - 0,7 1,3 

Mönsheim 2.774 2.815 2.639 41 -176 1,5 - 6,3 

Wiernsheim 6.496 6.716 7.456 220 740 3,4 11,0 

Wimsheim 2.644 2.790 2.922 146 132 5,5 4,7 

Wurmberg 2.931 3.153 3.243 222 90 7,6 2,9 

GVV Heckengäu 23.720 24.644 26.026 924 1.382 3,9 5,6 

Enzkreis 196.159 197.246 198.913 1.087 1.667 0,6 0,8 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg  

Für die Zukunft werden für den GVV Heckengäu nach Daten des Statistischen Landesamtes wei-

tere Einwohnerzuwächse prognostiziert. Bis 2030 ist mit einer Zunahme um rd. 1.380 Einwohner 

zu rechnen. Dies entspricht einem Anstieg um ca. + 5,6 %. Vor dem Hintergrund der Prognoseda-

ten ist bei der späteren nachfrageseitigen Betrachtung der Standortrahmenbedingungen von ei-

ner positiven Kaufkraftentwicklung auszugehen.  

 

3.  Wirtschaftsstruktur und -entwicklung 

Im Jahr 2016 waren im GVV Heckengäu ca. 7.616 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeit-

nehmer am Arbeitsort registriert.7 Die Wirtschaftsstruktur wird v. a. durch das produzierende 

Gewerbe geprägt, wenngleich der Anteil mit rd. 38 % im Vergleich zum Landkreis Enzkreis eher 

                                                           
6  Um eine Vergleichbarkeit der Einwohnerentwicklung mit den umliegenden Kommunen herstellen zu kön-

nen, wurde auf Daten der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes zurückgegriffen. 
Diese Daten weichen von der kommunalen Einwohnerstatistik ab.  

7  Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand: 30. Juni 2016. 



 

 

 

Nahversorgungskonzept für den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Heckengäu 

19 

gering ausfällt. Auf den Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe entfallen rd. 28 % der Beschäf-

tigten, weitere 34 % sind dem Bereich sonstige Dienstleistungen zuzuordnen. Die einzelnen Mit-

gliedsgemeinden des GVV Heckengäu bzw. die Stadt Heimsheim weisen z. T. eine unterschiedli-

che Wirtschaftsstruktur auf. So entfallen in der Gemeinde Mönsheim etwa 70 % auf den Dienst-

leistungssektor, die Gemeinde Friolzheim zeichnet sich hingegen durch einen besonders hohen 

Anteil im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe aus (vgl. Abbildung 5). Die größeren Beschäf-

tigungsstandorte sind Friolzheim, Mönsheim (Automobilentwickler Bertrandt im Gewerbepark 

Heckengäu) und Wimsheim (Altatec GmbH).  

Abbildung 5: Wirtschaftsstruktur im GVV Heckengäu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: GMA-Bearbeitung 2018 

Als weiteres Indiz für die Wirtschaftskraft und Arbeitsplatzausstattung können die Pendlerströme 

herangezogen werden. Mit Ausnahme von Mönsheim sind alle Mitgliedsgemeinden durch ein 

mehr oder weniger stark ausgeprägtes negatives Pendlersaldo gekennzeichnet, was grundsätz-

lich die besondere Rolle des GVV Heckengäu als Wohnstandort in der Wirtschaftsregion Pforz-

heim / Stuttgart unterstreicht. In der Gemeinde Mönsheim standen den ca. 1.490 Einpendlern 

ca. 963 Auspendler gegenüber, so dass sich ein positiver Pendlersaldo von + 527 ergibt. Auch der 

hohe Beschäftigtenbesatz von 593 Beschäftigten je 1.000 Einwohner (vgl. Enzkreis: 299), spielgelt 

die besondere Rolle des Wirtschaftsstandortes Mönsheim im GVV wieder. Aber auch andere Ge-

meinden wie Friolzheim und Wimsheim zeichnen sich durch einen hohen Beschäftigtenbesatz 

bzw. ein in Bezug auf die Größenordnung der Gemeinde geringes negatives Pendlersaldo aus.  

Das vor Ort vorhandene Kaufkraftniveau liegt zwischen 106,0 und 119,3 und damit auf einem 

überdurchschnittlichen Niveau im Vergleich zum Bundesdurchschnitt.8  

 

                                                           
8  Quelle: MB Research, Nürnberg 2016. 
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Übersicht 1: Standortprofil der Gemeinde Friolzheim 

Foto 1.1: Ortsmitte  Foto 1.2: Treff 3000 Foto 1.3: Netto-Markt 

  

 

 

 

    

GMA Aufnahmen 2018 

Gemeinde Friolzheim 

Einwohnerstand (31.12.2016)1   ca. 3.995 

 Zentralörtliche Funktion Keine (im Nahbereich des Kleinzentrum Heimsheim) 

Geografische Lage innerhalb des GVV Lage im südwestlichen Teil des GVV südlich der Autobahn 

A 8, etwa 15 km südöstlich der Kreisstadt Pforzheim 

Verkehrliche Erreichbarkeit L 1175 (Wurmberg-Wimsheim-Friolzheim-Heimsheim) 

L 1180 (Friolzheim-Perouse) 

K 4565 (Wimsheim-Tiefenbronn) 

K 4566 (Pforzheim-Friolzheim) 

einzelhandelsrelevantes Kaufkraftni-

veau 20162 (Bundesdurchschnitt 100,0) 

107,9 

Sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte am Arbeitsort 30.06.20163 

 

1.677 (je 1.000 Einwohner: 420) 

Beschäftigtenentwicklung 2006 – 20163 + 67,9 % 

Pendlersaldo 20163 - 77 

Siedlungsstruktur  Kompaktes Ortsgebiet mit starker Prägung durch Wohn- 

und Mischnutzungen, Gewerbegebiet im Osten des Ortes 

sowie Gewerbepark „Heckengäu“ (Interkommunales Ge-

werbegebiet Friolzheim-Mönsheim) 

Infrastruktureinrichtungen Rathaus, Grundschule, Kindergarten, Jugend- und Frei-

zeitheim, Zehntscheune (Bürgerhaus, Tagungs- und Ver-

anstaltungszentrum) 

Einzelhandelsbesatz 2 Lebensmittelmärkte, Getränkemarkt, Lebensmittel-

handwerk, Obst / Gemüse, Apotheke, Schreibwaren, 

Woll-Atelier, Möbel 

Komplementärbesatz Sparkasse, Volksbank, Postagentur, Tagespflege, Arzt, 

Physiotherapie, Gastronomie, div. Dienstleister  

Nächste Lebensmittelmärkte am Ort (Treff 3000, Netto) 

Wimsheim (Edeka), ca. 1 – 2 km 

Tiefenbronn (Netto), ca. 4 – 5 km 

Heimsheim (Edeka, Lidl), ca. 5 – 6 km 

1 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg /  2 MB Research 2016  /  3 Bundesagentur für Arbeit 2016. 

GMA-Zusammenstellung 2018  
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Übersicht 2: Standortprofil der Stadt Heimsheim 

Foto 2.1: Ortsmitte  Foto 2.2: dm-Markt Foto 2.3: Edeka / Lidl 

 

 

 

 

    

GMA Aufnahmen 2018 

Stadt Heimsheim 

Einwohnerstand (31.12.2016)1   ca. 5.175  

 Zentralörtliche Funktion 

 Nahbereich 

Kleinzentrum 

Heimsheim, Friolzheim, Mönsheim, Wimsheim 

Geografische Lage innerhalb des GVV Lage am südlichen Rand des GVV südlich der Autobahn A 8, 

etwa 20 km südöstlich der Kreisstadt Pforzheim 

Verkehrliche Erreichbarkeit A 8 Anschlussstelle Heimsheim 

L 1179 (Hausen a. d. W.-Heimsheim-Perouse) 

L 1134 (Kürnbach-Mühlacker-Wiernsheim-Mönsheim) 

L 1175 (Wurmberg-Wimsheim-Friolzheim-Heimsheim) 

einzelhandelsrelevantes Kaufkraftni-

veau 20162 (Bundesdurchschnitt 100,0) 

109,7 

Sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte am Arbeitsort 30.06.20163 

 

1.367 (je 1.000 Einwohner: 264) 

Beschäftigtenentwicklung 2006 – 20163 + 86,5 % 

Pendlersaldo 20163 - 602 

Siedlungsstruktur  Kompaktes Ortsgebiet, die Hauptwohnlagen sind östlich 

des Katzenbachs in Hanglage entstanden. Gewerbegebiet 

„S haf äs he“ ördli h a  das Siedlu gsge iet a s hlie-
ßend, etwas abgesetzt an der A 8 GE „Egelsee“ 

Infrastruktureinrichtungen Rathaus, Polizei, Grund-, Haupt- und Realschule, 4 Kin-

dertageseinrichtungen, VHS, Jugendhaus, Stadtbücherei, 

Stadthalle 

Einzelhandelsbesatz 2 Lebensmittelmärkte, Lebensmittelhandwerk, Hofladen, 

Tankstelle, Apotheke, Drogeriemarkt, Sanitätshaus, Blu-

menläden, Post / Kiosk, Wollladen, Autozubehör, Pferde-

sport, Second-Hand 

Komplementärbesatz Sparkasse, Volksbank, Postfiliale, Arzt- und Zahnarztpra-

xen, Physiotherapie, Tierarzt, Altenpflege „ Haus He ke -
gäu“, Gastro o ie, div. Dienstleister 

Nächste Lebensmittelmärkte am Ort (Edeka, Lidl) 

Rutesheim-Perouse (Netto), ca. 3 – 4 km 

Friolzheim (Treff 3000, Netto), ca. 5 – 6 km 

Tiefenbronn (Netto), ca. 6 – 7 km 

1 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg / 2 MB Research 2016 / 3 Bundesagentur für Arbeit 2016.  
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Übersicht 3: Standortprofil der Gemeinde Mönsheim 

Foto 3.1: Ortsmitte  Foto 3.2: nah & gut Foto 3.3 Lidl-Markt 

 

 

 

 

    

GMA Aufnahmen 2018 

Gemeinde Mönsheim 

Einwohnerstand (31.12.2016)1   ca. 2.815 

 Zentralörtliche Funktion Keine (im Nahbereich des Kleinzentrum Heimsheim) 

Geografische Lage innerhalb des GVV Zentrale Lage im GVV, etwa 15 km östlich der Kreisstadt 

Pforzheim 

Verkehrliche Erreichbarkeit L 1134 (Kürnbach-Mühlacker-Wiernsheim-Mönsheim) 

L 1177 (Mönsheim-Weissach-Heimerdingen-Ditzingen) 

K 4568 (Wimsheim-Mönsheim) 

K 4578 (Iptingen-Mönsheim) 

einzelhandelsrelevantes Kaufkraftni-

veau 20162 (Bundesdurchschnitt 100,0) 

119,3 

Sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte am Arbeitsort 30.06.20163  

  

1.668 (je 1.000 EW: 593) 

Beschäftigtenentwicklung 2006 – 20163 + 195,5 % 

Pendlersaldo 20163 + 527 

Siedlungsstruktur  Kompaktes Ortsgebiet, historische Siedlungsflächen ent-

lang des Grenzbachtals, größere zusammenhängende 

Wohnbauflächen auf dem Appenberg, Gewerbegebiet im 

Grenzbachtal bzw. im südlichen Gemeindegebiet (Inter-

kommunaler Gewerbepark „Heckengäu“) 

Infrastruktureinrichtungen Rathaus, Grund-, Haupt-, Werkrealschule, Kindergarten, 

Kindertagesstätte, Freibad, Appenbergsporthalle 

Einzelhandelsbesatz 2 Lebensmittelmärkte (Lidl, nah & gut), Lebensmittel-

handwerk, Mühlenladen, Tankstellenshop, Apotheke, 

Blumenladen, Sportgeschäft / Sanitätshaus, Farbenhaus, 

Möbelgeschäft 

Komplementärbesatz Raiffeisenbank, Sparkasse, Ärzte, Zahnarzt, Musikschule, 

Gastronomie, div. Dienstleister 

Nächste Lebensmittelmärkte am Ort (Lidl) 

Wurmberg (REWE, Aldi), ca. 3 – 4 km 

Wimsheim (Edeka), ca. 3 – 4 km  

Wiernsheim (Netto), ca. 4 – 5 km 

1 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg / 2 MB Research 2016 / 3 Bundesagentur für Arbeit 2016. 

GMA-Zusammenstellung 2018  
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Übersicht 4: Standortprofil der Gemeinde Wiernsheim 

Foto 4.1: Ortsmitte  Foto 4.2: Ortsmitte Foto 4.3: Netto-Markt 

 

 

 

 

    

GMA Aufnahmen 2018 

Gemeinde Wiernsheim 

Einwohnerstand (31.12.2016)1 ca. 6.716; davon Wiernsheim (ca. 55 %), Pinache (ca. 

17 %), Iptingen (ca. 16 %), Serres (ca. 12 %) 

Zentralörtliche Funktion 

Nahbereich 

Kleinzentrum 

Wiernsheim, Wurmberg 

Geografische Lage innerhalb des GVV Lage am nördlichen Rand des GVV, etwa 14 km östlich der 

Kreisstadt Pforzheim 

Verkehrliche Erreichbarkeit L 1134 (Kürnbach-Mühlacker-Wiernsheim-Mönsheim) 

L 1135 (Pforzheim-Wurmberg-Wiernsheim- Aurich) 

K 4578 (Iptingen-Mönsheim) 

einzelhandelsrelevantes Kaufkraftni-

veau 20162 (Bundesdurchschnitt 100,0) 

113,8 

Sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte am Arbeitsort 30.06.20163 

 

1.007 (je 1.000 Einwohner: 150) 

Beschäftigtenentwicklung 2006 – 20163 + 7,6 % 

Pendlersaldo 20163 - 1.809 

Siedlungsstruktur  Gemeindegebiet gliedert sich in den Kernort Wiernsheim 

bzw. die Teilorte Iptingen, Pinache und Serres. Gewerbe-

gebiete in den Ortseilen Wiernsheim und Pinache 

Infrastruktureinrichtungen Rathaus, 4 Kindergärten (einschl. Ortsteile), Bildungszent-

rum, Bücherei, Bürgersaal, Jugendhaus Iptingen / Wierns-

heim 

Einzelhandelsbesatz 1 Lebensmittelmarkt, Hofladen, Lebensmittelhandwerk, 

Getränke, Tankstellenshop, Drogerie, Apotheke, Post-

shop, Blumenhandel, Optiker, Landmarkt, Fahrradhandel 

Komplementärbesatz VR Bank, Sparkasse, Postannahme, Seniorenwohnanlage, 

Ärzte / Zahnarzt, Sozialstation, Zentrum für Physiothera-

pie / Krankengymnastik, Gastronomie, Hotel / Ferienwoh-

nungen, div. Dienstleister 

Nächste Lebensmittelmärkte am Ort (Netto) 

Mönsheim (Lidl), ca. 3 – 4 km 

Wurmberg (REWE, Aldi), ca. 3 – 4 km 

Niefern-Öschelbronn (Netto), ca. 6 – 7 km 

1 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg / 2 MB Research 2016 / 3 Bundesagentur für Arbeit 2016.  
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Übersicht 5: Standortprofil der Gemeinde Wimsheim 

Foto 5.1: Ortsmitte  Foto 5.2: Ortsmitte Foto 5.3: E aktiv markt 

 

 

 

 

    

GMA Aufnahmen 2018 

Gemeinde Wimsheim 

Einwohnerstand (31.12.2016)1 ca. 2.790 

Zentralörtliche Funktion Keine (im Nahbereich des Kleinzentrum Heimsheim) 

Geografische Lage innerhalb des GVV Zentrale Lage im westlichen Teil des GVV, etwa 14 km süd-

östlich der Kreisstadt Pforzheim 

Verkehrliche Erreichbarkeit L 1175 (Wurmberg-Wimsheim-Friolzheim-Heimsheim) 

K 4565 (Wimsheim-Tiefenbronn) 

K 4568 (Wimsheim-Mönsheim) 

einzelhandelsrelevantes Kaufkraftni-

veau 20162 (Bundesdurchschnitt 100,0) 

113,8 

Sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte am Arbeitsort 30.06.20163  

 

1.001 (je 1.000 Einwohner: 359) 

Beschäftigtenentwicklung 2006 – 20163 + 77,5 % 

Pendlersaldo 20163 - 246 

Siedlungsstruktur  Kompaktes Ortsgebiet mit starker Prägung durch Wohn- 

und Mischnutzung; Ge er ege iet „Breitloh“ am südli-

chen Ortsrand in direkter Nachbarschaft zur A 8 

Infrastruktureinrichtungen Rathaus, Grundschule, Kindergarten, Bücherei, Hagen-

schießhalle (Sporthalle, Festveranstaltungen, Tagungen, 

Kongresse) 

Einzelhandelsbesatz 1 Lebensmittelmarkt, Lebensmittelhandwerk, Obst / Ge-

müse, Tankstellenshop, Blumenladen, Juwelier, Wohnac-

cessoires / Geschenkartikel 

Komplementärbesatz Raiffeisenbank, Sparkasse, Postannahme (im Edeka), 

Ärzte, Zahnarzt, Sozialstation, Naturheilpraxis, Gastrono-

mie, Ferienwohnung, div. Dienstleister 

Nächste Lebensmittelmärkte am Ort (E aktiv markt Zelling) 

Friolzheim (Treff 3000, Netto), ca. 2 – 3 km 

Wurmberg (REWE, Aldi), ca. 3 km 

Mönsheim (Lidl), ca. 4 – 5 km 

1 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg / 2 MB Research 2016 / 3 Bundesagentur für Arbeit 2016. 

GMA-Zusammenstellung 2018 
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Übersicht 6: Standortprofil der Gemeinde Wurmberg 

Foto 6.1: Ortsmitte  Foto 6.2: REWE-Markt Foto 6.3: Aldi-Markt 

 

 

 

 

    

GMA Aufnahmen 2018 

Gemeinde Wurmberg 

Einwohnerstand (31.12.2016)1   ca. 3.153 

 Zentralörtliche Funktion 

 Nahbereich 

keine 

Kleinzentrum Wiernsheim 

Geografische Lage innerhalb des GVV Lage im nordwestlichen Teil des GVV, etwa 10 km östlich der 

Kreisstadt Pforzheim 

Verkehrliche Erreichbarkeit A 8 (Anschlussstelle Pforzheim Süd) 

L 1135 (Pforzheim-Wurmberg-Wiernsheim-Nussdorf-Aurich) 

L 1175 (Wurmberg-Wimsheim-Friolzheim-Heimsheim) 

K 4501 (Öschelbronn-Wurmberg) 

K 4570 (Neubärental-Wurmberg) 

einzelhandelsrelevantes Kaufkraftni-

veau 20162 (Bundesdurchschnitt 100,0) 

106,0 

Sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte am Arbeitsort 30.06.20163 

 

896 (je 1.000 Einwohner: 284) 

Beschäftigtenentwicklung 2006 – 20163 + 54,7 % 

Pendlersaldo 20163 - 355 

Siedlungsstruktur  Gemeinde gliedert sich in die Ortsteile Wurmberg und 

Neubärental, überwiegend durch Wohn- und Mischnut-

zung geprägt,  Gewerbegebiete am östlichen Ortsrand am 

nordöstlichen Ortsausgang von Wurmberg 

Infrastruktureinrichtungen Rathaus,  Grundschule, 2 Kindertageseinrichtungen, Turn- 

und Festhalle 

Einzelhandelsbesatz 2 Lebensmittelmärkte, Getränkemarkt, Tankstellenshop, 

Lebensmittelhandwerk, Spezialanbieter, Blumen, Bau-

stoffhandel 

Komplementärbesatz KOMM-IN-Dienstleistungszentrum, Sparkasse, VR-Bank, 

Gemeinschaftspraxis, Zahnarzt, Praxis für Physiotherapie 

Gastronomie sowie div. Dienstleister 

Nächste Lebensmittelmärkte am Ort (REWE, Aldi) 

Mönsheim (Lidl), ca. 3 km 

Wimsheim (E aktiv markt Zelling), ca. 3 km 

Wiernsheim (Netto), ca. 4 km 

1 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg / 2 MB Research 2016 / 3 Bundesagentur für Arbeit 2016.  
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III.  Nachfragesituation 

1.  Kaufkraftpotenziale im GVV Heckengäu 

Die Berechnung der im GVV Heckengäu vorhandenen nahversorgungsrelevanten Kaufkraftpo-

tenziale wird speziell für die Wirtschaftsgruppe Ladeneinzelhandel und Ladenhandwerk vorge-

nommen. Dazu werden aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes und GMA-Statistiken ver-

wendet, welche auf intensiven Branchenrecherchen beruhen. Nach GMA-Berechnungen beträgt 

die ladeneinzelhandelsrelevante Kaufkraft9 derzeit i  Deuts hla d pro Kopf a. .  €. Da o  
entfallen ca. 36 –  % a. .  €  auf Nahru gs- und Genussmittel und ca. 63 – 64 % (ca. 3.535 

€  auf Ni htle e s ittel No food . Für Drogerie- und Parfümeriewaren ist aktuell ein Kaufkraft-

etrag o  a.  € a zusetze , für ü rige ah ersorgu gsrele a te Sorti e te Apotheke a-
ren10, Blu e , Zeits hrifte , S hrei are  a.  €. Insgesamt errechnet sich damit ein aktu-

eller Kaufkraft etrag für ahversorgu gsreleva te Sorti e te vo  a. .6  € pro Kopf.  

Neben den Pro-Kopf-Ausgaben ist auch das lokale Einkommensniveau (Kaufkraftniveau) zu be-

rücksichtigen. Das aktuelle Kaufkraftniveau liegt in den fünf Gemeinden bzw. der Stadt Heims-

heim deutlich über dem Bundesdurchschnitt (Bundesdurchschnitt = 100,0).11 

Unter Berücksichtigung der einzelhandelsrelevanten Pro-Kopf-Ausgaben, des lokalen Kaufkraft-

koeffizienten und des Bevölkerungsaufkommens12 beträgt das aktuelle nahversorgungsrele-

vante Kaufkraftpotenzial im Gebiet des GVV Heckengäu insgesamt ca. 71,4 Mio. € (vgl. Tabelle 

4). Von dem Kaufkraftpotenzial entfällt ca. 55,2 Mio. € auf de  Nahru gs- und Genussmittelbe-

reich. 

Tabelle 4: Nahversorgungsrelevantes Kaufkraftpotenzial 2017 GVV Heckengäu 

Gemeinde / Stadt 

Kaufkraft i  Mio. € 

Nahrungs- 
und  

Genussmittel 

Drogerie- und 
Parfümerie-

waren 

übrige nah-
versorgungs-

relevante 

Sortimente 

Nahversor-
gung insg. 

Friolzheim 8,8 1,2 1,4 11,4 

Heimsheim 11,6 1,6 1,8 15,0 

Mönsheim 6,8 0,9 1,1 8,8 

Wiernsheim 14,7 2,0 2,3 19,1 

Wimsheim 6,5 0,9 1,0 8,4 

Wurmberg 6,8 0,9 1,1 8,8 

GVV Heckengäu gesamt 55,2 7,5 8,8 71,4 

GMA-Berechnung 2018, ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich 

                                                           
9  Inkl. Ausgaben im Lebensmittelhandwerk und in Apotheken, ohne verschreibungspflichtige Arzneimittel. 
10  Ohne verschreibungspflichtige Sortimente. 
11  Quelle: Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg, 2016; Friolzheim (107,9), Heimsheim (109,7), Möns-

heim (119,3), Wiernsheim (107,9), Wimsheim (113,8), Wurmberg (106,0). 
12  Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand: 31.12.2016. 
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Für die Kaufkraftprognose wird unterstellt, dass bis zum Jahr 2025 keine wesentlichen Verände-

rungen der Sparquote und des Ausgabeverhaltens der Verbraucher eintreten. Die ladeneinzel-

handelsrelevante Kaufkraft in Deutschland wird im Jahr 2025 nach GMA-Berechnungen ca. 

5.680 € p. a. pro Kopf der Wohnbevölkerung betragen. Die Pro-Kopf-Ausgaben 2025 entsprechen 

gegenüber 2016 einer nominalen Steigerung13 von ca. 2,0 %. In einigen Sortimenten ist dabei von 

Nachfrageänderungen auszugehen (z. B. verstärkte Ausgaben für Biolebensmittel, Convenience 

Food, Gesundheitsprodukte; Rückgänge bei Schreibwaren und Zeitungen / Zeitschriften). Bei 

dem örtlichen Kaufkraftkoeffizienten wurde ein gleichbleibender Wert angesetzt.  

Unter Berücksichtigung der zukünftigen Pro-Kopf-Ausgabewerte, des lokalen Kaufkraftniveaus 

und der Einwohnerprognosewerte des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg14 errech-

net sich für den GVV Heckengäu im Prognosejahr 2025 ein Kaufkraftpotenzial von insgesamt ca. 

77,0 Mio. €. Etwa 59,5 Mio. € entfällt hiervon auf Nahrungs- und Genussmittel. 

Tabelle 5: Nahversorgungsrelevantes Kaufkraftpotenzial 2025 im GVV Heckengäu 

Gemeinde / Stadt 

Kaufkraft i  Mio. € 

Nahrungs- 
und Genuss-

mittel 

Drogerie- und 
Parfümerie-

waren 

übrige nah-
versorgungs-

relevante 
Sortimente 

Nahversor-
gung insg. 

Friolzheim 10,1 1,4 1,6 13,1 

Heimsheim 12,0 1,7 1,9 15,5 

Mönsheim 6,6 0,9 1,0 8,5 

Wiernsheim 16,8 2,3 2,6 21,7 

Wimsheim 6,9 1,0 1,1 9,0 

Wurmberg 7,1 1,0 1,1 9,2 

GVV Heckengäu gesamt 59,5 8,3 9,2 77,0 

GMA-Berechnung 2018, ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich 

Gegenüber dem Jahr 2017 sind dies nominal 8 % (ca. 5,6 Mio. €) ehr. Etwa 4,3 Mio. € der 
Kaufkraftzunahme entfällt auf Nahrungs- und Genussmittel. Insbesondere in den Gemeinden Fri-

olzheim sowie in Wiernsheim sind deutliche Zuwächse zu erwarten, aber auch in Wimsheim (vgl. 

Tabelle 6). 

  

                                                           
13  Einschließlich inflationsbedingten Steigerungen und Nachfrageverschiebungen. Eine belastbare Prog-

nose der realen Kaufkraftsteigerungen ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich. 
14  Die Prognose des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg geht für den GVV Heckengäu bis 2025 

von einer weiterhin positiven Einwohnerentwicklung aus (+ 1.296 Einwohner bzw. + 5,3 %).  
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Tabelle 6: Nahversorgungsrelevante Kaufkraftpotenziale 2017 – 2025 GVV Heckengäu 

Gemeinde / Stadt 

Kaufkraft i  Mio. € 

Nahrungs- und Genussmittel Nahversorgung insgesamt 

2017 2025 2017-2025 2017 2025 2017-2025 

Friolzheim 8,8 10,1 1,4 11,4 13,1 1,8 

Heimsheim 11,6 12,0 0,4 15,0 15,5 0,5 

Mönsheim 6,8 6,6 - 0,3 8,8 8,5  - 0,3 

Wiernsheim 14,7 16,8 2,0 19,1 21,7 2,6 

Wimsheim 6,5 6,9 0,5 8,4 9,0 0,6 

Wurmberg 6,8 7,1  0,3 8,8 9,2 0,4 

GVV Heckengäu gesamt 55,2 59,5 4,3 71,4 77,0 5,6 

GMA-Berechnung 2018, ca.-Werte gerundet, Abweichungen durch Rundung möglich 
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IV.  Angebotssituation 

Zur Bewertung der Angebotssituation im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich im GVV 

Heckengäu wurde von der GMA im Dezember 2017 eine Erhebung der relevanten Einzelhandels-

betriebe durchgeführt. Dabei wurden neben den größeren Anbietern ebenfalls Spezialbetriebe 

sowie Betriebe des Ladenhandwerks erfasst. Darüber hinaus wurden die regionalen Wettbe-

werbsstrukturen im Lebensmittelbereich betrachtet. 

Als nahversorgungsrelevante Einzelhandelsbetriebe werden nachfolgend dargestellt:  

 Lebensmittelmärkte 

 Getränkemärkte  

 Bäckereien, Konditoreien, Metzgereien, Hofläden 

 Spezialgeschäfte für Nahrungs- und Genussmittel (z. B. für Tabakwaren, Reformwaren, 

Obst und Gemüse, fremdländische Spezialitäten, Wein / Spirituosen und Tankstellen) 

 Drogeriemärkte 

 Parfümerien 

 Apotheken 

 Blumengeschäfte 

 Zeitungsläden / Schreibwarengeschäfte. 

 

1.  Nahversorgungsrelevantes Einzelhandelsangebot im GVV Heckengäu  

Im Gebiet des GVV Heckengäu sind insgesamt 65 Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsflä-

che von ca. 13.315 m² vorhanden. Die Umsatzleistung der dortigen Betriebe beträgt ca. 60 – 61 

Mio. €, davon entfällt ein Großteil des Umsatzes (ca. 47,5 Mio. €) auf de  Nahrungs- und Ge-

nussmittelbereich.15 Die sonstigen nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereiche nehmen da-

mit nur eine deutlich untergeordnete Rolle ein. 

  

                                                           
15  Bereinigte Umsatzleistung; ohne Randsortimente der Lebensmittelmärkte. 
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Tabelle 7:  Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel im GVV Heckengäu  

Branche 

Anzahl der 
Betriebe 

Verkaufsfläche  

in m² 

Nahrungs- und Genussmittel 49 11.550 

Drogerie, Kosmetik, Parfümerie 2 770 

Apotheken* 4 345 

Blumen 6 460 

Schreibwaren, Zeitungen / Zeitschriften 4 190 

Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel insg. 65 13.315 

* ohne verschreibungspflichtiger Medikamente 

GMA-Erhebung 2017; Zuordnung nach Umsatzschwerpunkt, ca.-Werte gerundet. 

Differenziert nach Mitgliedsgemeinden stellt sich die Situation im GVV Heckengäu wie folgt dar: 

Tabelle 8:  Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel nach Mitgliedsgemeinde 

Gemeinde / Stadt 

Nahversorgungsrelevanter  

Einzelhandel  

Anzahl der  

Betriebe 

Verkaufsfläche 
in m² 

Friolzheim 10 2.170 

Heimsheim 14 3.880 

Mönsheim 10 1.270 

Wiernsheim 16 1.570 

Wimsheim 6 1.615 

Wurmberg 9 2.810 

GVV insgesamt  65 13.315 

GMA-Erhebung 2017; Zuordnung nach Umsatzschwerpunkt, ca.-Werte gerundet. 

Ein Schwerpunkt des nahversorgungsrelevanten Angebotes ist in der Stadt Heimsheim vorzufin-

den. Dort ist mit der Fachmarktlage an der Mönsheimer Straße ein umfassendes Angebot beste-

hend aus einem Lidl-Lebensmitteldiscounter, einem Edeka-Markt sowie dem Drogeriefachmarkt 

dm vorhanden. In der einwohnerstärksten Gemeinde Wiernsheim ist zwar die größte Anzahl an 

Betrieben festzuhalten, die Verkaufsfläche fällt jedoch im Vergleich zu den anderen Mitgliedsge-

meinden eher gering aus. Hier ist als einzig größerer Lebensmittelmarkt der Netto-Lebensmittel-

discounter im Kernort Wiernsheim vorzufinden. Die Gemeinde Wurmberg nimmt in der Lebens-

mittelversorgung ebenfalls eine wichtige Rolle ein.  

 

2.  Angebotssituation in den einzelnen Gemeinden des GVV Heckengäu  

Im Nachfolgenden wird das nahversorgungsrelevante Angebot in den fünf Gemeinden bzw. der 

Stadt Heimsheim anhand von kurzen Steckbriefen näher analysiert. Hier werden die strukturprä-

genden Anbieter der Nahversorgung aufgezeigt und einer ersten kurzen Bewertung unterzogen.  
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Übersicht 7:  Nahversorgungsrelevante Angebotssituation in der Gemeinde Friolzheim 

 Foto 1.1: Ortsmitte  Foto 1.2: Treff 3000 Foto 1.3: Netto-Markt 

  

 

 

 

    

GMA Aufnahmen 2018 

Nahversorgungsangebot 

Einzelhandelsbesatz:  

Insgesamt 10 Betriebe, ca. 2.170 m² VK im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich, darunter 2 

Lebensmitteldiscounter (Netto, Treff 3000), 1 Getränkemarkt (Getränke Essig); Betriebe des Lebens-

mittehandwerks in der Friolzheimer Ortsmitte (Bäckerei Jäckle, Metzgerei Zaiser) bzw. im Netto 

Markt (Bäckerei Böss), Spezialanbieter für Nahrungs- und Genussmittel (Obst- und Gemüse Jakob-

sen), eine Apotheke sowie ein Schreibwarenladen (Ambrosinow) 

Ergänzende Angebote:  

Sparkasse, Volksbank, Postfiliale im Einzelhandel (Schreibwaren Ambrosinow), Pflegeheim, Ärzte, 

Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Gastronomie, div. Dienstleister (u. a. Frisör, Kosmetik, Fit-

nessstudio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturprägende Anbieter der Nahversorgung: 

Netto Lebensmitteldiscounter rd. 800 m² VK  

Treff 3000 Lebensmitteldiscounter rd. 750 m² VK 
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Einzugsgebiet: Friolzheim, Wimsheim 

Lage und städtebauliche Einordnung:  

 Netto: Lage am östlichen Ortsausgang von Friolzheim im Gewerbegebiet, autokundenorientier-

ter Standort mit guter verkehrlicher Erreichbarkeit durch Lage an der Hauptdurchgangsstraße, 

kein direkter Wohngebietsanschluss, eingeschränkte fußläufige Versorgungsfunktion für die öst-

lichen Wohngebiete der Gemeinde Friolzheim; Distanz zur Ortsmitte rd. 1 km. 
 Treff 3000: zentrale Lage in der Gemeinde in unmittelbarer Nähe zur Ortsmitte; direkter An-

schluss an Wohnbebauung. 

Aktuelle Planungen: Ansiedlung Aldi Lebensmitteldiscounter max. 800 m² VK 

Zusammenfassende Bewertung (Status quo) 

Das nahversorgungsrelevante Angebot im Lebensmittelbereich wird in der Gemeinde Friolzheim der-

zeit durch die beiden Lebensmitteldiscounter Netto und Treff 3000 sowie ergänzende Betriebe (u. a. 

Lebensmittelhandwerk, Obst- und Gemüseladen, Getränkemarkt) gesichert. In der Ortsmitte finden 

sich zudem eine Apotheke sowie ein kleiner Schreibwarenladen mit angeschlossenem Postshop und 

Reinigungsannahme. Aktuell ist der Netto-Lebensmitteldiscounter mit rd. 800 m² VK als durch-

schnittlich zu bewerten. Ggf. ist perspektivisch zu erwarten, dass der Betreiber den Markt moderni-

sieren möchte. Erweiterungsmöglichkeiten wären am Standort vorhanden. Der Anbieter Treff 3000 

ist hinsichtlich seines Marktauftritts sowie seiner Verkaufsflächengröße nur noch als bedingt zeitge-

mäß einzustufen. Eine Erweiterung am Standort ist mangels Flächenverfügbarkeit nicht möglich. Eine 

Sicherung und ggf. Weiterentwicklung des Standortes ist wünschenswert, aber wohl nicht möglich. 

Aktuelle Planungen sehen die Ansiedlung eines Aldi-Lebensmitteldiscounters mit rd. 800 m² VK am 

östlichen Ortsausgang vor.  

Entwicklungspotenzial 

Das Nahversorgungsrelevante Angebot in Friolzheim ist derzeit als noch gut, wenngleich ausbaufähig 

einzustufen. Aus aktueller Sicht erscheint eine Weiterentwicklung der bestehenden Anbieter (Mo-

dernisierung und Anpassung zur langfristigen Sicherung) erforderlich. Mit der geplanten Ansiedlung 

eines Aldi-Lebensmitteldiscounters würde ein neuer Nahversorgungsstandort entstehen, der mit 800 

m² VK jedoch nur unterdurchschnittlich aufgestellt ist. 

Handlungsempfehlungen 
 
 Modernisierung und Anpassung der Lebensmittelmärkte an aktuelle Marktkonzepte zur lang-

fristigen Sicherung der Nahversorgung in der Gemeinde. 

GMA-Zusammenstellung 2018 
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Übersicht 8: Nahversorgungsrelevante Angebotssituation in der Stadt Heimsheim 

Foto 2.1: Ortsmitte  Foto 2.2: dm-Markt Foto 2.3: Edeka / Lidl 

 

 

 

 

    

GMA Aufnahmen 2018 

Nahversorgungsangebot 

Einzelhandelsbesatz:  

Insgesamt 14 Betriebe, ca. 3.880 m² VK im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich, darunter 

ein Lebensmittelvollsortimenter (Edeka), ein Lebensmitteldiscounter (Lidl) sowie ein Drogeriefach-

markt (dm) als strukturprägende Anbieter; Betriebe des Lebensmittelhandwerks (Bäckerei Böss, Bä-

ckerei Hofmann, Bäckerei K&U, Metzgerei Rühle), Spezialanbieter für Nahrungs- und Genussmittel 

(Tee & Mehr, Go el’s Bio-Hofladen), ein Tankstellenshop, eine Apotheke, ein Schreibwarenge-

schäft (mit angeschlossenem Postshop und Reinigungsannahme) sowie zwei Blumenläden.  

Ergänzende Angebote:  

Sparkasse, Volksbank, Postfiliale im Einzelhandel, Reinigungsannahme, Arzt- und Zahnarztpraxen, 

Physiotherapie / Krankengymnastik, Tierarzt, Seniore oh a lage, Alte pflegehei  „Haus Hecken-

gäu“, Gastronomie, div. Dienstleister 

 

Strukturprägender Anbieter der Nahversorgung: 

 Edeka Lebensmittelvollsortimenter rd. 1.500 m² VK 

 Lidl Lebensmitteldiscounter rd. 1.000 m² VK 

 dm Drogeriefachmarkt rd. 650 m² VK 
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Einzugsgebiet: Heimsheim, Friolzheim, Wimsheim (= Nahbereich), Tiefenbronn 

Lage und städtebauliche Einordnung:  

Der Versorgungsstandort an der Mönsheimer Straße liegt in zentraler, verkehrsgünstiger Lage im 

Hinblick auf die Hauptwohnlagen der Stadt Heimsheim; die ansässigen Betriebe sind mit allen Ver-

kehrsträgern gut erreichbar. Ein ausreichendes Parkplatzangebot ist vorhanden, zudem findet sich 

eine Bushaltestelle im direkten Umfeld (Haltestelle Heimsheim See). Integrierte Lage in fußläufiger 

Distanz zur Ortsmitte (rd. 650 m), im näheren und weiteren Umfeld überwiegend Wohnnutzungen, 

für die der Standortbereich auch eine fußläufige Versorgungsfunktion übernimmt. 

Zusammenfassende Bewertung (Status quo) 

Das Nahversorgungsangebot in der Stadt Heimsheim ist in Bezug auf das Sortiments- und Größenmix im 

Einzelhandel gut zusammengesetzt. Die Angebote im Lebensmittelbereich (EDEKA, Lidl) sind als zeitge-

mäß einzustufen. Mit der Ansiedlung des dm Drogeriefachmarktes im Jahr 2015 wurde das nahversor-

gungsrelevante Angebot sinnvoll ergänzt. Weitere kleinflächige Angebote (u. a. Lebensmittelhandwerk, 

Hofladen, Apotheke, Blumenläden) runden das Angebot vor Ort ab. 

Entwicklungspotenzial 

Das Einkaufszentrum an der Mönsheimer Straße (Edeka, Lidl, dm) präsentiert sich als leistungsfähige 

und moderne Nahversorgungslage. Aus aktueller Sicht erscheint eine strukturelle Weiterentwicklung 

des bereits guten Besatzes nicht erforderlich. 

Handlungsempfehlungen 
 
 Der Fokus sollte auf die Entwicklung der Ortsmitte gelegt werden, hier könnte z. B. ein klei-

ner Wochenmarkt das Angebot ergänzen und zu einer weiteren Belebung der Ortsmitte bei-

tragen. 

GMA-Zusammenstellung 2018 
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Übersicht 9:  Nahversorgungsrelevante Angebotssituation in der Gemeinde Mönsheim 

Foto 3.1: Ortsmitte  Foto 3.2: nah & gut Foto 3.3 Lidl-Markt 

 

 

 

 

    

GMA Aufnahmen 2018 

Nahversorgungsangebot 

Einzelhandelsbesatz:  

Insgesamt 10 Betriebe, ca. 1.270 m² VK im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich, darunter 

ein Lebensmitteldiscounter (Lidl), ein kleiner Lebensmittelmarkt (nah & gut Hartmann), Betriebe des 

Lebensmittelhandwerks (Bäckerei Clement, Metzgerei Landgasthof Ochsen, Metzgerei Maier), Spe-

zialanbieter für Nahrungs- und Genussmittel (Mühlenladen), ein Tankstellenshop, eine Apotheke, 

sowie ein Schreibwarenangebot (Wunderlich, Frohnmayer Farbenhaus) 

Ergänzende Angebote:  

Sparkasse, Raiffeisenbank, Postshop im Einzelhandel (Schreibwaren Wunderlich), Ärzte, Gastrono-

mie, div. Dienstleister 

 

Strukturprägender Anbieter der Nahversorgung: 

 Lidl Lebensmitteldiscounter rd. 800 m² VK 

Einzugsgebiet: Mönsheim, Wimsheim, Wiernsheim 

Lage und städtebauliche Einordnung:  

Gute verkehrliche Erreichbarkeit durch Lage an der L 1177, ÖPNV-Haltepunkt (Haltestelle Mönsheim 

Nord) im direkten Umfeld; aus den angrenzenden Neubaugebieten ist der Standort auch zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad gut zu erreichen.  
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Zusammenfassende Bewertung (Status quo) 

Die Nahversorgung in der Gemeinde Mönsheim wird derzeit im Wesentlichen durch einen Lidl-Lebens-

mitteldiscounter auf dem Appenberg am Rande des Neubaugebietes Gödelmann gesichert. Darüber hin-

aus findet sich in der Ortsmitte ein kleines Lebensmittelgeschäft (nah & gut Hartmann) sowie weiterer 

kleinteiliger Einzelhandel, darunter Betriebe des Lebensmittelhandwerks (Bäckerei Konditorei Clement, 

Metzgerei Landgasthof Ochsen) sowie der Mühlenladen der Mönsheimer Mühle. Eine zweite Metzgerei 

(Metzgerei Maier) ist im Neubaugebiet auf dem Appenberg ansässig. Im Nichtlebensmittelbereich ergän-

zen eine Apotheke sowie das Schreibwarenfachgeschäft Wunderlich mit angeschlossenem Postshop das 

nahversorgungsrelevante Angebot. Das Farbenhaus Frohnmayer führt Schreibwaren und Büromaterial im 

Randsortiment. 

Entwicklungspotenzial 

Der Lidl-Lebensmitteldiscounter sichert derzeit als einziger größerer Lebensmittelmarkt in der Ge-

meinde Mönsheim die Versorgung der Bewohner mit Nahrungs- und Genussmitteln. Mit aktuell rd. 

800 m² VK zeichnet sich ein Erweiterungsbedarf zur langfristigen Sicherung des Standortes ab. Die 

hierfür notwendige Änderung des Bebauungsplanes (Erweiterung auf 1.080 m² VK) wurde bereits im 

Mai 2015 vom Gemeinderat beschlossen, das Vorhaben wurde bisher jedoch noch nicht von Lidl um-

gesetzt. Eine strukturelle Weiterentwicklung i. S. von Neuansiedlungen im Lebensmittelbereich ist 

angesichts des begrenzten Einwohnerpotenzials in der Gemeinde (rd. 2.810 EW) nicht erforderlich. 

Insgesamt ist die Entwicklungsperspektive im Nahversorgungsangebot in der Sicherung der vorhan-

denen Anbieter zu sehen. Der kleine Lebensmittelmarkt nah & gut weist einen stark modernisie-

rungsbedürftigen Zustand auf und ist hinsichtlich seines Marktauftritts und Verkaufsflächengröße als 

nicht mehr zeitgemäß einzustufen.  

Handlungsempfehlungen 
 
 Modernisierung und Verkaufsflächenerweiterung des Lidl-Lebensmitteldiscounters zur lang-

fristigen Sicherung des für die Nahversorgung wichtigen Anbieters. 

 Sicherung der Aufenthaltsqualität und Attraktivität in der Ortsmitte Mönsheim durch Bäcke-

rei / Café. 

GMA-Zusammenstellung 2018 
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Übersicht 10:  Nahversorgungsrelevante Angebotssituation in Wiernsheim 

Foto 4.1: Ortsmitte  Foto 4.2: Ortsmitte Foto 4.3: Netto-Markt 

 

 

 

 

    

GMA Aufnahmen 2018 

Nahversorgungsangebot 

Einzelhandelsbesatz:  

Insgesamt 16 Betriebe, ca. 1.570 m² VK im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich, darunter 

ein Lebensmitteldiscounter (Netto) als strukturprägender Anbieter; Betriebe des Lebensmittelhand-

werks (Bäckerei Meeh, Bäckerei Sehne, Metzgerei Schäfer), Spezialanbieter für Nahrungs- und Ge-

uss ittel Be k’s Hof arkt, Hofladen Blessing), ein Tankstellenshop, ein Getränkemarkt, eine Apo-

theke, eine Parfümerie (Godel), ein Postshop sowie ein Blumenladen.  

In den Ortsteilen Iptingen und Pinache beschränkt sich das Angebot auf Betriebe des Lebensmittel-

handwerks (Bäckerei Meeh in Pinache, Dihlmann Bäcker Lädle in Iptingen), einen Getränkeabhol-

markt sowie einen Mühlenladen im Landmarkt Häußermann. In Serres (rd. 860 EW) ist kein nahver-

sorgungsrelevantes Angebot vorhanden. 

Ergänzende Angebote:  

u. a. Sparkasse, Postfiliale im Einzelhandel (Wiernsheim und Iptingen), Arztpraxen, Ambulantes Zent-

rum für Physiotherapie, Gastronomie, div. Dienstleister (u. a. Frisöre, Kosmetik) 

 

Strukturprägender Anbieter der Nahversorgung: 

 Netto Lebensmitteldiscounter rd. 800 m² VK 
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Einzugsgebiet: Wiernsheim, Iptingen, Pinache, Serres; Kundenzuflüsse von außerhalb (v. a. aus 

Richtung Großglattbach, Nußdorf) 

Lage und städtebauliche Einordnung:  

Der Netto-Markt ist mit allen Verkehrsträgern gut erreichbar, ein ausreichendes Parkplatzangebot 

sowie eine Bushaltestelle sind im nahen Umfeld (Haltepunkt Mühlstraße) vorhanden; integrierte 

Lage in kurzer Distanz zur Ortsmitte Wiernsheim; im näheren und weiteren Umfeld überwiegend 

Wohnnutzungen, für die der Standort eine fußläufige Versorgungsfunktion übernimmt. 

Zusammenfassende Bewertung (Status quo) 

Das Grundgerüst der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs wird in der Gemeinde Wiernsheim der-

zeit durch einen Lebensmitteldiscounter (Netto) gebildet. Der Lebensmittelmarkt befindet sich in zentra-

ler Lage innerhalb der Gemeinde und ist aus allen Richtungen des Gemeindegebietes (Serres, Iptingen, 

Pinache) gut zu erreichen. Darüber hinaus übernimmt der Netto-Markt eine fußläufige Versorgungsfunk-

tion für die umliegenden Wohngebiete. Der zentral gelegene Standort ist jedoch hinsichtlich seiner Ver-

kaufsflächengröße im Sinne einer langfristigen Sicherung erweiterungsbedürftig. Das Angebot wird er-

gänzt durch Lebensmittelhandwerksbetriebe (2 Bäcker, Metzger), Getränkeanbieter und Direktvermark-

ter (Be k’s Hoflade , Blessing Hofladen), die allerdings nur über ein schmales und dafür tiefes Sortiment 

verfügen. Weitere nahversorgungsrelevante Angebote, darunter eine Apotheke, ein Postshop sowie eine 

kleine Parfümerie (Godel) runden das Angebot in der Wiernsheimer Ortsmitte ab. 

Entwicklungspotenzial 

Das nahversorgungsrelevante Angebot im Kleinzentrum Wiernsheim ist hinsichtlich der Sortiments-

breite recht gut aufgestellt, der Umfang des Angebotes insgesamt ist jedoch mit Blick auf das Ein-

wohnerpotenzial in der größten Gemeinde des GVV Heckengäu (rd. 6.720 EW) als unzureichend ein-

zustufen. Für den Netto-Markt zeichnet sich ein Erweiterungsbedarf zur langfristigen Sicherung des 

Nahversorgungsstandortes ab. Ergänzungspotenzial i. S. einer Neuansiedlung wird darüber hinaus im 

Lebensmittelvollsortimentsbereich gesehen.  

Handlungsempfehlungen 
 
 Sicherung des zentral gelegenen Netto-Marktes durch Modernisierung und ggf. Flächener-

weiterung 

 Etablierung eines modernen Nahversorgers (Lebensmittelvollsortimenter)  

GMA-Zusammenstellung 2018 
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Übersicht 11: Nahversorgungsrelevante Angebotssituation in der Gemeinde Wimsheim 

Foto 5.1: Ortsmitte  Foto 5.2: Ortsmitte Foto 5.3: E aktiv markt 

 

 

 

 

    

GMA Aufnahmen 2018 

Nahversorgungsangebot 

Einzelhandelsbesatz:  

Insgesamt 6 Betriebe, ca. 1.615 m² VK im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich, darunter ein 

Lebensmittelvollsortimenter (E aktiv markt Zelling) als strukturprägender Anbieter; Betriebe des Le-

bensmittelhandwerks (Bäckerei K&U im Edeka, Bäckerei Böss), ein Tankstellenshop, Spezialanbieter 

(Müller Hallenverkauf) sowie ein Blumengeschäft. 

Ergänzende Angebote:  

Sparkasse, Raiffeisenbank, Postfiliale im Einzelhandel (E aktiv markt Zelling), Ärzte, Diakonie Sozial-

station (häusliche Krankenpflege, Nachbarschaftshilfe) Gastronomie, div. Dienstleister (u. a. Frisör, 

Kosmetik) 

 

Strukturprägender Anbieter der Nahversorgung: 

 E aktiv markt Zelling, Lebensmittelvollsortimenter ca. 1.350 m² VK 

Einzugsgebiet: Wimsheim, Friolzheim 

Lage und städtebauliche Einordnung:  
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Lage am südlichen Ortsrand der Gemeinde Wimsheim zwischen Ge er ege iet „Breitloh“ und 

Wohnlagen der Gemeinde; gute verkehrliche Erreichbarkeit durch Lage an der L 1175, ÖPNV-Halte-

punkt (Haltestelle „Gewerbegebiet“) im direkten Standortumfeld; in nördlicher Richtung schließen 

Wohngebiete bis an den Versorgungsstandort an. Die Distanz zur Ortsmitte beträgt rd. 750 m, damit 

ist noch eine fußläufige Erreichbarkeit gegeben.  

Zusammenfassende Bewertung (Status quo) 

In der Gemeinde Wimsheim, als kleinste Gemeinden des GVV Heckengäu (rd. 2.790 EW), sichert derzeit 

ein Edeka-Lebensmittelvollsortimenter die Grundversorgung. Wenige kleinflächige Anbieter (u. a. zwei 

Bäckereien, ein Tankstellenshop, Obst / Gemüsehandel, Blumenladen) ergänzen das nahversorgungsre-

levante Angebot vor Ort. Der Edeka-Markt am Kreisverkehr ist etwas in die Jahre gekommen. Als struk-

turprägender Anbieter übernimmt der Lebensmittelvollsortimenter die zentrale Versorgungsfunktion in 

der Gemeinde. Darüber hinaus kann der Standort auf ein größeres Streukundenpotenzial (Arbeitnehmer 

im angrenzende  Ge er ege iet „Breitloh“ u. a. Fa. Altatec, C. Hafner) zurückgreifen.  

Entwicklungspotenzial 

Das nahversorgungsrelevante Angebot in der Gemeinde Wimsheim ist mit Blick auf das einge-

schränkte Einwohnerpotenzial als gut zu bewerten. Mit dem E aktiv markt Zelling ist ein umfassendes 

Lebensmittelangebot vorhanden, der Lebensmittelvollsortimenter ist jedoch bezüglich seines Marktauf-

trittes als modernisierungsbedürftig einzustufen. Die Modernisierung des Anbieters ist ein wichtiger Bau-

stein zur Sicherung des Standortes bzw. zur langfristigen Sicherung der Nahversorgung in der Gemeinde. 

Handlungsempfehlungen 
 
 Modernisierung und ggf. Erweiterung des Edeka-Lebensmittelvollsortimenters zur langfristi-

gen Bestandssicherung; keine Neuansiedlung erforderlich. 

GMA-Zusammenstellung 2018 
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Übersicht 12:  Nahversorgungsrelevante Angebotssituation in der Gemeinde Wurmberg 

Foto 6.1: Ortsmitte  Foto 6.2: REWE-Markt Foto 6.3: Aldi-Markt 

 

 

 

 

    

GMA Aufnahmen 2018 

Nahversorgungsangebot 

Einzelhandelsbesatz:  

Insgesamt 9 Betriebe, ca. 2.810 m² VK im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich, darunter ein 

Supermarkt (REWE), ein Getränkemarkt (REWE), ein Lebensmitteldiscounter (Aldi) als strukturprä-

gende Anbieter; Betriebe des Lebensmittelhandwerks in der Wurmberger Ortsmitte (Bäckerei Hailer, 

Bäckerei Dihlmann) bzw. im Vorkassenbereich des REWE-Marktes (Bäckerei Katz), Spezialanbieter 

Joha ’s Ges h a ksa h , ei  Ta kstellenshop sowie ein Blumengeschäft. 

Ergänzende Angebote:  

KOMM-IN Dienstleistungszentrum in der Ortsmitte an der Gollmerstraße mit wichtigen öffentlichen 

Einrichtungen (Bürgeramt) sowie ergänzenden gewerblichen Dienstleistungen (Postagentur, Spar-

kasse, SWP Stadtwerke Pforzheim, Pforzheimer Zeitung, Toto Lotto, Reinigungsannahme). Ein breiter 

Besatz nahversorgungsrelevanter Anbieter (u. a. Frisör, Kosmetik, Ärzte, Zahnarzt, Physiotherapie) 

ergänzt das Angebot vor Ort. 

 

Strukturprägende Anbieter der Nahversorgung: 

 REWE Supermarkt ca. 930 m² VK; separater REWE Getränkemarkt ca. 480 m² VK 

 Aldi Lebensmitteldiscounter rd. 1.050 m² VK 
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Einzugsgebiet: Wurmberg, Wiernsheim, Wimsheim, Mönsheim 

Lage und städtebauliche Einordnung:  

Der Versorgungsstandort mit Aldi und REWE befindet sich am östlichen Ortsrand der Gemeinde 

Wurmberg an der Wiernsheimer Straße, in westlicher Richtung erstrecken sich die Wohnlagen der 

Gemeinde; die historische Ortsmitte befindet sich in einer Distanz von rd. 550 m. Der Standort ist mit 

dem Pkw aus dem gesamten Gemeindegebiet sowie aus den Gemeinden des nördlichen GVV-Gebie-

tes gut zu erreichen, eine Bushaltestelle ist im direkten Umfeld vorhanden. 

Zusammenfassende Bewertung (Status quo) 

Das Nahversorgungsangebot in der Gemeinde Wurmberg ist mit Blick auf den Lebensmitteleinzelhandel 

bereits heute als überdurchschnittlich einzustufen. Zentrale Funktionen übernehmen die größeren Le-

bensmittelmärkte (REWE, Aldi) am östlichen Ortsausgang an der Wiernsheimer Straße. Die Ortsmitte 

Wurmberg übernimmt mit Ausnahme kleinerer Betriebe des Lebensmittelhandwerks (2 Bäckereien) nur 

eine ergänzende Funktion im Einzelhandel. Komplementärnutzungen (u. a. KOMM-IN Dienstleistungs-

zentrum mit wichtigen öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen, darunter Bürgerbüro, Postfiliale, 

Sparkasse) sichern die Versorgungsqualität in der Ortsmitte. 

Der Besatz ist in Bezug auf den Sortiments- und Größenmix gut zusammengesetzt. Insgesamt lässt 

sich für die Gemeinde Wurmberg ein funktionsfähiges und leistungsstarkes Nahversorgungsangebot 

festhalten. 

Entwicklungspotenzial 

Die Gemeinde Wurmberg übernimmt bereits heute über die örtliche Nahversorgungsfunktion hinaus 

eine ergänzende Versorgungsfunktion für die Gemeinden des nördlichen GVV Heckengäu (Wierns-

heim, Wimsheim, Mönsheim).  

Eine strukturelle Weiterentwicklung i. S. von Neuansiedlungen ist nicht erforderlich. Entwicklungs-

potenziale sind nur in der Modernisierung des bestehenden Angebotes gegeben. Aus aktueller Sicht 

ers hei t . a. ei e „flä he eutrale“ Zusa e legu g des REWE-Supermarktes mit dem Getränke-

markt zur Sicherung der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit erforderlich. Dem Aldi-Lebensmittel-

discounter sollte im Sinne eines aktiven Bestandsschutzes ebenfalls die Möglichkeit zur Modernisie-

rung und moderaten Erweiterung gegeben werden. Mit einer Verkaufsfläche von aktuell rd. 1.050 

m² zeichnet sich ggf. ein Erweiterungsbedarf ab. 

Handlungsempfehlungen 
 
 Modernisierung und Anpassung der Lebensmittelmärkte an aktuelle Marktkonzepte i. S. ei-

ner Bestandsicherung, keine Neuansiedlung erforderlich. 

GMA-Zusammenstellung 2018 
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3.  Angebotssituation im Umland 

Die Möglichkeit zur Erschließung eines über das GVV-Gebiet hinausreichendes Einzugsgebiet wird 

maßgeblich durch die Wettbewerbsstrukturen im Umland und ebenfalls durch die verkehrlichen 

und topografischen Verbindungen in der Region beeinflusst. Dabei lassen sich die Angebotsstruk-

turen wie folgt charakterisieren: 

 In Niefern-Öschelbronn ist mit dem Lebensmitteldiscounter Netto im Ortsteil Öschel-

bronn ein Angebot im Lebensmittelbereich vorhanden.16 Darüber hinaus sind zwei Le-

bensmittelvollsortimenter im Ortsteil Niefern anzuführen, darunter ein Edeka-Markt 

an der Pforzheimer Straße sowie ein REWE-Markt in Gewerbegebiet nahe der B 10. 

 Das Mittelzentrum Mühlacker schließt rd. 10 km in nördlicher Richtung an das Gebiet 

des GVV Heckengäu an und weist ein großes Einzelhandelsangebot sowohl im Nah-

rungs- und Genussmittelbereich als auch im Nichtlebensmittelbereich auf. Im Lebens-

mittelbereich sind drei Lebensmittelvollsortimenter (HIT Einkaufszentrum Schrammel, 

REWE, Edeka), ein Lidl-Markt sowie einen Bio-Le e s ittel arkt de ’s  anzuführen. 

Darüber hinaus ist auf ergänzende Fachmarktangebote, darunter eine Filiale des Dro-

gerieanbieters dm hinzuweisen.  

 In Richtung Osten ist auf das Lebensmittelangebot in Weissach hinzuweisen. Dort sind 

mit dem E aktiv markt Mägerle und REWE zwei Lebensmittelvollsortimenter ansässig, 

die die Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen. 

 Das Kleinzentrum Renningen grenzt in südöstlicher Richtung an das Gebiet des GVV 

Heckengäu an. Dort besteht mit drei Lebensmitteldiscountern (Aldi, Lidl, Netto) sowie 

zwei REWE-Märkten ein ausdifferenziertes und vielfältiges Angebot im Lebensmittel-

bereich. Im Drogeriesegment sind je eine Filiale des Anbieters dm bzw. Müller anzu-

führen. 

 In südlicher Richtung folgt das Unterzentrum Weil der Stadt mit Angeboten im Dis-

count- und Vollsortimentsbereich (Aldi, Lidl, Netto, Penny, E-Center). Das Drogerieseg-

ment wird durch eine Filiale des Anbieters dm abgedeckt.  

 In Richtung Westen grenzt das Kleinzentrum Tiefenbronn an das Gebiet des GVV He-

ckengäu an. Dort ist ein Netto-Lebensmitteldiscounter ansässig, der zumindest eine 

Grundversorgung sicherstellt. Darüber hinaus sind die Bewohner der Gemeinde Tie-

fenbronn u. a. auf den Einzelhandelsstandort Heimsheim ausgerichtet. 

  

                                                           
16  Der Lebensmitteldiscounter ist als nicht mehr zeitgemäß einzustufen, daher wird aktuell am Ortsausgang 

in Richtung Niefern ein Neubau des Netto-Marktes erreichtet. 
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Tabelle 9: Strukturprägende Anbieter im näheren regionalen Umfeld 

Stadt / Gemeinde Anbieter Adresse 

Mühlacker HIT Kanalstraße 

Mühlacker Edeka Golly & Schelske Danziger Straße 

Mühlacker REWE Bahnhofstraße 

Mühlacker Lidl Industriestraße 

Mühlacker Aldi Vetterstraße 

Mühlacker de ’s Bio arkt Goethestraße 

Niefern-Öschelbronn Edeka Kuhnle Pforzheimer Straße 

Niefern-Öschelbronn REWE Carl-Bellmer-Straße 

Niefern-Öschelbronn Netto Brühlstraße 

Weissach Edeka Mägerle Weissacher Straße 

Weissach REWE Bachstraße 

Rutesheim Edeka Mägerle Gutenbergstraße 

Rutesheim Edeka Mägerle Flachter Straße 

Rutesheim Aldi Dieselstraße 

Rutesheim-Perouse Netto Perouse-Perosa-Argentina-Platz 

Renningen REWE Gehringer Benzstraße  

Renningen REWE Gehringer Weil der Städter Straße 

Renningen Aldi Benzstraße 

Renningen Lidl Industriestraße 

Renningen Netto Bahnhof 

Weil der Stadt E-Center Hermann-Schnaufer-Straße 

Weil der Stadt Aldi Siemensstraße 

Weil der Stadt Lidl Merklinger Straße 

Weil der Stadt Netto Merklinger Straße 

Weil der Stadt Penny  Hauptstraße 

Weil der Stadt Norma Josef-Beyerle-Straße 

Tiefenbronn Netto Franz-Josef-Gall-Straße 

GMA-Zusammenstellung 2018 

Als dominierender Einzelhandelsstandort in der Region ist das Oberzentrum Pforzheim zu 

nennen, welches das größte Einzelhandelsangebot sowohl im Lebensmittelbereich als auch 

im Nichtlebensmittelbereich aufweist. Angesichts der bestehenden Pendlerverflechtungen 

sowie der geringen Distanz zum GVV-Gebiet (zwischen 10 – 20 km) ist in diese Richtung eben-

falls mit Kundeneinkaufsverflechtungen zu rechnen.  
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V.  Nahversorgungskonzept 

1.  Entwicklungspotenziale im Lebensmittelbereich 

Zur Bewertung der Angebotssituation im GVV Heckengäu ist zum einen eine quantitative Bewer-

tung der vor Ort vorhandenen Angebotsstrukturen durchzuführen. Hierfür wird in einem ersten 

Schritt die Verkaufsflächenausstattung pro 1.000 Einwohner als Vergleichswert für eine Bewer-

tung herangezogen und die Daten aus dem GVV Heckengäu mit dem bundesdeutschen Durch-

schnittswert sowie mit GMA-Referenzwerten verglichen. In einem zweiten Schritt wird die Ein-

zelhandelszentralität ermittelt, um schließlich quantitative Entwicklungsspielräume abzuleiten. 

Neben einer quantitativen Bewertung ist jedoch ebenfalls zu prüfen, inwiefern in qualitativer 

Hinsicht die vor Ort vorhandenen Angebotsstrukturen für eine zukunftsfähige Sicherung der Nah-

versorgung ausreichen und ob hier Defizite bestehen. Hierfür sind die Versorgungsstrukturen nä-

her zu analysieren, um Rückschlüsse auf deren Zukunftsfähigkeit zu ziehen. 

In einem dritten Schritt sind die Entwicklungspotenziale konzeptionell zu fassen und konkrete 

Empfehlungen für eine Weiterentwicklung des Standortes GVV Heckengäu abzuleiten. 

1.1 Verkaufsflächenausstattung 

Zur Bewertung der Angebotssituation im Lebensmittelbereich wird als Vergleichsmaßstab die 

Verkaufsflächenausstattung pro 1.000 Einwohner herangezogen. Durch die Normierung der Ver-

kaufsfläche mit den Einwohnerzahlen werden die vorhandenen Angebotsstrukturen untereinan-

der vergleichbar und können auch mit ausgewählten Einzelhandelskennziffern verglichen wer-

den. Die vorliegende Untersuchung ist als zukunftsgerichtete Nahversorgungskonzeption zu ver-

stehen, insofern wurde bei der nachfolgenden Berechnung der Verkaufsflächenausstattung die 

Bevölkerungsprognose des GVV Heckengäu berücksichtigt. 

Für einen Vergleich des Verkaufsflächenbestandes werden zunächst die Verkaufsflächenerhe-

bungen des EuroHandelsInstitutes (EHI) herangezogen. Dieses ermittelt jährlich den Verkaufsflä-

chenbestand des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland. Dabei werden Spezialgeschäfte (z. 

B. Biomärkte) und nicht organisierter Lebensmitteleinzelhandel sowie Lebensmittelhandwerks-

betriebe (Bäckereien, Metzgereien) und Getränkemärkte nicht berücksichtigt. Die Verkaufsfläche 

der Betriebe wird dabei inkl. Nonfoodverkaufsfläche erfasst.  

Anhand dieser Erhebungsmethodik lässt sich aktuell für die Bundesrepublik Deutschland eine 

Verkaufsflächenausstattung im Lebensmittelbereich von rd. 432 m² VK / 1.000 Einwohner fest-

halten. 
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Abbildung 6: Verkaufsflächenausstattung im Lebensmittelbereich in Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ohne Spezialgeschäfte (z.B. Biomärkte) und nicht organisierten Lebensmitteleinzelhandel; Verkaufsflä-

che inkl. Nonfood-Verkaufsfläche 

Quelle:  EHI, Handel aktuell 2016, S. 92, Einwohnerzahlen: 31.12.2015 destatis.de (= 82,2 Mio.) 

Überträgt man die vom EHI angewandte Methodik auf die Situation im GVV Heckengäu zeigt sich 

hierbei folgendes Bild: 

Tabelle 10: Verkaufsflächenausstattung im Untersuchungsraum 

 
Verkaufsfläche in m² 
(nur Hauptanbieter) 

Einwohner 

2025* 

Verkaufsfläche  
in m² / 1.000 EW 

Einordnung  
im Vergleich  
zum Durch-
schnittswert 

Friolzheim 1.530 4.505 340 ▼▼ 

Heimsheim 2.500 5.218 479 ▲ 

Mönsheim 800 2.639 303 ▼▼▼ 

Wiernsheim 830 7.442 112 ▼▼▼▼ 

Wimsheim 1.350 2.914 463 ▲ 

Wurmberg 2.460 3.222 764 ▲▲▲ 

GVV Heckengäu 9.470 25.940 36517 ▼ 

BRD 35.700.000 82.180.000 432 
 

* Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Bevölkerungsvorausrechnung (Basis 2014). 

Quelle: GMA-Erhebungen 2017, EHI handelsdaten aktuell 2017, Seite 80  

                                                           
17  Unter Berücksichtigung der aktuellen Planungen (Ansiedlung Aldi in Friolzheim, Erweiterung Lidl in Möns-

heim) erhöht sich die Verkaufsflächenausstattung in Friolzheim auf 517 m² je 1.000 EW bzw. in Mönsheim 
auf 409 m² VK je 1.000 EW. In der Summe lässt sich für den gesamten GVV eine Erhöhung der Verkaufs-
flächenausstattung auf dann 407 m² je 1.000 EW ermitteln. 
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Eine erste Gegenüberstellung mit dem bundesdeutschen Durchschnittswert zeigt, dass mit Blick 

auf das derzeitige Angebot (nur Hauptanbieter) insgesamt eine unterdurchschnittliche Verkaufs-

flächenausstattung im Nahrungs- und Genussmittelbereich im GVV Heckengäu vorliegt.  

Zur weiteren Einordnung der Verkaufsflächenausstattung im regionalen Kontext kann eine GMA-

Kennziffer herangezogen werden.18 Im Gegensatz zur Verkaufsflächenerhebung des EuroHan-

delsInstitutes, berücksichtigt der Referenzwert der GMA den gesamten Lebensmittelbestand 

(d. h. auch kleinere Betriebe, Spezialanbieter und Betriebe des Lebensmittelhandwerks inkl. Non-

foodverkaufsflächen der größeren Lebensmittelmärkte). Überträgt man die Methodik auf die Si-

tuation im GVV Heckengäu errechnen sich folgende Ausstattungskennziffern: 

Abbildung 7: Verkaufsflächenausstattung pro 1.000 Einwohner im GVV Heckengäu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Planung: Friolzheim Ansiedlung Aldi (ca. 800 m² VK); Mönsheim Erweiterung Lidl auf 1.080 m² VK 

GMA-Berechnungen 2018 

Bei einer Gesamtbetrachtung der Verkaufsflächenausstattung im GVV Heckengäu wird mit 445 

m² VK / 1.000 EW ein im Vergleich zur GMA-Kennziffer (= 497 m² VK je 1.000 EW) unterdurch-

schnittlicher Wert erreicht. Anhand einer Modellrechnung lässt sich unter dem Ansatz des Refe-

renzwerts der GMA ein Verkaufsflächenzusatzpotenzial von rd. 1.300 – 1.400 m² im Nahrungs- 

und Genussmittelbereich bestimmen.19  

                                                           
18  Die GMA hat im Jahr 2017 Untersuchungen zur Einzelhandelsentwicklung in der Region Mittlerer und 

Südlicher Oberrhein sowie zur Einzelhandelssituation in der Region Hochrhein-Bodensee und im Kanton 
Schaffhausen (CH) durchgeführt. Über den gesamten Untersuchungsraum hinweg errechnet sich für das 
Nahrungs- und Genussmittelsortiment (inkl. Spezialanbieter und Betriebe des Lebensmittelhandwerks) 
eine Verkaufsflächenausstattung von 497 m² / 1.000 Einwohner. 

19  Anhand der oben aufgeführten Modellrechnung können allenfalls erste Größenordnungen für mögliche 
Entwicklungspotenziale abgeleitet werden. Insofern ist dieser Wert nicht als Flächenrahmen zu verstehen, 
sondern verdeutlicht vielmehr das dort grundsätzlich vorhandene Entwicklungspotenzial im Lebensmit-
telbereich.  
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Die Entwicklungsspielräume in den einzelnen Mitgliedskommunen des GVV Heckengäu fal-

len dabei unterschiedlich aus: 

 In der Gemeinde Wurmberg lässt sich im Nahrungs- und Genussmittelbereich eine 

Ausstattung von 819 m² VK / 1.000 EW ermitteln. Die Verkaufsflächenausstattung liegt 

damit deutlich über der GMA-Kennziffer. Die hohe Verkaufsflächenausstattung wider-

spiegelt die besondere Rolle des Nahversorgungsstandortes Wurmberg im nördlichen 

GVV-Gebiet. Flächenseitig sind nur noch eingeschränkte Spielräume für eine Moderni-

sierung der bestehenden Angebotsstrukturen vorhanden. Entwicklungsmöglichkeiten 

werden in erster Linie in der Sicherung und Modernisierung des Bestandes gesehen (v. 

a. Zusammenlegung der getrennten Betriebseinheiten von REWE, Modernisierung und 

ggf. moderate Verkaufsflächenerweiterung des Aldi-Marktes).  

 Die Stadt Heimsheim bzw. die Gemeinde Wimsheim erzielen mit rd. 540 m² VK / 1.000 

EW leicht überdurchschnittliche Ausstattungswerte. Auch hier sollte der Fokus auf der 

Sicherung des Bestandes liegen. 

 Die Gemeinde Friolzheim verfügt mit 461 m² / 1.000 EW über eine leicht unterdurch-

schnittliche Verkaufsflächenausstattung im Lebensmittelbereich. Mit der geplanten 

Ansiedlung von Aldi wird sich der Wert auf 638 m² / 1.000 EW erhöhen.  

 In Mönsheim fällt die Verkaufsflächenausstattung mit 432 m² / 1.000 EW ebenfalls 

unterdurchschnittlich aus. Insofern lässt sich bei einem Vergleich mit dem GMA-Refe-

renzwert ein gewisser Entwicklungsspielraum erkennen, welcher für die bereits geneh-

migte Modernisierung und Erweiterung des Lidl-Marktes am Standort Gödelmann her-

angezogen werden kann.  

 In Wiernsheim wird eine Verkaufsflächenausstattung von 177 m² VK / 1.000 EW er-

reicht. Damit liegt in der größten Gemeinde des GVV eine deutlich unterdurchschnitt-

liche Ausstattung im Lebensmittelbereich vor. Für die Gemeinde Wiernsheim sind da-

her die größten Entwicklungspotenziale auch im Sinne einer Ergänzung des bestehen-

den Angebotes (Stichwort „Neuansiedlungen“  zu sehen. Nimmt man modellhaft die 

GMA-Kennziffer als Referenzwert für die Gemeinde Wiernsheim an, lässt sich ein Ver-

kaufsflächenzusatzpotenzial von rd. 2.400 m² VK im Lebensmittelbereich ermitteln. 

Die Berechnungen verdeutlichen, dass in Wiernsheim ein dringender Handlungsbedarf 

zum Ausbau der Nahversorgungsstrukturen besteht. 

Als weitere Orientierung für die Entwicklungspotenziale im GVV Heckengäu kann die Zentralität 

herangezogen werden. Zur Berechnung der Zentralität erfolgt eine Gegenüberstellung von Kauf-

kraft und Umsatz. Dabei deuten Werte über 100 einen Bedeutungsüberschuss (Zuflüsse aus dem 

Umland) und Werte unter 100 einen Nettokaufkraftabfluss an. 

  



 

 

 

Nahversorgungskonzept für den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Heckengäu 

49 

Im GVV Heckengäu sind folgende Zentralitätswerte im Lebensmittelbereich festzuhalten: 

ca. 48 - 49 Mio. €   :  55,2 Mio. € = ca. 88 % 

(Umsatz im GVV Heckengäu)   (Kaufkraft der Wohnbevölkerung) (Zentralität) 

Mit einer Zentralität von ca. 88 % wird das vor Ort vorhandene Kaufkraftpotenzial im Lebensmit-

telbereich nicht vollumfänglich abgeschöpft. Insofern sind auch bei dieser Betrachtung noch Ent-

wicklungspotenziale vorhanden.  

Eine Bewertung der quantitativen Ausstattung im GVV Heckengäu im Lebensmittelbereich nach 

unterschiedlichen Methoden lässt übereinstimmend rechnerisch ein Entwicklungspotenzial er-

kennen. Insofern liegen grundsätzlich Entwicklungsspielräume vor, die eine Modernisierung der 

bestehenden Standortstrukturen ggf. auch einen Ausbau i. S. von Neuansiedlungen ermöglichen. 

1.2 Qualitative Bewertung 

Neben einer quantitativen Bewertung anhand von Kenndaten und dem verfügbaren Einwohner- 

und Kaufkraftpotenzial ist im Rahmen einer qualitativen Bewertung zu prüfen, inwieweit die vor-

handenen Nutzungsstrukturen zukunftsfähig aufgestellt sind bzw. welche Möglichkeiten für An-

gebotsergänzungen unter Berücksichtigung der vor Ort verfügbaren Potenziale denkbar sind. Da-

bei sind die Nahversorgungsstrukturen unter qualitativen Gesichtspunkten wie folgt zu bewer-

ten: 

 In der Gemeinde Friolzheim sind als strukturprägende Lebensmittelanbieter ein klein-

flächiger Treff 3000 in der Ortsmitte sowie ein Netto-Markt im östlichen Siedlungsbe-

reich anzuführen. Der Lebensmitteldiscounter Treff 3000 entspricht hinsichtlich seines 

Marktauftritts sowie der begrenzten Verkaufsflächengröße nicht mehr den Anforde-

rungen an einen modernen Lebensmittelmarkt. Eine Erweiterung des Marktes ist man-

gels Flächenverfügbarkeit nicht möglich, die Modernisierung des Verkaufsraumes 

wäre dennoch wünschenswert. Aufgrund der zentralen Lage im Gemeindegebiet über-

nimmt der Lebensmittelmarkt auch eine fußläufige Versorgungsfunktion. Angesichts 

der Defizite in der Immobilie ist davon auszugehen, dass die Kundenakzeptanz bei aus-

bleibenden Investitionen am Standort zukünftig abnehmen wird. Damit ist auch eine 

Aufgabe des Standortes durchaus möglich20. Der Netto-Lebensmitteldiscounter im Ge-

werbegebiet ist noch zeitgemäß könnte jedoch ggf. wie andere Netto-Märkte ebenfalls 

erweitern. Im Sinne eines aktiven Bestandschutzes ist bei Bedarf eine moderate Ver-

kaufsflächenerweiterung zu empfehlen. Darüber hinaus sind mit der geplanten An-

siedlung von Aldi die Entwicklungspotenziale in der Gemeinde Friolzheim ausge-

schöpft. Mit der Umsetzung des Vorhabens wird ein neuer leistungsfähiger Nahversor-

gungsstandort entstehen, sodass sich auch vor dem Hintergrund der Unsicherheiten beim 

                                                           
20  Der Mietvertrag für den Treff 3000-Markt läuft Ende 2019 aus. Nach Rücksprache mit der Gemeinde Fri-

olzheim ist eine Schließung des Lebensmittelmarktes wahrscheinlich. 
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Anbieter Treff 3000 grundsätzlich positive Effekte für die Nahversorgung in Friolzheim er-

geben werden.  

 Die Stadt Heimsheim verfügt mit der Fachmarktlage an der Mönsheimer Straße über 

moderne Nahversorgungsstrukturen. Mit den Anbietern Edeka und Lidl sind die gängi-

gen Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels vorhanden. Die Märkte sind stabil 

und leistungsfähig einzustufen. Hier ist kein akuter Handlungsbedarf erkennbar. Dar-

über hinaus konnten die Nahversorgungsstrukturen zuletzt durch die Ansiedlung des 

Drogeriefachmarktes dm sinnvoll ergänzend werden. Damit liegt in der Stadt Heims-

heim ein umfassendes Nahversorgungsangebot vor. 

 In Mönsheim ist als strukturprägender Anbieter der Lidl-Lebensmitteldiscounter am 

Standort „Gödelmann“ anzuführen. Daneben sind weitere Angebote (u. a. Lebensmit-

telhandwerk, Spezialanbieter, kleiner nah & gut Markt) in der Ortsmitte vorhanden, 

die allerdings nur eine ergänzende Rolle in der Versorgung übernehmen. Der nah & 

gut-Markt ist deutlich in die Jahre gekommen und weist starke bauliche Mängel an der 

Immobilie bzw. im Verkaufsraum auf. Die Erweiterung des Marktes ist mangels Flä-

chenverfügbarkeit in der Ortsmitte nicht möglich, sodass mittelfristig ein Marktaustritt 

des Anbieters wahrscheinlich ist. Als einziger großflächiger Anbieter übernimmt der 

Lidl-Markt eine wesentliche Versorgungsfunktion. Die Filiale ist modernisierungsbe-

dürftig und rangiert mit rd. 800 m² VK am unteren Ende gängiger Discountformate. Zur 

langfristigen Sicherung des Lidl-Marktes ist daher ein dringender Handlungsbedarf ge-

geben. Mit der in Aussicht stehenden Modernisierung und Verkaufsflächenerweite-

rung des Lebensmitteldiscounters21 werden die Nahversorgungsstrukturen in Möns-

heim zukunftsfähig aufgestellt. 

 In der Gemeinde Wiernsheim ist als strukturprägender Anbieter der Netto-Lebensmit-

teldiscounter in der Ortsmitte anzuführen. Der zentral gelegene Markt ist im Sinne ei-

ner langfristigen Sicherung ebenfalls erweiterungsbedürftig. Eine Verkaufsflächener-

weiterung ist angesichts der geringen Verkaufsflächenausstattung sowie der vorhan-

denen Kaufkraftabflüsse im Lebensmittelbereich von den Entwicklungspotenzialen ab-

gedeckt. Darüber hinaus ergeben sich noch weitere Handlungsspielräume für einen 

Ausbau der Nahversorgungsstrukturen. Mit nur einem Lebensmittelmarkt ist die Ge-

meinde Wiernsheim für eine Kommune mit einer Größe von knapp 6.700 Einwohnern 

auch unter qualitativen Gesichtspunkten sehr schwach ausgestattet. Mit Blick auf die 

positive Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes (+ 10,8 % bis 2025) ist 

daher ein weiterer Handlungsbedarf zur Sicherung und Weiterentwicklung der Nah-

                                                           
21  Die Erweiterung des Lidl-Marktes auf 1.080 m² VK wurde baurechtlich bereits genehmigt. 
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versorgungsstrukturen gegeben. In Wiernsheim zeigen sich noch Entwicklungsmög-

lichkeiten insbesondere im Lebensmittelvollsortimentsbereich. Unter Berücksichti-

gung der Standortrahmenbedingungen (Lage, Siedlungsstruktur der Gemeinde, Bevöl-

kerungspotenzial, Wettbewerbsstrukturen etc.) sowie der Standortanforderungen ei-

nes modernen Lebensmittelvollsortimenters (Einwohnerzahl, moderne Verkaufsflä-

chendimensionierung etc.) erscheint eine Verkaufsfläche von 1.400 – 1.500 m² als re-

alistische Größenordnung für einen modernen Lebensmittelstandort. Damit wäre das 

rechnerische Entwicklungspotenzial zwar nicht vollständig ausgeschöpft, die beste-

henden Betriebe in Wiernsheim bzw. im weiteren GVV-Gebiet hätten damit jedoch 

ebenfalls die Chance zu modernisieren.  

Wie die Nahversorgungsstrukturen in der Gemeinde Wiernsheim zukünftig standorträumlich 

aufgestellt werden können, ist im Rahmen einer Standortalternativenprüfung im Detail zu 

untersuchen. Der Standort sollte verkehrlich aus dem gesamten Gemeindegebiet gut er-

schlossen sein. Sofern in der Wiernsheimer Ortsmitte keine geeigneten Standorte für einen 

modernen Lebensmittelvollsortimenter zur Verfügung stehen, ist ein Standort in zentraler 

Lage (geografische Mitte) bzw. im Bevölkerungsschwerpunkt der Gemeinde zu favorisieren. 

Hier kommt ggf. ein Standort am Ortsausgang in Richtung Serres in Betracht (vgl. Karte 3). 

Perspektivisch wäre solch ein Standort auch als Kombistandort denkbar (zusätzlicher Disco-

unter oder Drogeriemarkt). 

Karte 3: Potenzieller Nahversorgungsstandort in der Gemeinde Wiernsheim 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quelle: erstellt mit openstreetmap; GMA-Bearbeitung 2018 
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 Beim Edeka-Markt in Wimsheim zeichnet sich perspektivisch ebenfalls ein Handlungs-

bedarf ab. Der Lebensmittelvollsortimenter verfügt über eine Verkaufsflächengröße 

von rd. 1.350 m² ist zwischenzeitlich jedoch etwas in die Jahre gekommen. Zur lang-

fristigen Sicherung des für die Nahversorgung wichtigen Anbieters ist eine Moderni-

sierung und ggf. moderate Erweiterung des Lebensmittelvollsortimenters zu empfeh-

len. Darüber hinausgehende Entwicklungsspielräume sind in Anbetracht der leicht 

überdurchschnittlichen Verkaufsflächenausstattung nicht gegeben. 

 In Wurmberg ist in qualitativer Hinsicht ein Handlungsbedarf insbesondere beim 

REWE-Lebensmittelvollsortimenter zu sehen. Der Markt erfüllt in seiner jetzigen Form 

(getrennte Gebäudeeinheiten von Supermarkt und Getränkemarkt) nicht mehr den 

Anforderungen an einen modernen Lebensmittelmarkt. Derzeit müssen die Kunden 

den Supermarkt verlassen und durch einen separaten Eingang in den Getränkemarkt 

eintreten. Zur Optimierung der innerbetrieblichen Abläufe sowie zur Erhöhung des 

Kundenkomforts ist vom Betreiber eine Zusammenlegung der Betriebseinheiten ge-

plant. Diese könnte nahezu flächenneutral erfolgen und ist zur langfristigen Sicherung 

der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des REWE-Marktes dringend zu empfehlen. 

Der Aldi-Lebensmitteldiscounter rangiert mit einer Verkaufsfläche von ca. 1.050 m² am 

unteren Ende moderner Aldi-Formate. Auch bei diesem Anbieter ist ein steigender Flä-

chenbedarf zur Optimierung der Warenpräsentation zu erwarten. Mit Blick auf die 

überörtliche Versorgungsfunktion des Nahversorgungsstandortes für das gesamte 

nördliche Verbandsgebiet sollte dem Aldi-Markt eine moderate Verkaufsflächenerwei-

teru g i  Si e ei es „akti e  Besta dss hutzes“ ermöglicht werden. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich bei einer qualitativen Bewertung des Angebotes 

in einigen Fällen ein Modernisierungsbedarf im Bestand abzeichnet. Die Entwicklungen der ver-

gangenen Jahre haben gezeigt, dass der Flächenbedarf von Lebensmitteldiscounter und Super-

märkten weiter steigt. Der zunehmende Platzbedarf lässt sich auf die geänderte Ladengestaltung 

(z. B. niedrigere Regale, breitere Gänge für eine attraktivere Warenpräsentation und angeneh-

mere Einkaufsatmosphäre) sowie auf Änderungen der internen Logistik zurückführen. Hier be-

steht in einigen Fällen ein Handlungsbedarf zur langfristigen Sicherung der zukunfts- und Wett-

bewerbsfähigkeit der Anbieter.  

 

2.  Entwicklungspotenziale im Drogeriewarenbereich 

Im Drogeriewarenbereich ist nach der Ansiedlung von dm in Heimsheim aktuell ein Drogerie-

fachmarkt im Untersuchungsraum ansässig. Daneben übernehmen die größeren Lebensmittel-

märkte die Versorgung mit Drogeriewaren. In der Gemeinde Wiernsheim ist zudem eine kleine 

Fachparfümerie in der Ortsmitte vorhanden. Ein umfassendes und einer modernen Grundversor-

gung angemessenes Drogeriewarenangebot, wie es ein Fachmarkt bietet, ist derzeit nur in der 
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Stadt Heimsheim gegeben. Der Standort übernimmt im Wesentlichen eine Versorgungsfunktion 

für den südlichen Bereich des GVV, sodass die Nahversorgungsstrukturen hier in diesem Sorti-

mentsbereich zukunftsfähig aufgestellt sind. Die Bewohner im nördlichen Verbandsgebiet müs-

sen derzeit weitere Wege zurücklegen, um einen Drogeriefachmarkt aufzusuchen. Neben dem 

Standort in Heimsheim wird auch auf Fachmarktstandorte im weiteren Umland zurückgegriffen 

(u. a. Pforzheim, Mühlacker). Die Folge sind Kaufkraftabflüsse an Standorte außerhalb des Ver-

bandsgebietes.  

Die Schließung der Schlecker-Märkte hat im Drogeriesegment eine räumliche Versorgungslücke 

nach sich gezogen. Insbesondere in den Kleinzentren und Gemeinden ohne zentralörtliche Funk-

tion ergeben sich oft Handlungserfordernisse zur Sicherung und Weiterentwicklung einer mög-

lichst flächendeckenden und verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung. Moderne Droge-

riemärkte der Betreiber dm oder Rossmann werden heute in einer standardisierten Marktgröße 

errichtet, um die Kern- und Randsortimente attraktiv präsentieren zu können. Das Nachfragepo-

tenzial in den kleineren Gemeinden reicht daher meist nicht aus, um den wirtschaftlichen Betrieb 

eines modernen Drogeriefachmarktes gewährleisten zu können. In einwohnerschwachen bzw. 

ländlichen Räumen haben sich in der Praxis interkommunale Lösungsansätze bewährt.  

2.1 Anforderungen an Nahversorgungsstandorte 

Im Folgenden werden die Anforderungen der Handelsunternehmen an einen Nahversorgungs-

standort aufgezeigt. Als wesentliche Kriterien sind zu nennen: 

 Grundsätzliche Eignung des Makrostandortes bzw. ausreichende Mantelbevölkerung22 

 verkehrliche Erreichbarkeit, d. h. gute Anfahrbarkeit mit dem Pkw (Lage an Durch-

gangsstraßen, Haupterschließungsstraßen etc.), ausreichende Stellplatzzahl 

 stark frequentierte Lage (1a-Lage Innenstadt, Fachmarktlage, Nahversorgungszen-

tren); bedingt eine Nachbarschaft zu Lebensmittelmärkten oder anderen stark fre-

quentierten Geschäften (= Kopplungsmöglichkeit) 

 gute Sichtbarkeit / Exposition 

 gute Grundstückseigenschaften, d. h. ausreichende Grundstücksgröße (Verkaufs-, Ne-

benfläche, Stellplätze etc.), ebene Topografie, guter Grundstückszuschnitt. 

Für die Realisierung eines Drogeriestandortes sind zunächst das erschließbare Einzugsgebiet und 

die damit verbundenen Einwohner- und Kaufkraftpotenziale von Relevanz. Mit aktuell rd. 24.650 

Einwohnern sowie einer tendenziell steigenden Bevölkerungszahl im Untersuchungsraum ist 

grundsätzlich eine ausreichende Mantelbevölkerung für einen zweiten Drogeriefachmarkt vor-

handen. Wie bereits dargelegt, besteht im nördlichen Raum derzeit eine Versorgungslücke, die 

                                                           
22  Mantelbevölkerung ist die Mindestbevölkerung im Einzugsgebiet, die erforderlich ist, um einen rentablen 

Betrieb zu gewährleisten. Die Mindesteinwohnerzahl im Einzugsgebiet kann dabei je nach Betreiber vari-
ieren (Rossmann: selbständige Städte und Ortsteile ab 8.000 Einwohner; dm: ca. 20.000 Einwohner im 
Einzugsgebiet).  
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es zu beleben gilt. Grundsätzlich verfügen alle Gemeinden über mehr oder wenige gute Rahmen-

bedingungen, die den Anforderungen des Einzelhandels an einen Nahversorgungsstandort genü-

gen. Dies zeigt sich auch darin, dass jede der Gemeinden über ein eigenes Versorgungsangebot 

in Form eines Lebensmittelmarktes verfügt.  

2.2 Potenzielle Standorte für eine Drogeriemarkt 

Im Folgenden werden verschiedene Standorte im nördlichen Gemeindeverwaltungsverband hin-

sichtlich ihrer Eignung für einen Drogeriemarkt bewertet werden. Als potenzielle Standorte sind 

zu nennen (vgl. Karte 4):  

 Standort A: Mönsheim, neben Lidl 

 Standort B: Wiernsheim, Ortsausfahrt am Kreisverkehr in Richtung Serres 

 Standort C: Wurmberg, Umfeld Aldi / Rewe 

 Standort D: Wimsheim, Umfeld Edeka. 

Karte 4: Potenzielle Standorte für einen Drogeriemarkt im GVV Heckengäu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMA-Bearbeitung 2018; erstellt mit RegioGraph-Planung 

Angesichts der begrenzten Einwohnerzahlen in den einzelnen Gemeinden gilt es einen Standort 

zu etablierten, der über die Gemeindegrenze hinweg für die gesamte Raumeinheit eine Versor-

gungsfunktion übernehmen kann. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass in erster Linie ein Stand-

ort entwickelt werden sollte, der sich in „ze traler“ Lage im geografischen Sinne befindet. Damit 
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kann es gelingen, für alle Bewohner eine räumlich nahegelegene Versorgung mit Drogeriewaren 

zu gewährleisten.  

Hier kann dem Standort Mönsheim eine besondere Eignung zugesprochen werden. Der Standort 

Wurmberg ist bezüglich seiner Lage im Raum ebenfalls noch als gut einzustufen. Aus gutachter-

licher Sicht ist die Ansiedlung eines Drogeriemarktes in Wurmberg jedoch nicht zu empfehlen, da 

sich die Versorgungsbedeutung des Standortes weiter erhöhen und so ein räumliches Ungleich-

gewicht entstehen würde.  

Neben der Lage im Raum ist auch die von den Verbrauchern zurückgelegte Wegstrecke zum Ein-

kaufsstandort von Bedeutung. Zur Reduzierung von Verkehrswegen und Emissionen sollten 

diese auf ein mögliches Minimum reduziert werden. Für die Analyse der Verkehrsvolumina wurde 

die Distanz zwischen den Verbrauchern und den potenziellen Drogeriemarktstandorten ermit-

telt. (vgl. Tabelle 11).  

Tabelle 11: Einkaufsfahrten zu den potenziellen Drogeriestandorten 

Gemeinde  

Distanz (km)23 

Standort A 

Mönsheim 

Standort B 
Wiernsheim 

Standort C 
Wimsheim 

Standort D 
Wurmberg 

Mönsheim (2.815 EW) -- 4,5 3,9 3,8 

Wiernsheim (6.716 EW) 2,9 -- 6,7 3,3 

Wimsheim (2.790 EW) 4,2 6,9 -- 2,9 

Wurmberg (3.153 EW) 3,0 4,6 2,9 -- 

Gemeinde  

Einkaufsfahrten (Distanz x Einwohner in km) 

Mönsheim Wiernsheim Wimsheim Wurmberg 

Mönsheim (2.815 EW) -- 12.668 10.979 10.697 

Wiernsheim (6.716 EW) 19.476 -- 44.997 22.163 

Wimsheim (2.790 EW) 11.718 19.251 -- 8.091 

Wurmberg (3.153 EW) 9.459 14.504 9.144 -- 

Summe 40.653 46.422 65.119 40.951 

GMA-Berechnung 2018, ca.-Werte gerundet 

Bei einem Drogeriemarkt in Mönsheim würde sich die zurückgelegte Strecke der Verbraucher auf 

rd. 40.650 km summieren (vgl. Tabelle 11). Das durch Drogerie-Einkaufsfahrten verursachte Ver-

kehrsvolumen erhöht sich am Standort Wiernsheim aufgrund der randlichen Lage bereits deut-

lich (rd. 46.420 km). Bei einem Drogeriestandort in Wimsheim würde sich die zurückgelegte Weg-

strecke auf rd. 65.120 km belaufen. Hier schlägt neben der randlichen Lage auch die hohe Bevöl-

kerungszahl der Gemeinde Wiernsheim zu Buche.  

Der Standort Mönsheim ist angesichts der zentralen Lage im Raum für einen Drogeriemarkt am 

besten geeignet. Hier würde die estehe de Nah ersorgu gslage a  Woh ge iet „Gödel a “ 
die Standortanforderungen der Einzelhandelsunternehmen erfüllen. Für einen potenziellen Dro-

geriemarkt kommt eine Fläche östlich des Lidl-Lebensmitteldiscounters in Betracht. Aufgrund der 

                                                           
23  Kürzeste Strecke vom Standort in die jeweilige Ortsmitte der Gemeinden; ermittelt mit Google maps. 
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Lage im Schnittpunkt der überörtlichen Verkehrsträger L 1177 bzw. L 1134 zeichnet sich der 

Standort durch eine sehr gute verkehrliche Erreichbarkeit und Sichtbarkeit aus. Bei dem Standort 

handelt es sich um eine etablierte Handelslage mit ausreichender Frequenz. Die direkte Nachbar-

schaft zum Lebensmitteldiscounter Lidl bietet die Möglichkeit von Kopplungseinkäufen, was so-

wohl von den Handelsunternehmen als auch von den Kunden gewünscht wird. Aktuell entsteht 

in unmittelbarer Nachbarschaft zum Lidl-Markt eine moderne Woh a lage, die „ itales Woh-
e “ mit Gewerbeflächen vereint.24 Ein Drogeriefachmarkt könnte hier das nahversorgungsrele-

vante Angebot sinnvoll ergänzen. 

Die Gemeinde Wiernsheim ist als größte Gemeinde des GVV Heckengäu grundsätzlich ebenfalls 

für eine mögliche Drogerieansiedlung geeignet. Hier ist ein Kombistandort aus Lebensmittelvoll-

sortimenter und Drogeriemarkt denkbar. Die randliche Lage im Norden des Versorgungsraumes 

wirkt sich allerdings einschränkend auf die Erreichbarkeit aus dem übrigen GVV-Gebiet aus. Dar-

über hinaus ist am Standort Wiernsheim im Vergleich zu Mönsheim mit einem deutlich höheren 

Verkehrsvolumen und höheren Emissionen zu rechnen.  

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht bleibt anzumerken, dass mit Blick auf das überörtliche Einzugs-

gebiet der Gemeinde Wiernsheim25 durchaus auch Potenzial für einen zweiten Drogeriestandort 

im nördlichen GVV-Gebiet vorhanden ist. Ein Drogeriemarkt in Wiernsheim würde auch die be-

nachbarten Ortsteile Großglattbach und Nußdorf mit versorgen. Gegen eine Ansiedlung in 

Wiernsheim spricht dann nichts, wenn die benachbarten Kommunen keine Einwände haben. Für 

das Vorhaben wäre eine interkommunale Abstimmung mit der Stadt Mühlacker oder der Ge-

meinde Eberdingen (Regionalverband Stuttgart) notwendig. 

Festzuhalten bleibt, dass ein moderner Lebensmittelvollsortimenter in einer Größenordnung von 

ca. 1.500 m² VK auch ein größeres Drogeriesortiment führen wird. In Kombination mit der kleinen 

Fachdrogerie in der Ortsmitte wäre damit ein gutes Drogerieangebot in Wiernsheim vorhanden. 

Alternativ zu der Kombination aus Lebensmittelvollsortimenter und Drogeriemarkt ist in der Ge-

meinde daher auch ein Doppelstandort aus Lebensmittelvollsortimenter und Lebensmitteldis-

counter denkbar. 

Aufbauend auf den Analyseschritten sind für den Ausbau der Nahversorgungsstrukturen im Dro-

geriesegment prinzipiell zwei Standorte denkbar.  

Folgende Standortprioritäten können ausgesprochen werden: 

  

                                                           
24  Der Pforzheimer Bauträger TICO errichtet auf dem Grundstück ein Wohn- und Geschäftshaus, das neben 

barrierefreien Wohnungen weitere Angebote wie ambulante betreute Wohngemeinschaften umfasst. Die 
Diakonie und Sozialstation Heckengäu (ambulanter Pflegedienst), eine Arztpraxis sowie eine physiothera-
peutische Praxis runden das Angebot ab.  

25  Der Standort Wiernsheim wird bereits heute von Kunden aus dem benachbarten Großglattbach (Stadtteil 
von Mühlacker) sowie aus Nußdorf (Gemeinde Eberdingen) für den Einkauf aufgesucht. Das Einzugsgebiet 
umfasst insgesamt rd. 9.800 Einwohner. 
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Standortpriorität 1: Mönsheim 

+ kurze Wege zur Deckung des kurzfristigen Bedarfs 

+ Reduzierung von Verkehr und Emissionen  

+ Kopplung von Versorgungseinkäufen 

+ Etablierung eines räumlichen Versorgungsschwerpunktes mit weiteren nahversor-

gungsnahen Handels- u d Die stleistu gsa ge ote  ögli h Projekt „ itales Woh-
e “ it Sozialstatio , betreutem Wohnen, Ärzten etc.) 

Standortpriorität 2: Wiernsheim 

+ Entwicklung eines Kombistandortes möglich 

+ Kopplung von Versorgungseinkäufen 

+ Lage im Bevölkerungsschwerpunkt des nördlichen GVV-Gebietes 

 

3.  Entwicklungspotenziale bei sonstigen nahversorgungsrelevanten Sortimenten 

Die weiteren Sortimente der Nahversorgung sind wie folgt zu bewerten: 

 Mit insgesamt vier Apotheken26 liegt ein umfangreiches Angebot in diesem Sorti-

mentsbereich vor. Lediglich die Bewohner der Gemeinden Wurmberg und Wimsheim 

verfügen über kein Angebot vor Ort. Im Durchschnitt versorgt eine Apotheke etwa 

4.000 Einwohner in Deutschland27, Rechnerisch ist die Ausstattung also eher unter-

durchschnittlich. Die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln kann allerdings 

nicht überall gewährleistet werden. Je nach Einwohnerzahl, Ausdehnung und Struktur 

von Gemeinden und Städten kann die Apothekendichte variieren. Die benötigte Min-

desteinwohnerzahl im Einzugsgebiet für Apotheken beträgt ca. 5.000 – 10.000 Einwoh-

ner. Angesichts der schwierigen Siedlungsstrukturen sowie der geringen Einwohner-

zahlen in den einzelnen Gemeinden ist nicht davon auszugehen, dass ein Ausbau des 

Apothekenangebotes im GVV-Gebiet erfolgen wird. Ein Fokus ist daher auf die Siche-

rung des Apothekennetzes zu richten, daneben können Lieferservices eine flächende-

ckende Versorgung auch in den kleineren Gemeinden gewährleisten. 

 In den Bereichen Blumen wird das Angebot durch insgesamt 6 Blumenläden sowie 

durch die örtlichen Lebensmittelmärkte abdeckt. Hier besteht kein weiterer Ergän-

zungsbedarf.  

                                                           
26  Friolzheim Apotheke Butz, Heimsheim Apotheke Butz, Mönsheim Heckengäu-Apotheke, Wiernsheim Ro-

sen-Apotheke. 
27  Quelle: ABDA-Statistik 2016. 
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 Bei Schreibwaren / Zeitschriften ist ebenfalls ein gutes Angebot im GVV vorhanden. 

In Friolzheim, Heimsheim und Mönsheim sind in der Ortsmitte kleine Fachgeschäfte 

vertreten, die neben Schreibwaren, Büro- und Bastelbedarf auch Zeitschriften, Tabak-

waren oder Geschenkartikel führen. Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Ser-

viceleistungen (u. a. Lotto-Verkaufsstelle, Reinigungsannahme, DHL Postfiliale). Zudem 

führen die örtlichen Lebensmittelmärkte ein Angebot an Zeitschriften und Schreibwa-

ren im Randsortiment. Größere Entwicklungspotenziale sind hier nicht zu sehen. 
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VI.  Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die zukünftige Ausge-

staltung der Nahversorgung im GVV Heckengäu 

Aus den Ergebnissen der Analyse der Angebots- und Nachfragesituation können folgende 

Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen für die Verbesserung der Nahversorgung im 

GVV Heckengäu ausgesprochen werden: 

 Mit Blick auf die Nachfragesituation bleibt festzuhalten, dass sich die demografischen 

Rahmenbedingungen in großen Teilen positiv entwickeln werden. Bis 2025 ist für den 

gesamten Untersuchungsraum mit einem Bevölkerungsanstieg um + 5,3 % zu rechnen. 

Das nahversorgungsrelevante Kaufkraftpotenzial wird sich dadurch u  a. ,  Mio. € 
erhöhen, davon entfallen ca. ,  Mio. € auf den Nahrungs- und Genussmittelbereich. 

Bereits aus der Zunahme des Kaufkraftvolumens ergibt sich somit ein zusätzliches Ent-

wicklungspotenzial.  

 Jede der Gemeinden bzw. die Stadt Heimsheim verfügt über ein eigenes Nahversor-

gungsangebot bestehend aus einem oder mehreren Nahversorgern (Lebensmittel-

markt bzw. Drogeriemarkt). Im Einzelfall zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede 

hinsichtlich des Versorgungsgrades. In Wiernsheim wird der Bedarf an Lebensmitteln 

mit nur einem Lebensmittelmarkt für rd. 6.700 Einwohner nicht adäquat gedeckt. Die 

Verkaufsflächenausstattung und damit auch die Versorgungsfunktion und Versor-

gungsqualität ist in der Gemeinde stark unterdurchschnittlich ausgeprägt. Hier ist eine 

Weiterentwicklung des Angebotes i. S. von Neuansiedlungen zu empfehlen. Die Stadt 

Heimsheim ist hingegen hinsichtlich ihres Nahversorgungsangebotes stabil und zu-

kunftsfähig aufgestellt, sodass hier kein akuter Handlungsbedarf besteht. 

 Der Lebensmitteleinzelhandel im weiteren Untersuchungsraum ist in Teilen nicht mehr 

marktkonform, was sich zum einen auf den Marktauftritt insgesamt bzw. auf die Ver-

kaufsflächengröße einzelner Anbieter zurückführen lässt. Mit Blick auf den steigenden 

Flächenbedarf im Lebensmitteleinzelhandel zeichnet sich in einigen Fällen ein Hand-

lungsbedarf i. S. einer Modernisierung und ggf. moderaten Verkaufsflächenerweite-

rung ab.  

 Im Drogeriesegment hat sich die Versorgungssituation mit der erfolgten Neuansied-

lung eines dm Drogeriemarktes in Heimsheim zuletzt deutlich verbessert. Darüber hin-

aus ergeben sich für die Versorgung mit Drogeriewaren im nördlichen Teilraum des 

GVV weitere Entwicklungspotenziale. Hier ist derzeit kein Angebot in Form eines Dro-

geriefachmarktes vorhanden. Die Folge sind u. a. Kaufkraftabflüsse an Drogeriestand-

orte im Umland. Das Einwohnerpotenzial in den einzelnen Gemeinden reicht für sich 
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betrachtet nicht aus, um ein tragfähiges Konzept in Form eines modernen Drogerie-

fachmarktes umzusetzen. Es wird empfohlen die Gemeinden im nördlichen GVV-Ge-

biet als gemeinsamen Versorgungsraum zu betrachten. Unter Berücksichtigung der in-

terkommunalen Verflechtungen könnte ein gemeinsamer Drogeriestandort entwickelt 

werden. Der potenzielle Sta dort sollte „ze tral“ i  geografis he  Si e liege , um so 

eine möglichst nahegelegene Versorgung für alle Bewohner zu ermöglichen. Die Ge-

meinde Mönsheim ist mit Blick auf die Lage im Raum i. S. von kurzen Wegen und Ver-

meidung von Emissionen zu priorisieren. Der Standort Wiernsheim ist als einwohner-

stärkste Gemeinde ebenfalls für die Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes geeignet.  

 Im Bereich der Spezialanbieter – sowohl im Lebensmitteleinzelhandel als auch in den 

sonstigen nahversorgungsrelevanten Einzelhandelslagen – wird kein nennenswertes 

Zusatzpotenzial gesehen. Hier ist bereits ein ausdifferenziertes Angebot vorhanden, so 

dass auch hier ein Fokus auf die Standortsicherung bestehender Anbieter gelegt wer-

den sollte.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass durch die vorgeschlagenen Empfehlungen (vgl. 

nachfolgende Karte 5) die Nahversorgungsstrukturen in GVV Heckengäu zukunftsfähig aufgestellt 

werden können. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind dafür geeignet, die Nahversorgungs-

strukturen in den einzelnen Gemeinden des Verbandsgebietes langfristig zu sichern und zukunfts-

fähig auszugestalten.  

  



Karte 5: Handlungsempfehlungen für die zukünftige Ausgestaltung der 

Nahversorgung im GVV Heckengäu
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Quelle: erstellt mit RegioGraph Planung;
GMA‐Bearbeitung 2018

Wiernsheim: Neuansiedlung, Modernisierung Bestand
‐ Neuansiedlung: Vollsortimenter ggf. Kombistandort mit

Drogeriemarkt oder Discounter
‐ Modernisierung ggf. moderate Erweiterung Netto

Mönsheim: Modernisierung Bestand, Neuansiedlung
‐ Modernisierung und Erweiterung Lidl
‐ Ansiedlung Drogeriemarkt

Wimsheim: Modernisierung Bestand
‐ Modernisierung ggf. Erweiterung Edeka

Friolzheim: Neuansiedlung, Modernisierung Bestand
‐ Ansiedlung Aldi (max. 800 m² VK)
‐ Modernisierung ggf. moderate Erweiterung Netto
‐ Modernisierung Treff 3000 (ungewiss)

Wurmberg: Modernisierung Bestand 
‐ Zusammenlegung REWE+Getränkemarkt

‐ Modernisierung, moderate Erweiterung Aldi

Heimsheim: aktuell kein Handlungsbedarf

Modernisierung Bestand
Neuansiedlung

kein Handlungsbedarf

Legende



 

 

 

Nahversorgungskonzept für den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Heckengäu 

62 

Anhang: Raumordnerische Bewertung 

Im Folgenden soll eine erste Bewertung der potenziellen Einzelhandelsvorhaben im Gemeinde-

verwaltungsverband Heckengäu im Hinblick auf die landes– und regionalplanerischen Vorgaben 

erfolgen.  

Für die raumordnerische Bewertung von Einzelhandelsgroßprojekten sind – neben den ein-

schlägigen Vorschriften des BauGB und der BauNVO – die Ziele der Raumordnung und Lan-

desplanung, festgelegt im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (2002) sowie im Re-

gionalplan 2015 Nordschwarzwald, heranzuziehen.  

Bei Standorten für großflächigen Einzelhandel sind folgende Prüfkriterien zu beachten:  

 Konzentrationsgebot 

 Beeinträchtigungsverbot 

 Kongruenzgebot 

 Integrationsgebot. 

Bezüglich dieser Prüfkriterien sind folgende wesentliche Ziele im Landesentwicklungsplan Baden-

Württemberg genannt:28 

„Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Han-
delsbetriebe für Endverbraucher (Einzelhandelsgroßprojekte) sollen sich in das zent-
ralörtliche Versorgungssystem einfügen; sie dürfen in der Regel nur in Ober-, Mittel- 
und Unterzentren ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden. Die Verkaufsfläche 
der Einzelhandelsgroßprojekte soll so bemessen sein, dass deren Einzugsbereich den 
zentralörtlichen Verflechtungsbereich nicht wesentlich überschreitet. Die verbrau-
chernahe Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich und die Funktionsfähigkeit 
anderer Zentraler Orte dürfen nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Einzelhandels-
großprojekte dürfen weder durch ihre Lage und Größe noch durch ihre Folgewirkun-
gen die Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne der Standortgemeinde wesentlich 
beeinträchtigen. Einzelhandelsgroßprojekte sollen vorrangig an städtebaulich inte-
grierte  Sta dorte  ausge iese , erri htet oder er eitert erde .“ Pla sätze . . , 
3.3.7.1 und 3.3.7.2 des LEP).  

Im Regionalplan 2015 Nordschwarzwald werden im Kapitel 2.9 zu Einzelhandelsgroßprojekten 

folgende Ziele formuliert:29 

  

                                                           
28  Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg.  
29  Regionalplan 2015 Nordschwarzwald; 1. Änderung des Regionalplans 2015 Kapitel 2.9 Einzelhandelsgroß-

projekte. 
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2.9.1  Verbrauchernahe Versorgung  

G  Um eine verbrauchernahe Versorgung zu gewährleisten, sollen integrierte und 

wohngebietsnahe Standorte für die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben geför-

dert werden. Die Einzelhandelsstandorte sollen gut für den Fußgänger- und Fahr-

radverkehr erschlossen sein und mit dem ÖPNV erreichbar sein. Die Anforderun-

gen von Familien mit Kindern, Behinderten und Senioren sollen bei der Standort-

wahl berücksichtigt werden.  

2.9.2  Standorte für Einzelhandelsgroßprojekte  

Z (1)  Die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojekten ist 

grundsätzlich nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren zulässig. Im Einzelfall sind Ein-

zelhandelsgroßprojekte auch in Kleinzentren oder Gemeinden ohne zentralörtliche 

Funktion zulässig, wenn  

1.  sie zur Deckung des Bedarfs der wohnortnahen Grundversorgung der Ge-

meinde erforderlich sind oder  

2.  diese Gemeinden in Verdichtungsräumen liegen und mit Siedlungsbereichen 

benachbarter Ober-, Mittel- oder Unterzentren zusammengewachsen sind.  

N (2) Die Verkaufsfläche der Einzelhandelsgroßprojekte ist so zu bemessen, dass der an-

gestrebte Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbe-

reich der Standortgemeinde nicht wesentlich überschreitet. 

Z (3)  Die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungskerns der Standortge-

meinde oder die Funktionsfähigkeit anderer Zentraler Orte sowie die verbraucher-

nahe Versorgung dürfen nicht wesentlich beeinträchtigt werden.  

N (4)  Einzelhandelsgroßprojekte sollen vorrangig an städtebaulich integrierten Standor-

ten ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden.  

Z (5)  Hersteller-Direktverkaufszentren sind grundsätzlich nur im Oberzentrum zulässig. 

Bei einer Geschossfläche von weniger als 5.000m² können auch Standorte in Mit-

telzentren in Betracht kommen. 

Z (6)  Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrelevanten Sortimenten (vgl. Sortiments-

liste in der Begründung) sind nur in den Versorgungskernen der Städte und Ge-

meinden anzusiedeln. Die Versorgungskerne werden in der Raumnutzungskarte 

gebietsscharf für Oberzentrum, Mittel- und Unterzentren abgegrenzt (vgl. auch Ta-

belle in der Begründung). Außerhalb der Versorgungskerne sind Einzelhandels-

großprojekte mit zentrenrelevanten Sortimenten ausgeschlossen.  

Z (7)  Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten (vgl. Sorti-

mentsliste in der Begründung) sind ebenfalls den Versorgungskernen zuzuordnen. 

Wenn im Versorgungskern nach Prüfung keine geeigneten Flächen zur Verfügung 

stehen, ist auch eine Ansiedlung außerhalb der Versorgungskerne möglich. 

G (8)  Außerhalb der Versorgungskerne werden in der Raumnutzungskarte Ergänzungs-

standorte für Einzelhandelsgroßprojekte mit einem Symbol (E) festgelegt (vgl. auch 

Tabelle in der Begründung). Diese Gebiete sind grundsätzlich für eine Ansiedlung 
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von Einzelhandelsgroßprojekten mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten geeig-

net und sollen daher bei der Standortsuche außerhalb der Versorgungskerne vor-

rangig in Betracht gezogen werden.  

V (9)  Einzelhandelsgroßprojekte, die der Nahversorgung (wohnortnahen Grundversor-

gung) dienen (vgl. Sortimentsliste in der Begründung), sind den Versorgungskernen 

oder Ortskernen zuzuweisen. Sie können im Einzelfall auch an Standorten außer-

halb des Versorgungskerns innerhalb oder in räumlicher Zuordnung zu Wohnge-

bieten in städtebaulich integrierten Lagen ausgewiesen, errichtet und erweitert 

werden. Kongruenzgebot und Beeinträchtigungsverbot sind einzuhalten 

2.9.3 Agglomerationen 

Z Mehrere selbständige, jeweils für sich nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe sind 

bei einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang als Agglomeration anzuse-

hen und wie ein Einzelhandelsgroßprojekt zu behandeln, sofern raumordnerische 

Wirkungen wie bei einem Einzelhandelsgroßprojekt zu erwarten sind. Plansatz 2.9.2 

gilt entsprechend [...]. 
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Mönsheim: Erweiterung Lidl bzw. Ansiedlung eines Drogeriemarktes am Standort „Gödel a “ 

 Konzentrationsgebot 

Kapitel 2.9.2 Z (1)  
Regionalplan  
Nordschwarzwald 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind in einem nicht-zentralen-Ort wie Mönsheim zunächst nicht zulässig, jedoch 

greift im Falle der Erweiterung des Lidl-Lebensmitteldiscounters die Ausnahmeregelung zur Sicherung der Grund-

versorgung. Der Lidl-Markt übernimmt als einziger großer Lebensmittelmarkt eine wichtige Versorgungsfunktion 

für die Gemeinde. Zur langfristigen Sicherung der wohnortnahen Versorgung ist eine Modernisierung geboten. Mit 
Blick auf die mögliche Etablierung eines Drogeriemarktes bleibt festzuhalten, dass diese i. d. R. unterhalb der Groß-

flächigkeit dimensioniert sind, aufgrund der Lage im direkten Umfeld des Lidl-Marktes greift jedoch die Agglomera-

tionsregelung. Damit wäre das Vorhaben regionalplanerisch steuerungsrelevant. Die Realisierung eines Drogerie-

marktes in Mönsheim wird wesentlich zur Verbesserung der wohnortnahen Versorgung beitragen und wäre im 

Rahmen einer Ausnahme vom Konzentrationsgebot (interkommunaler Standort) möglich. 

 Integrationsgebot 
Kapitel 2.9.1 G 
Kapitel 2.9.2 N (4) bzw. V (9) 
Regionalplan  
Nordschwarzwald 

 

Aufgrund der Lage des historischen Ortskerns im Grenzbachtal ist die Realisierung eines Lebensmittel- oder Droge-
riemarktes mit einer entsprechenden Anzahl an Stellplätzen in der der Mönsheimer Ortsmitte nicht möglich. Der 

Lidl-Markt befindet sich am Rande des Wohngebietes auf dem Appenberg. In südlicher und westlicher Richtung 

schließen Wohnlagen bis an den Standort an. Das Integrationsgebot wird eingehalten. Mit Blick auf die mögliche 
Etablierung eines Drogeriemarktes bleibt anzumerken, dass sich der Standort in zentraler, verkehrlich gut erreich-

barer Lage innerhalb des Untersuchungsraumes (nördliches GVV-Gebiet) befindet. Der Standort ist unter dem Ge-

sichtspunkt einer interkommunal abgestimmten Entwicklung positiv zu bewerten.  

 Kongruenzgebot 
Kapitel 2.9.2 N (2) 

Regionalplan  
Nordschwarzwald 

Eine Auswirkungsanalyse im Jahr 2014 kam bereits zu dem Ergebnis, dass die Vorgaben des Kongruenzgebotes bei 

einer Erweiterung des Lidl-Marktes auf max. 1.050 m² eingehalten werden. Für die Etablierung eines Drogeriemark-
tes ist ein interkommunaler Lösungsansatz erforderlich. Die Vorgaben des Kongruenzgebotes werden weder in 

Mönsheim noch an anderen Standorten im GVV-Gebiet eingehalten, da das Vorhaben eine Versorgungsfunktion 

für eine größere Raumeinheit übernehmen wird.  

 Beeinträchtigungsverbot 

Kapitel 2.9.2 Z (3) 

Regionalplan  
Nordschwarzwald 

Die vorliegende Auswirkungsanalyse zur Erweiterung des Lidl-Marktes kam zu dem Ergebnis, dass das Beeinträch-
tigungsverbot eingehalten wird. Im Rahmen einer Auswirkungsanalyse wäre wiederum zu klären, ob die Ansiedlung 

eines Drogeriemarktes am Standort Mönsheim negative Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungs-

bereiche oder Versorgungsstrukturen auslösen wird. Grundsätzlich ist mit Blick auf die bestehende Versorgungslü-

cke sowie bei einer entsprechenden standortadäquaten Dimensionierung des Marktes in ähnlichen Fällen nicht mit 

versorgungsstrukturellen oder städtebaulichen Auswirkungen zu rechnen. 

Quelle: GMA-Bewertung 2018  
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Friolzheim: Erweiterung Lebensmitteldiscounter (Netto) 

 Konzentrationsgebot 

Kapitel 2.9.2 Z (1)  
Regionalplan  
Nordschwarzwald 

Friolzheim ist als Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion ebenfalls nur für großflächige Einzelhandelseinrichtun-

gen vorgesehen, wenn dies zur Sicherung der Grundversorgung geboten ist. Mit Blick auf die aktuelle Ausstattung 

im Lebensmittelbereich sowie der positiven Einwohnerprognose (+ 12,8 % bis 2025) lassen sich noch weitere Ent-

wicklungspotenziale in Friolzheim ableiten. Der Anbieter Treff 3000 ist nur noch als bedingt zeitgemäß einzustu-
fen. Eine Aufgabe des Standortes durchaus möglich. Insofern würde die Modernisierung und Erweiterung von 

Netto langfristig zur Sicherung des Standortes und damit der wohnortnahen Versorgung in Friolzheim dienen. Für 

das Vorhaben könnte daher eine Ausnahme vom Konzentrationsgebot erfolgen. 

 Integrationsgebot 
Kapitel 2.9.1 G 
Kapitel 2.9.2 N (4) bzw. V (9) 
Regionalplan  
Nordschwarzwald 

 

Der Netto-Markt befindet sich am östlichen Siedlungsrand in einem Gewerbegebiet der Gemeinde Friolzheim. Das 
direkte Standortumfeld ist vorwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt. In einer Entfernung von ca. 200 m 

ist auf die beginnenden Wohnlagen der Gemeinde hinzuweisen, damit ist der Lebensmitteldiscounter für Teile 

der Bevölkerung auch zu Fuß bzw. mit dem Fahrrad zu erreichen. Ein Anschluss an den ÖPNV (Bushaltepunkt 

Industriegebiet) ist am Standort ebenfalls gegeben. Bei der Bewertung des Integrationsgebotes ist zu berücksich-

tigen, dass in der kleinstrukturierten Ortsmitte bzw. in sonstigen integrierten Lagen derzeit keine Alternativstand-
orte für einen modernen Lebensmittelmarkt mit ausreichender Stellplatzzahl vorhanden sind.  

 Kongruenzgebot 
Kapitel 2.9.2 N (2) 

Regionalplan  

Nordschwarzwald 

Die Gemeinde Friolzheim übernimmt als Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion zunächst nur eine Versorgungs-

funktion für die eigene Wohnbevölkerung. Der Standort Friolzheim übernimmt bereits heute und auch perspek-

tivisch mit der geplanten Ansiedlung von Aldi auch eine Versorgungsfunktion für die Nachbargemeinde Wimsheim 

(hier ist eine arbeitsteilige Versorgungsstruktur vorhanden, da im benachbarten Wimsheim nur ein Angebot im 
Vollsortimentsbereich vorhanden ist). Der Schwellenwert des Kongruenzgebotes wird voraussichtlich nicht ein-
gehalten, insofern ist eine interkommunale Abstimmung mit der Nachbargemeinde erforderlich. 

 Beeinträchtigungsverbot 

Kapitel 2.9.2 Z (3) 

Regionalplan  

Nordschwarzwald 

Mit der Erweiterung eines Einzelhandelsbetriebes werden in der Regel Umverteilungswirkungen ausgelöst. Diese 

wären im Rahmen einer Auswirkungsanalyse vorab im Detail zu prüfen. Bei dem Vorhaben von Netto würde es 
sich lediglich um eine moderate Erweiterung handeln, daher ist davon auszugehen, dass das Beeinträchtigungs-
verbot voraussichtlich eingehalten wird. Die Flächenerweiterung wird in erster Linie der Erhöhung des Kun-

denkomforts (niedrigere Regale, breitere Gänge) sowie der Verbesserung der innerbetrieblichen Abläufe dienen, 

ohne dass dabei der Umsatz proportional zur Verkaufsfläche wächst.  

Quelle: GMA-Bewertung 2018 
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Standort Wiernsheim: Etablierung eines Nahversorgungsstandortes (Ortsausgang in Richtung Serres) 

 Konzentrationsgebot 

Kapitel 2.9.2 Z (1)  
Regionalplan  
Nordschwarzwald 

Die Gemeinde Wiernsheim ist als Kleinzentrum grundsätzlich zunächst nicht für großflächigen Einzelhandel vor-

gesehen. Allerdings ist insbesondere vor dem Hintergrund der geringen Ausstattung sowie dem festgestellten 

Defizit im Nahrungs- und Genussmittelbereich davon auszugehen, dass die Realisierung eines Lebensmittelmark-

tes in Wiernsheim im Rahmen einer Ausnahme vom Konzentrationsgebot erfolgen kann. Die Ansiedlung eines 
Drogeriemarktes würde ebenfalls erheblich zur Verbesserung der wohnortnahen Versorgung im nördlichen GVV-

Gebiet beitragen. 

 Integrationsgebot 
Kapitel 2.9.1 G 
Kapitel 2.9.2 N (4) bzw. V (9) 
Regionalplan  
Nordschwarzwald 

 

Für die Etablierung eines Versorgungsstandortes ist eine Fläche am Kreisverkehr in Richtung Serres geeignet. Der 

Standort ist verkehrsgünstig gelegen und befindet sich in geografisch zentraler Lage in Bezug auf das Gemeinde-
gebiet. Damit können auch die Bewohner der Teilorte Serres, Iptingen und Pinache schnell an den potenziellen 

Versorgungsstandort gelangen. In südlicher Richtung schließt das Neubaugebiet Schelmenäcker bis an den Stand-

ort an. Die Ortsmitte ist in einer Distanz von rd. 600 m ebenfalls noch gut zu Fuß bzw. mit dem Fahrrad zu errei-

chen. Hier ist auch ein Anschluss an den ÖPNV gegeben. Das Integrationsgebot wäre eingehalten.  

 Kongruenzgebot 
Kapitel 2.9.2 N (2) 

Regionalplan  
Nordschwarzwald 

Durch die Ausweisung als Kleinzentrum übernimmt Wiernsheim gemäß Regionalplanung eine Versorgungsfunk-
tion für die Gemeinde Wurmberg (= Nahbereich). Die Gemeinde Wurmberg verfügt mit Aldi und REWE über ein 

eigenes vollumfassendes Nahversorgungsangebot, sodass der Standort Wiernsheim für die Versorgung mit Le-

bensmitteln nur eine geringe Bedeutung haben wird. Kundenzuflüsse aus dem Umland sind dagegen aus Richtung 

Nußdorf und Großglattbach zu erwarten. Unter Berücksichtigung des Nachfragepotenzials in Wiernsheim sowie 

der geringen Kaufkraftbindung vor Ort wird das Kongruenzgebot bei einem Lebensmittelvollsortimenter mit ei-
ner typischen Dimensionierung voraussichtlich eingehalten werden. Für einen Drogeriemarkt ist zu erwarten, 

dass die Vorgaben des Kongruenzgebotes nicht erfüllt werden. Hier wäre ein interkommunaler Lösungsansatz 

erforderlich. 

 Beeinträchtigungsverbot 

Kapitel 2.9.2 Z (3) 

Regionalplan  
Nordschwarzwald 

In Wiernsheim ist derzeit ausschließlich ein Netto Lebensmitteldiscounter vorhanden, ein Großteil der örtlichen 

Kaufkraft fließt aktuell an umliegende Lebensmittelstandorte ab. Vor dem Hintergrund der geringen Ausstattung 
im Nahrungs- und Genussmittelbereich ist noch ein ausreichendes Potenzial für einen weiteren Lebensmittel-

markt vorhanden. Grundsätzlich ist bei einer entsprechenden standortadäquaten Dimensionierung des Marktes 

in ähnlichen Fällen nicht mit versorgungsstrukturellen oder städtebaulichen Auswirkungen zu rechnen. Das Be-
einträchtigungsverbot wird demnach voraussichtlich eingehalten werden. Dies wäre wie bei einer geplanten 

Ansiedlung eines Drogeriemarktes im Rahmen einer Auswirkungsanalyse nochmals zu klären.  

Quelle: GMA-Bewertung 2018  
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Wimsheim: Erweiterung Edeka-Lebensmittelvollsortimenter 

 Konzentrationsgebot 

Kapitel 2.9.2 Z (1)  
Regionalplan  
Nordschwarzwald 

Als nicht zentraler Ort ist die Gemeinde Wimsheim zunächst ebenfalls nicht als Standort für großflächige Einzel-

handelsbetriebe vorgesehen; auch im Fall von Wimsheim greift jedoch die Ausnahmeregelung zur Sicherung der 

Grundversorgung. Als einziger Lebensmittelmarkt vor Ort übernimmt der Edeka-Markt eine wesentliche Versor-

gungsfunktion für die wohnortnahe Versorgung mit Lebensmitteln. Für das Vorhaben könnte daher eine Aus-
nahme vom Konzentrationsgebot erfolgen. 

 Integrationsgebot 
Kapitel 2.9.1 G 
Kapitel 2.9.2 N (4) bzw. V (9) 
Regionalplan  
Nordschwarzwald 

Der Standort des Edeka-Marktes befindet sich in Scharnierlage zwischen den Wohnlagen und dem Gewerbegebiet 

der Gemeinde (Gewebegebiet „Breitloh“ als i htigster Arbeitsplatzstandort). Da es sich um einen innerörtlichen 

Standort in Zuordnung zur Wohnbebauung handelt, wird das Integrationsgebot eingehalten. Eine fußläufige Er-
reichbarkeit aus den angrenzenden Wohngebieten ist gegeben. Die Ortsmitte liegt rd. 850 m entfernt, angesichts 

der topografischen Gegebenheiten ist allerdings kein direkter Austausch zu erwarten. Ein ÖPNV-Anschluss ist am 

Standort ebenfalls vorhanden. Das Integrationsgebot wäre somit eingehalten. 

 Kongruenzgebot 
Kapitel 2.9.2 N (2) 

Regionalplan  
Nordschwarzwald 

Wimsheim übernimmt als Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion zunächst nur eine Versorgungsfunktion für die 
eigene Wohnbevölkerung. Mit Blick auf die begrenzte Einwohnerzahl in der Gemeinde (rd. 2.790 EW) wird deut-

lich, dass der Edeka-Markt bereits heute ein überörtliches Einzugsgebiet erschließen muss. Kundenzuflüsse be-

stehen insbesondre aus Richtung Friolzheim und Mönsheim, wo ausschließlich ein Lebensmittelangebot im Dis-

countbereich vorliegt. Der Schwellenwert des Kongruenzgebotes wird bei einer Erweiterung des Edeka-Marktes 

voraussichtlich nicht eingehalten. Da der Standort auch eine Versorgungsfunktion für die Nachbargemeinde Fri-
olzheim übernimmt, ist eine interkommunale Abstimmung erforderlich. Hier würde sich eine arbeitsteilige Ver-
sorgungsstruktur abzeichnen (Vollsortimenter in Wimsheim, zwei Discounter in Friolzheim). 

 Beeinträchtigungsverbot 

Kapitel 2.9.2 Z (3) 

Regionalplan  

Nordschwarzwald 

In Wimsheim übernimmt der Edeka-Supermarkt als einziger Lebensmittelmarkt die wesentliche Versorgungsfunk-

tion für die örtliche Bevölkerung. Der Marktauftritt ist deutlich in die Jahre gekommen, sodass eine Modernisie-

rung des Anbieters für ein langfristiges Fortbestehen und damit zur Sicherung der wohnortnahen Versorgung ge-
boten ist. Das Vorhaben darf die Versorgungsstrukturen sowie die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in 

Wimsheim bzw. in sonstigen Gemeinden nicht beeinträchtigen. Dies wäre im Rahmen einer Auswirkungsanalyse 

nochmals zu klären. Insgesamt würde das Beeinträchtigungsverbot jedoch voraussichtlich eingehalten werden. 
So haben vergleichbare Vorhaben gezeigt, dass die zusätzliche Verkaufsfläche in erster Linie einem verbesserten 

Service (niedrigere Regale, breitere Gänge etc.) sowie der Verbesserung der innerbetrieblichen Abläufe dient, 
ohne dass dabei der Umsatz proportional zur Verkaufsfläche wächst. 

Quelle: GMA-Bewertung 2018  
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Wurmberg: Erweiterung Aldi, Zusammenlegung REWE  

 Konzentrationsgebot 

Kapitel 2.9.2 Z (1)  
Regionalplan  
Nordschwarzwald 

Der Gemeinde Wurmberg wird gemäß Landes- und Regionalplanung keine zentralörtliche Funktion zugewiesen, 

insofern ist der Standort zunächst nicht für großflächige Einzelhandelsbetriebe vorgesehen. In Wurmberg ist auf 

die besondere Versorgungsfunktion der Lebensmittelmärkte hinzuweisen. Der Kombistandort mit Aldi und REWE 

übernimmt über die örtliche Grundversorgung hinaus auch eine überörtliche Versorgungsfunktion das nördliche 
GVV-Gebiet. Mit der Modernisierung und moderaten Erweiterung des Aldi-Marktes bzw. flächenneutralen Zu-

sammenlegung des REWE-Marktes werden die Grundversorgungsstrukturen in Wurmberg zukunftsfähig aufge-

stellt. Das Vorhaben ist als bestandssichernde Maßnahme zu bewerten, insofern kann von der Ausnahmerege-
lung des Konzentrationsgebotes Gebrauch gemacht werden. 

 Integrationsgebot 
Kapitel 2.9.1 G 
Kapitel 2.9.2 N (4) bzw. V (9) 
Regionalplan  
Nordschwarzwald 

 

Der Standort von Aldi und REWE befindet sich am östlichen Siedlungsrand der Gemeinde Wurmberg. Es handelt 
sich um einen langjährig etablierten Nahversorgungsstandort, der gezielt zur Sicherung der wohnortnahen Ver-

sorgung mit Lebensmitteln entwickelt wurde. Alternative Flächen in der Ortsmitte bzw. in sonstigen integrierten 

Lagen standen und stehen für das Vorhaben nicht zur Verfügung. In fußläufiger Hinsicht kann der Standort in 

Anbetracht der Ortsrandlage nur eine begrenzte Versorgungsfunktion übernehmen. Mit Blick auch auf die 
überörtliche Versorgungsfunktion bleibt anzumerken, dass die Lebensmittelmärkte überwiegend mit dem Pkw 

aufgesucht werden. Ein Anschluss an den ÖPNV ist im direkten Umfeld gegeben.  

 Kongruenzgebot 
Kapitel 2.9.2 N (2) 

Regionalplan  

Nordschwarzwald 

Das Kongruenzgebot wird mit Blick auf die landes- und regionalplanerischen Regelungen am Standort Wurmberg 

nicht eingehalten. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass sich auch nach der Modernisierung der Lebensmittel-

märkte bzgl. des Einzugsgebietes sowie der Kundenherkunft keine wesentlichen Veränderungen ergeben werden. 
Mit Blick auf die potenzielle Entwicklung eines Lebensmittelvollsortimenters in Wiernsheim ist mittelfristig ten-

denziell mit einer abnehmenden Kundenbindung aus dieser Richtung an den Standort auszugehen. Vor dem Hin-
tergrund der überörtlichen Versorgungsfunktion des Standortes ist eine interkommunale Abstimmung im GVV 
Heckengäu und hier insbesondere zwischen den nördlichen Gemeinden im Einzugsgebiet erforderlich. 

 Beeinträchtigungsverbot 

Kapitel 2.9.2 Z (3) 
Regionalplan  

Nordschwarzwald 

Die moderate Verkaufsflächenerweiterung von Aldi bzw. flächenneutrale Zusammenlegung des REWE-Marktes 
wird zu Umverteilungswirkungen gegenüber den Wettbewerbsstandorten im Untersuchungsraum führen. Die Ef-

fekte werden sich jedoch auf einem wettbewerbsüblichen Niveau bewegen; eine Gefährdung der Funktionsfähig-

keit zentraler Versorgungsbereiche sowie der verbrauchernahen Versorgung ist jedoch nicht zu erwarten. Das 
Beeinträchtigungsverbot würde demnach am Standort voraussichtlich eingehalten werden. 

Quelle: GMA-Bewertung 2018 
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Glossar 

Definitionen verschiedener Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels30 

 Convenience Store 

Ein Convenience Store ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche unter 

400 m², das ein begrenztes Sortiment aus den Warenbereichen Tabakwaren, Süßwa-

ren, Getränke, Presseartikel sowie frische Snacks und Fertiggerichte anbietet. Ein Con-

venience Store zeichnet sich durch seine bequeme Erreichbarkeit und übliche Sonn-

tagsöffnung aus. Zu den Convenience Stores gehören Kioske und Tankstellenshops. 

 Ethnischer Lebensmittelmarkt 

Als ethnische Lebensmittelmärkte werden Lebensmittelmärkte bezeichnet, die i. d. R. 

nicht von Deutschen, sondern von Migranten / Ausländern geführt werden und über-

wiegend ausländische Lebensmittelspezialangebote führen. Als Beispiel kann ein Asia-

markt angeführt werden.  

 Lebensmittelfachgeschäft 

Ein Lebensmittelfachgeschäft ist ein Einzelhandelsgeschäft, das auf eine Warengruppe 

spezialisiert ist und ein tiefes Sortiment führt. Dazu zählen u. a. Spezialitätenfachge-

schäfte, Getränkeabholmärkte, Obst- und Gemüse-, Süßwarenläden sowie handwerk-

lich orientierte Einzelhandelsgeschäfte wie Feinkostgeschäfte, Bäckereien und Flei-

schereien.  

 Lebensmitteldiscounter 

Ein moderner Lebensmitteldiscounter ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer üblichen 

Verkaufsfläche von 800 – 1.400 m²31, das ausschließlich in Selbstbedienung ein be-

grenztes, auf umschlagstarke Artikel konzentriertes Lebensmittelangebot und Non-

food I-Sortiment32 sowie ein regelmäßig wechselnde Aktionsangebot mit Schwerpunkt 

Nonfood II33 führt. 

 Supermarkt / Lebensmittelvollsortimenter  

Ein Supermarkt / Lebensmittelvollsortimenter ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer 

Verkaufsfläche zwischen 400 und 2.500 m², das ein Lebensmittelvollsortiment und 

Nonfood I-Artikel führt und einen geringen Verkaufsflächen-Anteil an Nonfood II auf-

weist. 

  

                                                           
30  Definitionen gemäß EHI Retail Institut: handelsdaten aktuell 2017, Köln bzw. GMA-eigene Definitionen. 
31  Ältere Lebensmitteldiscounter weisen z. T. niedrigere Verkaufsflächengrößen auf. 
32  GMA-Anmerkung: Nonfood I-Waren sind Drogerieartikel, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel sowie Tier-

nahrung. 
33  GMA-Anmerkung: Nonfood II-Waren sind Ge- und Verbrauchsgüter des kurz-, mittel- und langfristigen 

Bedarfs wie Textilien, Schuhe, Gartenbedarf, Unterhaltungselektronik, Elektrogroßgeräte, Bücher und 
Presseartikel usw.  
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 Großer Supermarkt 

Ein großer Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwischen 

2.500 und 5.000 m², das ein Lebensmittelvollsortiment sowie Nonfood I und Nonfood 

II-Artikel führt. 

 SB-Warenhaus 

Das Selbstbedienungswarenhaus (SB-Warenhaus) ist ein großflächiger (mindestens 

5.000 m²), meist ebenerdiger Einzelhandelsbetrieb, der ein umfassendes Sortiment 

mit einem Schwerpunkt bei Lebensmitteln ganz oder überwiegend in Selbstbedienung 

ohne kostenintensiven Kundendienst mit hoher Werbeaktivität in Dauerniedrigpreis-

politik oder Sonderangebotspreispolitik anbietet. Der Standort ist grundsätzlich auto-

kundenorientiert, entweder isoliert oder in gewachsenen und geplanten Zentren.  

 

Verkaufsfläche (VK)  

„Verkaufsfläche ist die Fläche, auf der die Verkäufe abgewickelt werden und die vom Kunden 

zu diesem Zwecke betreten werden darf, einschließlich der Flächen für Warenpräsentation 

(auch Käse-, Fleisch- u d Wursttheke , Kasse orrau  it „Pa k- u d E tsorgu gszo e“ 

und Windfang. Ebenso zählen zur Verkaufsfläche auch Pfandräume (ohne Fläche hinter den 

Abgabegeräten), Treppen, Rolltreppen und Aufzüge im Verkaufsraum sowie Freiverkaufsflä-

chen. Nicht dazu gehören reine Lagerfläche und Flächen, die der Vorbereitung / Portionie-

rung der Waren dienen sowie Sozialräume, WC-Anlagen, Stellplätze für Einkaufswagen (vgl. 

hierzu auch BVerwG Urteile 4C 10.04 und 4C 14.04 vom 24.11.2005 sowie Urteil Az. 4 C1/16 

vom 09.11.2015, Beschluss vom 20.01.2015, Az. 2 C 2327/13). 

 

Differenzierung kurz-, mittel- und langfristiger Bedarf 

Sortimente lassen sich aufgrund von Nachfragehäufigkeit und Beschaffungsrhythmus kategori-

sieren. Unterschieden werden insbesondere: 

 Kurzfristiger Bedarf: Waren (und Dienstleistungen) mit kurzfristigem Beschaffungs-

rhythmus. Diese Sortimente werden, wie beispielsweise Nahrungs- und Genussmittel, 

regelmäßig (periodisch) und mitunter täglich nachgefragt. 

 Mittelfristiger Bedarf: Waren (und Dienstleistungen) mit mittelfristigem Beschaf-

fungsrhythmus, die regelmäßig, aber nicht täglich nachgefragt werden (aperiodisch). 

Hierzu zählen Sortimente wie beispielsweise Bücher, Spielwaren oder Bekleidung, 

Schuhe, Sport. 

 Langfristiger Bedarf: Waren (und Dienstleistungen) mit langfristigem Beschaffungs-

rhythmus, die seltener nachgefragt werden (aperiodisch). Hierzu zählen beispielsweise 

Elektrogeräte, Möbel sowie Bau- Heimwerker- und Gartenbedarf.  
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Einleitung – Anlass und Aufgabenstellung 

 

Bebauungsplan So derge iet „Seite - Einzelhandel" in der Gemeinde Wiernsheim 

Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Wiernsheim, Gemarkung Wiernsheim, am östlichen 

Ortsausgang Richtung Ortsteil Serres. 

Die Gemeinde beabsichtigt in diesem Bereich die Ansiedlung von Verbrauchermärkten. Geplant ist ein 

Vollsortimenter mit ca. 1.500 m², ein Discounter mit ca. 1.200 m² sowie ein Drogeriemarkt mit  

ca. 800 m² Verkaufsfläche. 

Das Pla ge iet ist i  re hts irksa e  Flä he utzu gspla  als „Flä he für die La d irts haft“ 
bezeichnet. Die Wiese it O st äu e  ist als „Grü flä he/Ausglei hsflä he“ ausge iese . Ei e 
Änderung/Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist vorgesehen. 

 

Vorgaben des UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) 

Nach den Vorgaben des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für das Vorhaben 

„Be auu gspla  So derge iet Ei zelha del“ ei e allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3c 

UVPG durchzuführen, da das Vorhaben als großflächiger Einzelhandelsbetrieb nach Anlage 1 des UVPG 

unter der Nr. 18.6.2 einzuordnen ist.  

Bei der allgemeinen Vorprüfung ist eine überschlägige Prüfung durchzuführen, ob das Vorhaben 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die bei der Entscheidung über die 

Genehmigung des Vorhabens zu berücksichtigen wären. Bei der Vorprüfung des Einzelfalls handelt es sich 

um eine überschlägige Prüfung, ob eine vertiefende Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 UVPG bzw.  

§ 1a Abs. 2 Nr. 3 BauGB aufgeführten Schutzgüter wegen der Besorgnis erheblicher nachteiliger 

Umweltauswirkungen erforderlich ist. Dabei sind die Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, 

Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen 

zwischen den vorgenannten Schutzgütern anhand der Kriterien der Anlage 2 zum UVPG auf eine mögliche 

Betroffenheit zu überprüfen. 
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1 Merkmale des Vorhabens 

1.1 Standort, Art und Umfang des Vorhabens 

Die Gemeinde Wiernsheim plant auf der Gemarkung Wiernsheim das „So derge iet Seite – Ei zelha del“ 

zu realisieren. Die Fläche grenzt nördlich an die L1135 und nordwestlich an die bestehende 

Wohnbebauung an. In Richtung Osten, Norden und Nordwesten grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen 

an. 

Der Geltungsbereich des B-Plans umfasst ca. 2,7 ha (ca. 3.500 m² Verkaufsfläche, 18.000 m² 

Parkierungsflächen/Straßen/Wege, 5.500 m² Grünflächen). 

Für das Vorhaben sind umfangreiche Erdbewegungen notwendig (Abgrabungen im östlichen Bereich und 

Aufschüttungen im westlichen Bereich). 

Ein Großteil der Flächen wird für Gebäude, Straßen und Parkierungsflächen versiegelt (ca. 21.500 m² = 

80%). Die Grünflächen können mit standortheimischen Pflanzen bepflanzt werden. 

Die Abwasser- und Abfallentsorgung kann über bestehende Entsorgungseinrichtungen erfolgen, 

Oberflächenwasser kann in das nahe gelegene Regenwasserrückhaltebecken eingeleitet werden. 

In der Bauphase kommt es durch Baumaschinen und im Betrieb durch Kfz-Verkehr (Kunden- und 

Zulieferverkehr) zu Emissionen fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe und Lärm. Auch kommt es zu 

Lichtreflexen, Bewegungen und Vibrationen.  

Der Umfang dieser Emissionen bewegt sich im Rahmen des Üblichen. Besondere Belastungen und Risiken 

sind nicht zu erwarten. 

 

2 Standort des Vorhabens 

2.1 Bestehende Nutzungen 

Größe des Gemeindegebiets: 

Gesamtfläche: 24,6 km², davon: 

Wald: 630 ha (26%) 

Landwirtschaftsfläche: 1.500 ha (61%) 

Siedlungsfläche: 285 ha (12%) 

 

Die Fläche der neuen Verbrauchermärkte befindet sich im Bereich landwirtschaftlicher Nutzflächen; 

Acker- und Grünlandfläche ca. 25.400 m² 

Befestigte Landwirtschaftswege ca. 325 m² 

Wiese mit Obstbäumen ca. 1.350 m² 

Eine Gasleitung quert auf einer Länge von 220 m in NW-SO-Richtung mittig das Plangebiet. 

 

2.2 Qualität von Natur und Landschaft 

2.2.1 Naturraum 

Der Vorhabenraum gehört zur atürli he  Hauptla ds haft Nr. .  „Süd estli hes Ne kar e ke “ und 

ird der U terei heit Nr. .  „Wier shei er Mulde“ zugeord et. 

Unter heutigen natürlichen Bedingungen wäre der Waldmeister-Buchenwald im Übergang zu und/oder 

Wechsel mit Waldgersten-Buchenwald; örtlich der Hainsimsen-Buchenwald die natürliche Vegetation 

(HPNV). 
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2.2.2 Geologie und Böden 

Der Vorhabenraum liegt im Übergangsbereich vom Oberen Muschelkalk im Osten über den Mittleren 

Muschelkalk zu holozänen Abschwemmmassen im Westen. 

Im westlichen Bereich haben sich auf dem Oberen und Mittleren Muschelkalk Rendzina und Braune 

Rendzina aus Kalkstein (g3) und - im Übergang zum östlich anstehenden, mäßig tiefen und tiefen 

Kolluvium (g62) der holozänen Abschwemmmassen - Pararendzina aus lehmig-toniger Fließerde (g17) 

gebildet. 

 

Bewertung der Bodenfunktionen Rendzina (g3) Pararendzina (g17) Kolluvium (g62) 

Sonderstandort für naturnahe Vegetation 3 0 0 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 1,5 2 3,5 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 1,5 1,5 3,0 

Filter und Puffer für Schadstoffe 2 3,5 2,5 

Gesamtbewertung aus 2 – 4: 1,67 2,33 3,0 

nach LGRB (2015a und 2015b)          Wertstufen:  0 = keine    1 = gering    2 = mittel    3 = hoch    4 = sehr hoch 

Einstufung in der digitalen Flächenbilanzkarte: Vorrangfläche Stufe II (aus: GVV Heckengäu 2012a). 

2.2.3 Wasser 

Die Schichtungen des Mittleren Muschelkalks sind Grundwasserleiter bzw. Grundwassergeringleiter. Die 

Wasserdurchlässigkeit ist stark schwankend, die Grundwasserergiebigkeit stark wechselnd. 

Während in den Bereichen des Oberen Muschelkalks das Oberflächenwasser schnell über den Karst tief 

versickert, ist der Direktabfluss im Mittleren Muschelkalk stark verzögert, im Bereich der holozänen 

Abschwemmmassen dagegen rasch. 

Die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung ist: 

Bereich g3: sehr gering - wenige Tage 

Bereich g17: gering bis mittel - mehrere Monate bis ca. 3 Jahre 

Bereich g62: mittel bis hoch - 3 - 10 Jahre 

Oberflächenwasser fließt in Richtung Nord-West einem temporär trockenfallenden Graben zu, der nach 

ca. 2100 m nördlich in den Glattbach unterhalb Pinache mündet. Der Glattbach verläuft nordöstlich des 

Ortskerns von Wiernsheim und mündet östlich von Großglattbach in den Kreuzbach. Der Kreuzbach fließt 

in Enzweihingen dem Mühlkanal zu und mündet dort in die Enz. 

2.2.4 Klima / Luft 

Das Klima im Heckengäu ist hauptsächlich durch die wärmebegünstigte Lage am Neckarbecken geprägt. 

Die mittleren Lufttemperaturen eines Jahres liegen - abhängig von der Exposition und der Höhenlage (275 

m ü. NN bis 509 m ü. NN) - zwischen 7 °C und 9 °C. Dabei liegen die Temperaturen der Wintermonate im 

Mittel bei 0 °C, während die Sommermonate einen Mittelwert von 17 °C erreichen. 

Hauptniederschlagsmengen treten in der Vegetationsperiode in den Monaten Mai bis August auf. Im 

Bereich des Regenschattens des westlich liegenden Schwarzwaldrückens werden mit einer Menge von 

700 mm bis 800 mm geringere Niederschläge verzeichnet.  

Die Durchlüftung im Bereich Heckengäu wird mäßig bis gut eingestuft, die Windrichtung zeigt meist West 

bis Südwest an.  

Bewertung des Vorhabenraums: Freiland-Klimatop – ungestörter, stark ausgeprägter Tagesgang von 

Temperatur und Feuchte, windoffen, starke Frisch-/Kaltluftproduktion (aus: GVV Heckengäu 2012a). 

Aufgrund der Topographie ist die Fläche für den Ort klimatisch nicht relevant. 
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2.2.5 Arten + Biotope 

Im Plangebiet befinden sich überwiegend Biotope von allgemeiner oder geringer Bedeutung für den 

Arten- und Biotopschutz (Acker, intensives Grünland, Graswege). Voruntersuchungen zum Artenschutz 

haben stattgefunden. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nach überschlägiger Prüfung nicht 

wahrscheinlich. 

2.2.6 Landschaftsbild und Erholung 

Die Landschaft des Oberen Muschelkalks bildet zusammenhängende wellig-kuppige Hochflächen, die 

durch flache, muldenförmige Trockentäler gegliedert sind. Von den zahlreichen Kuppen am 

Schichtstufenrand des Oberen Muschelkalks sind weite Ausblicke möglich. Das einzige Fließgewässer in 

dem sonst an Oberflächenwasser armen Gebiet ist der von West nach Nordost verlaufende Grenzbach, 

dessen Tal die landschaftliche Hauptzäsur bildet. 

Bedingt durch die flachgründigen, steinreichen und durchlässigen Böden haben sich charakteristische und 

landschaftsprägende Nutzungsformen und Strukturen herausgebildet (Steinriegel und Hecken). Der 

oftmals kleinräumige Wechsel verschiedener Nutzungsformen (Hecken, Heiden, Acker, Grünland, Wald) 

trägt zu der hohen Vielfalt des Landschaftsbildes bei. 

In dem westlich angrenzenden Landschaftsraum des Mittleren und Unteren Muschelkalks herrscht sanft 

gewelltes Relief vor. Aufgrund der Untergrundbeschaffenheit ist diese Landschaft etwas reicher an 

Gewässern. Als charakteristische Nutzungsformen kommen neben der Acker- und Grünlandnutzung teils 

großflächige Obstwiesen - vor allem in Ortsrandnähe - hinzu. 

Das Gebiet um Wiernsheim stellt einen weiteren Landschaftsraum, die Landschaft des lößlehmbedeckten 

Muschelkalks dar. In diesem nahezu flachen Gebiet herrscht aufgrund der fruchtbaren Böden eine 

intensive landwirtschaftliche Nutzung vor (Ackerbau).Die steilen Talhänge des Grenzbachtals sind 

überwiegend mit Wald bewachsen. An südexponierten Hängen gibt es Weinbergsbrachen. Der Grenzbach 

mit seinen Ufergehölzen wirkt als gliederndes Element in den vornehmlich als Grünland genutzten, nicht 

bebauten Bereichen der Talaue. 

Bewertung des Vorhabenraums: Charakteristisches Landschaftsbild mit guter Ortsrandeingrünung. 

Durch die Nähe zu Stuttgart und Pforzheim dient das Heckengäu der landschaftsbezogenen Naherholung 

für die umliegenden Verdichtungsräume. Insbesondere Wandern und Radfahren gehört in der 

abwechslungsreichen Landschaft zu den bevorzugten Freizeitaktivitäten. Zahlreiche Wander- und 

Radwanderwege sind in den Freizeitkarten verzeichnet. Hierzu gehört auch der Gäurandweg des 

Schwarzwaldvereins, der über 120 km von Mühlacker nach Freudenstadt führt und dabei das Gebiet des 

GVV Heckengäu auf der Linie Pinache - Wiernsheim - Friolzheim durchquert. 

Bewertung des Vorhabenraums: Infrastruktur für Sport, Freizeit und Touristik ist nicht vorhanden. Die 

Bedeutung für die Naherholung ist untergeordnet. 

 

2.3 Mögliche Auswirkungen auf folgende Gebiete (Schutzkriterien): 

2.3.1 FFH / Vogelschutzgebiete 

Nicht vorhanden (keine Auswirkungen). 

2.3.2 Naturschutzgebiete  

Nicht vorhanden (keine Auswirkungen). 

2.3.3 Nationalparks 

Nicht vorhanden (keine Auswirkungen). 
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2.3.4 Biosphärenreservate / LSG 

Nicht vorhanden (keine Auswirkungen). 

2.3.5 Biotope § 30 BNatSchG 

Im Vorhabenraum ist kein geschütztes Biotop vorhanden.  

Etwa 80 m in nördlicher Richtung befindet sich das Biotop mit Nr. 171192360025 – ein 1.855 m² 

umfassendes Feldgehölz. 

Etwa 160 m in südlicher Richtung befindet sich das Biotop mit Nr. 171192360042 – eine 390 m² 

umfassende Feldhecke. 

2.3.6 Wasserschutzgebiete 

Nicht vorhanden (keine Auswirkungen). 

2.3.7 Bereits umweltbelastete Gebiete 

Nicht vorhanden (keine Auswirkungen). 

2.3.8 Zentrale Orte / Bevölkerungsdichte 

Die Gemeinde Wiernsheim ist im Regionalplan Nordschwarzwald (2015) als Kleinzentrum ausgewiesen. 

Kleinzentren sollen als Standorte für zentralörtliche Einrichtungen der Grundversorgung entwickelt 

werden, die den überörtlichen Bedarf ihres Verflechtungsbereichs decken. 

Die Gemeinde besteht aus den separat liegenden Orten (Einwohner); Stand Januar 2018: 

Wiernsheim: (3.891); Pinache: (1.170); Iptingen: (1.139); Serres: (857) 

Gesamteinwohnerzahl: 7.057 (286 Einw./m²) 

Der OT Wiernsheim liegt zentral zu den OT Serres, Pinache und Iptingen sowie den Orten Öschelbronn, 

Mönsheim und Wurmberg und ist über die L1134 und die L1135 mit dem Auto von den umliegenden 

Orten gut zu erreichen. 

2.3.9 Denkmale und Archäologie 

Es sind keine Denkmale oder Bodendenkmale bekannt. 

 

3 Merkmale der möglichen Auswirkungen 

3.1 Schwere, Dauer, Häufigkeit, Komplexität und Reversibilität der Auswirkungen 

3.1.1 Boden 

Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung aufgrund des Verlustes sämtlicher Bodenfunktionen durch 

Überbauung und Versiegelung sind in einer Größenordnung von ca. 21.500 m² zu erwarten. 

Die Beeinträchtigung beschränkt sich auf den Vorhabenraum. Die durch das Vorhaben bedingten 

nachteiligen Umweltauswirkungen wären durch einen kompletten Rückbau reversibel. Eine 

Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen ist dabei aber nur eingeschränkt möglich. 

3.1.2 Wasser 

Durch die geplante Bebauung werden die vielfältigen Funktionen des Wasserhaushaltes für den 

Naturhaushalt verändert. So ist mit der beabsichtigen Bodenversiegelung in einer Größenordnung von 

21.500 m² eine Verringerung der Grundwasserneubildung verbunden: Die Veränderung der 

Abflusssituation des Oberflächenwassers (Glattbach und Folgende) ist nicht als erhebliche 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes einzustufen, wenn wirksame Vermeidungsmaßnahmen 
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vorgesehen werden. Die durch das Vorhaben bedingten nachteiligen Umweltauswirkungen wären durch 

einen kompletten Rückbau reversibel.  

3.1.3 Klima und Luft 

Es ergibt sich eine Beeinflussung des Mikroklimas durch Veränderung der Geländemorphologie und der 

Bebauung in einer Größenordnung von insgesamt 21.500 m². Die Auswirkungen dürften sich 

ausschließlich auf die direkt betroffenen Flächen beziehen und sind nicht als erheblich einzustufen. Die 

durch das Vorhaben bedingten nachteiligen Umweltauswirkungen wären durch einen kompletten 

Rückbau reversibel. 

3.1.4 Arten und Lebensgemeinschaften 

Durch das Vorhaben werden keine Biotoptypen von besonderer Bedeutung für den Arten- und 

Biotopschutz beansprucht. Ein geschütztes Biotop (Feldhecke), ca. 80 m nördlich gelegen, befindet sich 

sehr wahrscheinlich außerhalb des Wirkungsbereichs des Vorhabens. Erhebliche negative Auswirkungen 

sind nicht wahrscheinlich. Die durch das Vorhaben bedingten nachteiligen Umweltauswirkungen wären 

durch einen kompletten Rückbau reversibel. 

3.1.5 Landschaft 

Das Bild der Kulturlandschaft erfährt durch die geplante Errichtung von Baukörpern mit Fernwirkung auf 

einer derzeitig landwirtschaftlich genutzten Fläche eine nachhaltige Veränderung. Nach der Realisierung 

der Planung werden bauliche Strukturen vorherrschen. Erhebliche visuelle Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes sind durch Begrünungsmaßnahmen i.d.R. zu vermeiden. Es verbleibt ein Verlust von 

Kulturlandschaft im Umfang von ca. 2,7 ha. Die durch das Vorhaben bedingten nachteiligen 

Umweltauswirkungen wären durch einen kompletten Rückbau reversibel. 

3.1.6 Kultur- und Sachgüter 

Das Plangebiet ist derzeit unbebaut. Es liegen keine konkreten Hinweise auf geschützte oder 

schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmale, historische Kulturlandschaften und Landschaftsteile 

von besonders charakteristischer Eigenart vor. 

3.1.7 Mensch 

Das Plangebiet grenzt an ein kleines Wohngebiet. Eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens auf der 

Landesstraße L1134 und der L1135 ist zu erwarten. Außer von den umliegenden Ortsteilen Pinache, 

Serres und Iptingen sind Kundenzuflüsse aus Richtung Nußdorf und Großglattbach zu erwarten (GVV 

Heckengäu 2018). 

Das Ausmaß der Auswirkungen ist hinsichtlich des Verkehrsaufkommens und auch örtlich begrenzt und 

somit auf einen geringen Bevölkerungsanteil beschränkt. 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm und Luftschadstoffe sind nicht zu erwarten. Die durch das 

Vorhaben bedingten nachteiligen Umweltauswirkungen wären durch einen kompletten Rückbau (bzw. 

Nutzungsaufgabe) reversibel. 

 

3.2 Etwaiger grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen 

Ein grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen ist nicht gegeben. 
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4 Gesamteinschätzung 

Die durch das Vorhaben bedingten umweltrelevanten Auswirkungen beschränken si h auf de  „Nor al-
fall“. Weder si d die o  Vorha e  ausgehe de  Wirku ge  o  eso derer Dauer, Häufigkeit oder 
Schwere, noch die betroffenen Schutzgüter von besonderer Bedeutung oder Komplexität. Die durch das 

Vorhaben bedingten nachteiligen Umweltauswirkungen wären durch einen kompletten Rückbau, mit 

Ausnahme der natürlichen Bodenfunktionen, reversibel. 

Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Arten- und Lebensgemeinschaften, Landschaft und Erholung 

Hinsichtlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege ergeben sich die Maßstäbe aus dem Natur-

schutzrecht. Dabei sind die Beeinträchtigungen umso eher als erheblich nachteilig zu bewerten, je 

wertvoller oder je empfindlicher die betroffenen Ausschnitte oder Ausprägungen von Natur und 

Landschaft sind. 

Die Auswertung der vorhandenen Daten und Unterlagen und die Bewertung der Umweltauswirkungen 

haben ergeben, dass nur Schutzgüter von allgemeiner Bedeutung für Natur und Landschaft betroffenen 

sind und dass die umweltrelevanten negativen Auswirkungen im Sinne der überschlägigen Vorprüfung 

nicht von besonderer Schwere sind. 

Das Vorhaben führt sehr wahrscheinlich zu erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft im 

Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, die jedoch durch entsprechenden Maßnahmen ver-

mieden, vermindert und kompensiert werden können. Es handelt sich um einen Eingriff, dessen erheb-

liche aber unvermeidbare Beeinträchtigung hauptsächlich in der Beanspruchung und Versiegelung von 

Grund und Boden liegt. Darüber hinaus erfolgt eine nachhaltige Veränderung des Landschaftsbildes auf 

der Fläche. Mögliche Auswirkungen auf besonders geschützte Arten und auf das geschützte Feldhecken-

biotop im Norden des Vorhabenraums sind im Bebauungsplanverfahren zu ermitteln und zu bewerten. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Es liegen keine Hinweise auf geschützte oder schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmale, 

historische Kulturlandschaften und Landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart vor. 

Schutzgut Mensch 

Bezüglich des Schutzgutes ergeben sich die Maßstäbe hinsichtlich des Schallschutzes aus der DIN 18005 

„S halls hutz i  Städte au“ u d der Te h is he  A leitu g zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm (6. BImSchV). 

 

Kumulierende Vorhaben 

Weitere Vorhaben derselben Art, die im engen räumlichen Zusammenhang zum Vorhaben stehen, sind 

nicht bekannt. 
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